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I. Grundsätze der Verbraucherpolitik

Die Verbraucherpolitik der Bundesregierung gewährleis-
tet Sicherheit und Selbstbestimmung, damit Verbrauche-
rinnen und Verbraucher in unserer komplexen Wirt-
schaftswelt ihr Konsumverhalten eigenverantwortlich 
gestalten können. Entscheidend für selbstbestimmten 
Konsum ist es, dass Verbraucher die Angebote an Waren 
und Dienstleistungen verstehen und objektiv vergleichen 
können. Die Voraussetzung dafür ist ein Rechtsrahmen, 
der die Marktposition der Verbraucher stärkt, Irreführung 
und Täuschung verbietet sowie ihre Gesundheit und Si-
cherheit gewährleistet. 

Daher verfolgt die Bundesregierung einen umfassenden 
Ansatz der Verbraucherpolitik, die als Querschnittsauf-
gabe den Interessen der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher auf dem Markt angemessen Geltung verschafft. Die 
Bundesregierung macht es sich einerseits zur Aufgabe, 
mit ihrer Verbraucherpolitik für Verbraucher Sicherheit 
zu gewährleisten. Zur Sicherheit gehört sowohl die Wah-
rung von berechtigten wirtschaftlichen Interessen als 
auch der vorsorgende Schutz der Gesundheit. Sichere und 
gesundheitlich unbedenkliche Produkte und Lebensmittel 
sind Kernanliegen der Verbraucherpolitik, die hierfür auf 
nationaler und europäischer Ebene den rechtlichen Rah-
men weiter entwickelt. 

Darüber hinaus fördert die Verbraucherpolitik selbstbe-
stimmtes Verbraucherhandeln, indem sie Alltagskom-
petenzen durch Verbraucherinformation und -bildung 
stärkt, auf eine bessere Angebotstransparenz hinarbeitet, 
ergänzend zur Wettbewerbspolitik den Leistungswettbe-
werb zugunsten der Verbraucher stärkt sowie die Verbrau-
cher durch Regelungen für Märkte unterstützt, in denen 
kein ausreichender Wettbewerb herrscht, etwa durch In-
formationen über alternative Anbieter.

Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn, technische Inno-
vationen, gesellschaftliche, soziale und ökologische Ver-
antwortung sowie Aspekte nachhaltigen Konsums an-
gesichts weltweit begrenzter Ressourcen erfordern 
ebenso eine stetige Anpassung der verbraucherpolitischen 
Instrumente wie neue Produkte, Märkte und Auswahl-
möglichkeiten. Die Bundesregierung unterstützt daher 
selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Konsum-
verhalten. 

Verbraucherpolitik in der Konsumgesellschaft

Die heutige Konsum- und Mediengesellschaft bietet viele 
Möglichkeiten bei der Auswahl von Produkten und 
Dienstleistungen. Damit ändern sich auch die Anfor-
derungen an die Verbraucher, die ihrerseits höhere An-
sprüche hinsichtlich Qualität, Service und Nachhaltig-
keit stellen. Angesichts neuer und vielfältiger Produkte 
und Dienstleistungen fällt es ihnen nicht immer leicht, 
einen Überblick zu gewinnen, die Leistungen der An-
bieter zu vergleichen und bedarfsgerechte Angebote 
zu finden. Verständliche Verbraucherinformationen sind 

daher genauso unerlässlich wie ein hohes Schutzni-
veau.

Auf liberalisierten Märkten, zum Beispiel im Energie- 
oder im Telekommunikationssektor, können Verbraucher 
heute eine Auswahl unter konkurrierenden Angeboten 
treffen. In vielen Konsumbereichen ergänzen und erset-
zen teilweise Vertragsabschlüsse im Internet das Einkau-
fen in Geschäften und Supermärkten. Dabei können die 
Kunden im Netz selbst und unmittelbar auf Angebote aus 
aller Welt zugreifen. Das Medium Internet bildet zu-
nehmend auch eine Plattform zum Austausch von In-
formationen und Bewertungen zu Produkten und Dienst-
leistungen. Es trägt zur Transparenz ebenso bei wie zur 
Informations- und Angebotsfülle. Medienkompetenz, 
auch im Sinne eines kritischen Umgangs mit Informatio-
nen und Informationsquellen, wird für Verbraucher somit 
immer wichtiger.

Die Gesellschaft verändert sich auch in anderen Be-
reichen: Auf die Bereiche Reisen, Kommunikation und 
Freizeit entfällt mittlerweile ein beträchtlicher Teil der 
Ausgaben privater Haushalte. Eigenverantwortung und 
private Vorsorge bei Themen wie Alter, Pflege und Ge-
sundheit werden vor dem Hintergrund der demographi-
schen Entwicklung immer wichtiger. 

Verbraucherbedürfnisse im Fokus

Verbraucherinnen und Verbraucher orientieren sich auf 
der Basis der ihnen vorliegenden Informationen und der 
eigenen Urteilskraft eigenverantwortlich und selbstbe-
stimmt im Angebot an Waren und Dienstleistungen. Da-
bei verhalten sie sich sowohl rational als auch emotional, 
denn Meinungen, Verhalten und Konsumentscheidungen 
werden durch wirtschaftliche, soziale, zeitliche und örtli-
che Aspekte sowie zwischenmenschliche Beziehungen, 
Gewohnheiten, Lebensalter und die individuelle Lebens-
situation bestimmt. 

Angesichts der rasanten Entwicklung in Wirtschaft und 
Technik ist der Zugang zu glaubwürdigen, leicht ver-
ständlichen und gut zugänglichen Informationen über 
Produkte und Dienstleistungen notwendiger denn je. Al-
lerdings kann ein Übermaß an Informationen dazu füh-
ren, dass wichtige Angaben nicht wahrgenommen werden 
und Verbraucher für sie ungünstige Entscheidungen tref-
fen. 

Die Verbraucher in ihrer Gesamtheit bilden indessen 
keine geschlossene Interessengemeinschaft. Aber alle 
Verbraucher gleichermaßen benötigen vor allem Kern-
informationen zu den gewünschten Waren, Dienstleis-
tungen und Vertragsinhalten, um möglichst schnell an-
gemessene Entscheidungen treffen zu können. Aufgrund 
persönlicher Bedürfnisse und Interessen suchen einzelne 
Verbraucherinnen und Verbraucher darüber hinaus nach 
spezifischen Informationen, beispielsweise über das All-
ergiepotenzial eines Lebensmittels, über technische 
Eigenschaften eines Geräts oder auch über die Umwelt-
wirkungen des Herstellungsprozesses. Ältere Verbrauche-
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rinnen und Verbraucher stellen teilweise andere Anforde-
rungen an Produkte und Dienstleistungen als junge 
Menschen.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürf-
nisse und Interessen sollen Verbraucherinnen und Ver-
braucher ohne Bevormundung am Marktgeschehen teil-
nehmen. Wenn die Verbraucher sich auf ihren Schutz 
verlassen können und glaubwürdige Informationen erhal-
ten, entwickeln sie Vertrauen in Produkte und Märkte. 
Durch dieses Vertrauen werden Kaufentscheidungen an-
geregt und beeinflusst. Die Kaufentscheidungen tragen 
wiederum zur Marktsteuerung bei. Das heißt, gut in-
formierte Verbraucher fördern den Wettbewerb und stär-
ken die Volkswirtschaft. Verbraucherpolitik ist so Wirt-
schaftspolitik von der Nachfrageseite.

Instrumente der Verbraucherpolitik

Die Verbraucherpolitik stellt sich dem doppelten An-
spruch, Sicherheit für Verbraucher zu gewährleisten und 
gleichzeitig selbstbestimmtes Verbraucherhandeln zu er-
möglichen. Bei der Wahl geeigneter verbraucherpoliti-
scher Instrumente prüft die Bundesregierung, ob zur Lö-
sung der Probleme staatliche Eingriffe erforderlich sind 
oder ob andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen. 

Das Instrumentarium der Verbraucherpolitik reicht von 
Rechtsetzung, einschließlich effektiver Rechtsdurchset-
zung, über Modelle zur außergerichtlichen Streitschlich-
tung bis hin zu privatrechtlicher Standardisierung und 
Normung sowie freiwilligen Selbstverpflichtungen.

Weitere Instrumente sind Dialogprozesse zwischen den 
organisierten Interessen der Wirtschaft, der Verbraucher 
und der Wissenschaft, die Unterstützung der Selbstorga-
nisationen der Verbraucher, die Förderung der Verbrau-
cherinformation sowie der Ernährungs- und Verbraucher-
bildung.

In Deutschland erfolgt die Gesetzgebung im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Kompetenzen im Bereich des Ver-
braucherschutzes in aller Regel durch den Bund. Für den 
Vollzug der Gesetze sind die Länder zuständig. 

Verbraucherpolitik kann aber nicht mehr effektiv allein 
auf nationaler Ebene betrieben werden. Die Vollendung 
des europäischen Binnenmarkts verleiht der Verbraucher-
politik eine europäische Dimension, die sich beispiels-
weise auch in der EU-Rechtsetzung zur Lebensmittel-
sicherheit oder zu Verbraucherrechten niederschlägt. 
Globale Handelsströme, weltweiter Datenfluss, libera-
lisierte Märkte und Kontinente übergreifende soziale 
Netzwerke fordern darüber hinaus Lösungen auf inter-
nationaler Ebene. Die Verbraucherpolitik der Bundes-
regierung agiert daher in einem internationalen Kontext 
durch Mitgliedschaft in internationalen Organisationen 
oder bilaterale Kontakte. Erkenntnisse daraus fließen in 
die nationale Verbraucherpolitik ein.

II. Gesundheit und Sicherheit der Ver-
braucherinnen und Verbraucher

1. Gesunde Ernährung

Deutschland bietet gute Voraussetzungen für ein gesun-
des Leben. Für jede Bürgerin und jeden Bürger in 
Deutschland ist es grundsätzlich möglich, gesund zu le-
ben, sich eigenverantwortlich gesund zu ernähren und 
sich ausreichend zu bewegen. Dennoch nehmen in 
Deutschland – wie in den anderen Industrienationen 
auch – Krankheiten zu, die durch eine unausgewogene 
Ernährung und zu wenig Bewegung begünstigt werden. 
In Deutschland sind mittlerweile rund 66 Prozent der 
Männer, rund 51 Prozent der Frauen und etwa 15 Prozent 
der Kinder übergewichtig oder adipös. Dies stellt für die 
kommenden Jahre eine der größten gesundheits- und er-
nährungspolitischen Herausforderungen dar. 

Nationaler Aktionsplan IN FORM – 
Ernährungsinformation

Am 25. Juni 2008 wurde der Nationale Aktionsplan „IN 
FORM – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung 
und mehr Bewegung“ zur Prävention von Fehlernährung, 
Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammen-
hängenden Krankheiten verabschiedet. Zur Umsetzung 
der Initiative hat die Bundesregierung in den ersten drei 
Jahren über 30 Mio. Euro bereitgestellt.

Ziel von IN FORM ist es, das Ernährungs- und Bewe-
gungsverhalten der gesamten Bevölkerung bis zum Jahr 
2020 wesentlich zu verbessern. Unter anderem sollen 
hierzu die Bedeutung von gesunder Ernährung und aus-
reichender Bewegung für die eigene Gesundheit ver-
mittelt, Empfehlungen zum Ernährungs- und Bewegungs-
verhalten im Hinblick auf die Zielgruppen und 
Möglichkeiten der Umsetzung zur Verfügung gestellt, 
gute und bewährte Projekte bekannt gemacht, Strukturen 
zur Erleichterung eines gesunden Lebensstils geschaffen 
bzw. verbessert sowie die Transparenz der Angebote von 
IN FORM hinsichtlich Qualität, Umfang, Finanzierung 
und Erfolgsmessung gefördert werden. Hierfür hat die 
Bundesregierung seit dem Start von IN FORM bereits er-
folgreich vielfältige Anstöße gegeben. 

Dabei agiert IN FORM auf zwei Ebenen: Zum einen wird 
das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für die Bedeutung 
eines gesünderen Lebensstils weiter gestärkt, um auf 
diese Weise zielgruppenspezifisch die notwendigen indi-
viduellen Verhaltensänderungen anzustoßen (Verhaltens-
prävention). Zum anderen wird darauf hingewirkt, die 
entsprechenden Rahmenbedingungen zu verändern bzw. 
Anreize zu schaffen, damit ein solches gesundheitsförder-
liches Verhalten auch im Alltag umgesetzt werden kann 
(Verhältnisprävention). 

Hierzu wurden in den ersten drei Jahren rund 100 Pro-
jekte und Maßnahmen angestoßen. Außerdem wurde eine 
neue Internetplattform www.in-form.de aufgebaut, die 
kontinuierlich erweitert wird. Zukünftig liegt ein Schwer-
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punkt darin, Ergebnisse abgeschlossener Projekte in ge-
eigneter Weise praxistauglich aufzubereiten, öffentlich zu 
kommunizieren und damit insgesamt die Arbeit zu verste-
tigen. 

Immer mehr Menschen essen heutzutage aufgrund ver-
änderter Lebensgewohnheiten nicht mehr nur zu Hause. 
Im Rahmen von IN FORM hat daher die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung e. V. (DGE) im Auftrag des Bun-
desverbraucherministeriums in Zusammenarbeit mit 
weiteren Experten erstmalig bundeseinheitliche Quali-
tätsstandards für die Außer-Haus-Verpflegung in Kinder-
tageseinrichtungen, in Schulen, in Betrieben, in stationä-
ren Senioreneinrichtungen, für „Essen auf Rädern“ sowie 
in Kliniken und Reha-Einrichtungen erarbeitet und veröf-
fentlicht. Verbunden mit entsprechenden Informations-
angeboten geben die Standards Empfehlungen für ein 
ausgewogenes Verpflegungsangebot und zeigen Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern, wie man sich in jedem Alter 
auch außer Haus gesund und mit Genuss ernähren kann. 
Jetzt werden diese Standards in die Breite getragen und 
ihre Umsetzung gefördert und unterstützt.

In allen Bundesländern wurden Vernetzungsstellen Schul-
verpflegung eingerichtet, um Schulen – und in einigen 
Ländern auch Kindertageseinrichtungen – bei der Einfüh-
rung eines gesunden Verpflegungsangebotes zu unterstüt-
zen. Zudem wurde mit den Zentren für Bewegungsför-
derung der Aufbau von Strukturen vor Ort und zur 
Entwicklung geeigneter Maßnahmen der Bewegungsför-
derung für ältere Menschen gefördert. Ziel der Aktions-
bündnisse gesunde Lebensstile und Lebenswelten war es, 
modellhaft aufzuzeigen, wie flächendeckende Strukturen 
insbesondere zur Schaffung eines bewegungsfreundli-
chen Umfeldes in den Kommunen erreicht werden kön-
nen. Der inhaltliche Schwerpunkt der Aktivitäten lag da-
bei auf Kindertageseinrichtungen, Schulen, Vereinen und 
Stadtteilen.

Um so früh wie möglich in der Prävention anzusetzen, 
wurde im Jahr 2009 das „Netzwerk Junge Familie – Ge-
sund ins Leben“ initiiert. Einschlägige Fachgesellschaf-
ten, Verbände und Institutionen in Deutschland erarbeiten 
und verbreiten hier gemeinsam erstmalig bundeseinheitli-
che praxisnahe Handlungsempfehlungen „rund um die 
Geburt“. Mittlerweile liegen Handlungsempfehlungen für 
eine gesunde Ernährung und die Allergieprävention in der 
Schwangerschaft und während der Stillzeit vor, deren 
Verbreitung und Umsetzung gefördert wird. Ergänzend 
begann 2011 hierzu ein Modellprojekt der Plattform Er-
nährung und Bewegung (peb), das die konkrete Umset-
zung – erweitert um Bewegungsempfehlungen – in einer 
Modellregion erprobt. 

Wenn Kinder von klein auf gesunde Ernährung als ganz 
selbstverständlich erleben und die entsprechenden Kennt-
nisse und Fertigkeiten immer wieder üben, ist das die 
beste Basis für einen gesunden Lebensstil. Deshalb för-
dert die Bundesregierung im Rahmen von IN FORM ver-
schiedene Bausteine zur Ernährungsbildung in Schulen, 
die u. a. gemeinsam mit den Verbraucherzentralen, dem 

aid infodienst oder dem Deutschen LandFrauenverband e. V. 
umgesetzt werden. 

Darüber hinaus fördert die Bundesregierung weitere An-
gebote zur Verbesserung der Ernährungsinformation, wie 
beispielsweise der Stiftung Warentest, der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung oder der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung. 

Schulobst

Die Europäische Kommission hat 2008 ein Schulobstpro-
gramm der Europäischen Union beschlossen, um Kinder 
möglichst früh auf den Geschmack von Obst und Gemüse 
zu bringen, und zwar dort, wo sie leicht erreicht werden 
können, in der Schule. Das Ziel ist dabei auch eine dauer-
hafte Änderung der Verzehrgewohnheiten.

In Deutschland liegt die Zuständigkeit für die Durchfüh-
rung des Programms bei den Ländern.1 Das Bundes-
verbraucherministerium hat in diesem Kontext eine koor-
dinierende Funktion und vertritt die Interessen der Länder 
gegenüber der Kommission. 90 Mio. Euro an Gemein-
schaftsbeihilfe stehen mit diesem Programm europaweit 
jedes Jahr für Schulobst und -gemüse zur Verfügung, die 
von den Mitgliedstaaten kofinanziert werden müssen. 

Derzeit nehmen in Deutschland sieben Länder am EU-
Schulobstprogramm teil (Baden-Württemberg, Bayern, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen). In der Regel erhalten Kinder in 
Grund- und Förderschulen regelmäßig ein- bis fünfmal 
pro Woche Obst und Gemüse. 

Das Schulobstprogramm kommt bei allen Beteiligten sehr 
gut an. Ein Ausdruck dieser positiven Resonanz ist der 
hohe Ausschöpfungsgrad der Mittel: Für das Schuljahr 
2011/2012 beantragten die sieben Länder 94 Prozent der 
Deutschland insgesamt zustehenden Gemeinschaftsbei-
hilfe. 

Schulmilch

Das Schulmilchprogramm der Europäischen Union bietet 
die Möglichkeit, Milch und Milcherzeugnisse an Kinder 
in Kindergärten und Schulen begünstigt abzugeben. Die 
Europäische Kommission hat dabei mehrfach auf Verän-
derungen der Verbrauchsgewohnheiten der Schülerinnen 
und Schüler reagiert und den bezuschussten Produktbe-
reich in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet. 
Außerdem wurden die Teilnahmebedingungen erheblich 
erleichtert.

Die Schulmilch-Beihilfe wird nicht unmittelbar an die 
Schüler ausgezahlt, sondern an Lieferanten (Molkereien, 
Händler, Direktvermarkter) oder Einrichtungen bzw. de-
ren Träger.2 Hierzu müssen diese nach EU-Recht vom 
Land zugelassen werden. Die konkrete Umsetzung des 
EU-Schulmilchprogramms übernehmen die Bundeslän-
der. Informationen über die zur Verfügung stehenden För-
dermittel, das Anmeldeverfahren sowie die im Rahmen 
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des Programms angebotenen Milchprodukte erteilen die 
zuständigen Behörden in den Bundesländern. Diese Stel-
len verfügen auch über ein aktuelles Verzeichnis der 
zugelassenen Schulmilchlieferanten aus jedem Bundes-
land.

Die Akzeptanz des Schulmilchprogramms in Deutschland 
wurde durch das Johann Heinrich von Thünen-Institut 
Braunschweig und das Max Rubner-Institut Karlsruhe 
untersucht. Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der 
Wissenschaftler werden derzeit durch die Bundesregie-
rung bewertet. Ziel ist es, den Schulmilchverbrauch im 
Rahmen eines Gesamtkonzeptes der Schulverpflegung zu 
erhöhen.

2. Lebensmittelsicherheit und -hygiene

Verbraucherinnen und Verbraucher haben einen Anspruch 
auf sichere und hygienisch einwandfreie Lebensmittel. 
Lebensmittelsicherheit und -hygiene beginnen nicht im 
Schlachthof oder der Molkerei, sondern bereits in den 
Tierbeständen und auf dem Feld. Die gesamte Lebensmit-
telkette wird nach dem Motto „von Stall und Acker bis 
auf den Tisch“ einbezogen.

Die Verantwortung für sichere Lebensmittel und Futter-
mittel liegt in der Europäischen Union bei den Lebens-
mittel- und Futtermittelunternehmen. Sie müssen dafür 
Sorge tragen, dass die von ihnen gelieferten Lebensmittel 
und Futtermittel sicher sind. Zur Erfüllung dieser Sorg-
faltspflicht gehört auch, die Rückverfolgbarkeit von Le-
bensmitteln und Futtermitteln sicherzustellen. Lebensmit-
tel- und Futtermittelunternehmer müssen den zuständigen 
Behörden Auskunft darüber geben können, von wem sie 
ein Erzeugnis oder eine Zutat erhalten und an wen sie ein 
Produkt weitergegeben haben.

Die Lebensmittelunternehmen müssen im Rahmen ihrer 
Sorgfaltspflicht Eigenkontrollen zur Gewährleistung der 
Lebensmittelsicherheit durchführen. An die Überwa-
chungsbehörden richtet sich dabei der Anspruch, die amt-

lichen Kontrollen optimal mit den Eigenkontrollsystemen 
der Wirtschaft zu verzahnen, um den Verbraucherschutz 
möglichst effektiv und umfassend zu gewährleisten. 

Die Einhaltung der Vorschriften wird durch amtliche 
Kontrollen überwacht, für die in der Europäischen Union 
einheitliche Grundsätze gelten. Ein Grundsatz ist, dass 
amtliche Kontrollen risikobasiert zu erfolgen haben. Das 
bedeutet, die zuständigen Behörden führen in erster Linie 
dort Kontrollen durch, wo das größte Risiko der Verlet-
zung einschlägiger Rechtsvorschriften besteht oder zu er-
warten ist. In Deutschland liegt die Zuständigkeit für die 
Durchführung der amtlichen Kontrollen verfassungsge-
mäß bei den Ländern.

Entsprechend den Anforderungen durch das EU-Recht 
bestehen auch auf nationaler Ebene wichtige institutio-
nelle Strukturen sowie gesetzgeberische Aktivitäten. Das 
Bundesinstitut für Risikobewertung und das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit neh-
men bedeutsame Aufgaben im Bereich der Risikobewer-
tung und Risikokommunikation bzw. des Risikomanage-
ments wahr. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit ist zudem die deutsche Kontakt-
stelle für das europäische Schnellwarnsystem für Lebens-
mittel und Futtermittel.

Mit diesem System aus Eigenverantwortung des Unter-
nehmers und der risikobasierten amtlichen Kontrolle sind 
EU-weit die Voraussetzungen geschaffen worden, Ver-
braucherinnen und Verbraucher wirksam vor gesundheit-
lichen, von Lebensmitteln ausgehenden Gefahren sowie 
vor Täuschung zu schützen. Aus der Mitteilung der Euro-
päischen Kommission über die Anwendung des EU-
Lebensmittelhygienerechts vom Juli 2009 geht hervor, 
dass sich diese Prinzipien in der Praxis bewährt haben.3 

Die Bundesregierung teilt diese Auffassung und ist der 
Meinung, dass sich die mit dem EU-Lebensmittelhygie-
nerecht seit 2006 eingeführten Grundsätze und Anforde-
rungen insgesamt positiv ausgewirkt haben und eine 
grundlegende Revision daher nicht erforderlich ist. 

K a s t e n  1

Aktionsplan „Verbraucherschutz in der Futtermittelkette“

Das Dioxin-Geschehen Anfang 2011 hat gezeigt, dass die bisher verfügbaren Instrumente nicht ausreichen, um 
solche Ereignisse zu verhindern. Die Bundesregierung hat daher den Aktionsplan „Verbraucherschutz in der Fut-
termittelkette“ erarbeitet, der das Prinzip einer in sich geschlossenen und für die Überwachungsbehörden und den 
Verbraucher transparenten Futtermittel- und Lebensmittelkette betonen soll. Die Umsetzung des Aktionsplans 
wird konsequent vorangetrieben und konkrete Maßnahmen sind in allen Punkten weit fortgeschritten:

1. Zulassungspflicht für Futtermittelbetriebe

Stand: Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, die Zulassungspflicht für 
Futtermittelbetriebe gemeinschaftsweit rechtlich zu verankern.

2. Trennung der Produktionsströme

Stand: Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, die Trennung der Produk-
tionsströme gemeinschaftsweit rechtlich zu verankern.
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3. Ausweitung rechtlicher Vorgaben für die Futtermittelkontrolle

Stand: Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten haben sich auf eine Ausweitung der rechtlichen Vor-
gaben für Futtermittelkontrollen geeinigt.

4. Meldepflicht für private Laboratorien

Stand: Die Meldepflicht für private Labore trat mit einer Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches am 4. August 2011 in Deutschland in Kraft.

5. Verbindlichkeit der Futtermittel-Positivliste

Stand: Die Europäische Kommission hat in Gesprächen mit Deutschland zwar Zurückhaltung bei der Einführung 
einer abschließenden und verbindlichen Positivliste auf EU-Ebene signalisiert. Sie ist jedoch offen für sachge-
rechte Ergänzungen des EU-Katalogs für Einzelfuttermittel.

6. Absicherung des Haftungsrisikos

Stand: Zur Vorbereitung einer rechtlichen Regelung zur Absicherung von Haftungsrisiken wird das Bundesver-
braucherministerium in einer Studie prüfen lassen, ob es bereits wirtschaftsgetragene oder rechtlich verankerte 
Modelle für eine Absicherung von Haftungsrisiken, wie sie durch die Dioxin-Ereignisse von Anfang des Jahres 
2011 deutlich geworden sind, in anderen EU-Mitgliedstaaten gibt.

7. Überprüfung des Strafrahmens

Stand: Der Strafrahmen wurde mit der am 4. August 2011 in Kraft getretenen Änderung des Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches sowie anderer Vorschriften deutlich verschärft. Wer Lebensmittel in den Handel bringt, 
die für den Verkehr nicht geeignet sind, und hierdurch u. a. aus grobem Eigennutz für sich oder andere große Ver-
mögensvorteile erlangt, kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden.

8. Ausbau des Dioxin-Monitorings/Aufbau eines Frühwarnsystems

Stand: Mit einer Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches wurden am 4. August 2011 Mittei-
lungspflichten über Gehalte an Dioxinen und ähnlichen Stoffen in Lebensmitteln oder Futtermitteln geregelt. Die 
weitere Ausfüllung erfolgt mit der Mitteilungs- und Übermittlungsverordnung, die im Januar 2012 verkündet 
wurde.

9. Verbesserung der Qualität der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung

Stand: Eine verfassungsrechtliche Prüfung hat ergeben, dass eine rechtliche Regelung zur gegenseitigen Auditie-
rung der Länder nicht möglich ist. Die Länder prüfen derzeit eine gemeinsame Verwaltungsvereinbarung, die auf 
der Grundlage eines Eckpunktepapiers des Bundesverbraucherministeriums beraten wird.

10. Transparenz für die Verbraucher

Stand: Das Bundeskabinett hat am 20. Juli 2011 den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Rechts der Verbrau-
cherinformation (VIGÄndG) beschlossen. Nach der Verabschiedung des Gesetzes im Deutschen Bundestag am 
2. Dezember 2011 und dem Beschluss des Bundesrates vom 10. Februar 2012 kann das Gesetz im Herbst 2012 in 
Kraft treten.

Änderung des Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches 

Am 4. August 2011 ist das Zweite Gesetz zur Änderung 
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches sowie 
anderer Vorschriften in Kraft getreten.4 Mit dem Gesetz 
werden Teile des Aktionsplans „Verbraucherschutz in der 
Futtermittelkette“ umgesetzt. 

Das Gesetz verpflichtet Lebensmittel- und Futtermittel-
unternehmer, die Ergebnisse über Eigenkontrollen hin-
sichtlich Dioxine und Furane sowie dioxinähnlicher und 
nicht-dioxinähnlicher polychlorierter Biphenyle an die 
zuständigen Behörden zu melden. Dioxin-Probleme kön-
nen früher erkannt und Gegenmaßnahmen schneller ein-

geleitet werden, wenn auch die Ergebnisse aus den Eigen-
kontrollen der Wirtschaft in den Datenpool beim 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit einfließen. 

Ferner werden nunmehr auch private Laboratorien ver-
pflichtet, bedenkliche Mengen an gesundheitlich nicht er-
wünschten Stoffen, die sie in untersuchten Lebensmitteln 
oder Futtermitteln festgestellt haben, an die zuständigen 
Behörden zu melden. Die bisherige Meldepflicht erfasste 
nur Lebensmittel- und Futtermittelunternehmer. 

Das Gesetz verschärft außerdem den Strafrahmen des Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches. 
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Daneben sieht das Gesetz Regelungen vor, die die Zu-
sammenarbeit der für die Lebensmittelüberwachung zu-
ständigen Behörden der Länder mit den Dienststellen des 
Zolls in Fällen der risikoorientierten Einfuhrkontrolle von 
Lebensmitteln und Futtermitteln aus Drittländern weiter 
verbessern und mit dem Bundeszentralamt für Steuern in 
Fällen der Kontrolle des Internethandels auf eine trag-
fähige Grundlage stellen.

Schutz vor Rückständen von Pflanzenschutzmitteln

Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln 
lassen sich selbst bei bestimmungsgemäßer und sachge-
rechter Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht völ-
lig vermeiden. Im Vorfeld der nationalen Zulassung eines 
Pflanzenschutzmittels wird aus Rückstandsversuchen ein 
Vorschlag für einen Höchstgehalt abgeleitet, der im Rah-
men einer Risikobewertung durch das Bundesinstitut für 
Risikobewertung geprüft wird. Erlaubte Rückstands-
höchstgehalte dürfen niemals die entsprechenden toxiko-
logischen Grenzwerte überschreiten, in der Regel liegen 
sie weit unterhalb. Nach der Bewertung der nationalen 
Rückstandshöchstgehalts-Anträge durch die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit legt die Europäische 
Kommission einen Vorschlag für einen europäischen 
Höchstgehalt vor.5

Obgleich die Einhaltung von gesetzlichen Grenzwerten 
selbstverständlich sein sollte, hat sich in der Vergangen-
heit gezeigt, dass – trotz zu beobachtender Verbesserung 
seit der abschließenden Harmonisierung in der Europäi-
schen Union – Überschreitungen nicht völlig ausge-
schlossen werden können. Die Überschreitung der Rück-
standshöchstgehalte von Pflanzenschutzmitteln ist jedoch 
nicht generell mit einem gesundheitlichen Risiko verbun-
den.

Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2008 gefordert, dass 
die Quote der Rückstandshöchstgehaltsüberschreitungen 
in einheimischen Agrarprodukten und Importen kleiner 
als ein Prozent in jeder Produktgruppe sein sollte. Der 
„Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln (NAP)“ greift dieses Ziel auf 
und trägt mit seinen Maßnahmen zur Verringerung von 
Risiken und Auswirkungen der Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln auf die menschliche Gesundheit bei.

Die aktuellen deutschen Überwachungsdaten von Pflan-
zenschutzmittelrückständen zeigen, dass die Höchstge-
haltsüberschreitungen jeweils für Ware aus heimischer 
Erzeugung und aus anderen EU-Mitgliedstaaten insge-
samt auf unter ein Prozent gefallen sind. Der höhere An-
teil an Proben mit Höchstgehaltsüberschreitungen bei im-
portierten Proben aus Drittstaaten resultiert teilweise aus 
der im Vergleich zur EU unterschiedlichen Gesetzeslage 
sowie aus klimatischen Besonderheiten der Herkunfts-
staaten. Auf Initiative des Bundesverbraucherministe-
riums nimmt seit Mitte 2009 das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit eine zeitnahe 
bundesweite quartalsweise Veröffentlichung der Meldun-
gen zu Pflanzenschutzmittelrückständen vor, u. a. auch 
damit Pflanzenschutzdienste, Handel und Verbraucher 
besser reagieren können.

Schutz vor Kontaminanten

Die durch EU-Verordnung6 festgelegten Höchstgehalte 
für gesundheitsgefährdende Stoffe in Lebensmitteln wer-
den immer wieder an die neuesten Erkenntnisse ange-
passt. Im Berichtszeitraum geschah dies beispielsweise 

– bei polychlorierten aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK), die beim Räuchern und Grillen entstehen,

– bei Ochratoxin A in Süßholz und Lakritze sowie in 
Gewürzen,

– bei Aflatoxinen in Schalenfrüchten,

– bei Dioxinen und dioxinähnlichen PCB in Lebensmit-
teln tierischen Ursprungs, pflanzlichen Fetten und 
Säuglingsnahrung sowie 

– bei Nitrat in Salat und frischem Spinat. 

Für Nitrat in Rucola wird 2012 erstmalig ein Höchstge-
halt in Kraft treten. Für Blei, Cadmium und Quecksilber 
in verschiedenen Lebensmitteln wurden 2009 Höchst-
gehalte in Nahrungsergänzungsmitteln eingeführt. Zum 
1. Januar 2012 wurde das EU-Kontaminantenrecht durch 
Höchstgehalte für nicht dioxinähnliche polychlorierte 
Biphenyle (PCB) in Lebensmitteln tierischen Ursprungs, 
pflanzlichen Fetten und Säuglingsnahrung erweitert. 

Auf nationaler Ebene wurden in der am 27. März 2010 in 
Kraft getretenen so genannten Kontaminanten-Verord-
nung7 die bislang auf verschiedene Rechtsvorschriften 
verteilten nationalen Regelungen zur Begrenzung der 
Verunreinigung von Lebensmitteln zusammengeführt.

Derzeit wird das deutsche Frühwarnsystem zum gesund-
heitlichen Verbraucherschutz vor Dioxinen und PCB in 
der Lebensmittelkette ausgebaut. Die Unternehmer und 
die Länder werden verpflichtet, alle ihnen vorliegenden 
Untersuchungsdaten zu Dioxinen und PCB in Futtermit-
teln und in Lebensmitteln an das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit zu melden, das 
dazu vierteljährlich berichtet. 

Durch die Weiterleitung an die Dioxin-Datenbank des 
Bundes und der Länder beim Umweltbundesamt kann ein 
zeitnaher Abgleich mit den vorhandenen Kongenerenpro-
filen wichtige Hinweise auf mögliche Ursachen oder Her-
kunftsbereiche geben.

Das bestehende deutsche Minimierungskonzept für Acry-
lamid, welches beim Grillen, Backen und Braten von Le-
bensmitteln entsteht, konnte auch auf EU-Ebene etabliert 
werden. Die Europäische Kommission hat ein dreijähri-
ges Überwachungsprogramm durch die Mitgliedstaaten 
für die Absenkungsbemühungen der Lebensmittelindus-
trie empfohlen und europäische Acrylamid-Richtwerte 
festgelegt.8 

Im Sommer 2009 wurden Behörden und Verbraucher 
durch den Fund von Gemeinem Greiskraut in abgepack-
tem Rucola alarmiert. Greiskräuter enthalten – wie ca. 
6 000 weitere Pflanzenarten – eine große Gruppe an Sub-
stanzen, von denen einige irreversible Gesundheitsschä-
den bei Mensch und Tier verursachen können (Pyrrolizi-
dinalkaloide). Aufgrund der schnellen Reaktion der 
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Lebensmittelüberwachung stand nach kurzer Zeit fest, 
dass es sich nur um einzelne Funde handelte. Das Bun-
desverbraucherministerium unterstützt die Anstrengun-
gen, die mit erheblichem Forschungsaufwand zu einer be-
lastbaren Risikoeinschätzung von Pyrrolizidinalkaloiden 
in verschiedenen Lebensmitteln führen sollen.

Zu trans-Fettsäuren, die unter anderem in teilhydrierten 
Fetten vorkommen und die bei erhöhtem Verzehr das Ri-
siko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen, hat das 
Bundesverbraucherministerium gemeinsam mit Wirt-
schaftsverbänden eine neue Minimierungsstrategie für 
besonders betroffene Lebensmittelgruppen – wie bei-
spielsweise feine Backwaren und frittierte Lebensmittel – 
entwickelt. Durch den gezielten Einsatz trans-Fettsäure-
armer Zutaten und Optimierungen der Herstellungspro-
zesse können gute Ergebnisse erzielt werden. Leitlinien 
für Unternehmen als Hilfestellung bei der Minimierung 
von trans-Fettsäuren werden unter Koordination des Bun-
des momentan durch verschiedene Verbände erarbeitet 
und sollen in Kürze veröffentlicht werden.

Aufgrund des zunehmenden globalen Handels ergeben 
sich neue Herausforderungen für die Sicherheit von Le-
bensmitteln und Futtermitteln. Das größte Aufsehen er-
regte im Jahr 2008 die in China vorgenommene Verfäl-
schung von Milch mit der Industriechemikalie Melamin. 
Hier hat sich gezeigt, dass das strenge lebensmittelrechtli-
che Regime der Europäischen Union funktioniert. Um die 
Einfuhr von weiteren möglicherweise verfälschten pro-
teinhaltigen Erzeugnissen zu unterbinden, hat die Euro-
päische Kommission in Absprache mit den Mitgliedstaaten
zusätzliche Verbote erlassen.9 Auch mit Pentachlorphenol 
und Dioxinen verunreinigtes Guarkernmehl aus Indien 
wird seit 2008 bei der Einfuhr mit strengen Restriktionen 
belegt.10

Nachdem durch japanische Behörden als Folge des Reak-
torunglücks im Kernkraftwerk Fukushima am 17. März 
2011 erstmalig Lebensmittel mit radioaktiven Kontami-
nationen gefunden worden waren, hat die Europäische 
Kommission – unterstützt von der Bundesregierung – 
auch Sonder-Import-Maßnahmen für japanische Lebens-
mittel und Futtermittel erlassen, um die europäischen 
Verbraucher vor möglicherweise belasteten Erzeugnissen 
aus Japan umfassend zu schützen.11

Die Einhaltung von Rechtsvorschriften muss kontrollier-
bar sein, um Wirkung zu zeigen. Damit die Lebensmittel-
überwachung EU-weit einheitlich funktionieren kann, 
wurden die bestehenden Regelungen zu Analyseverfah-
ren und Probenahme um weitere Verfahren und Lebens-
mittel ergänzt.12 

Für eine praxisnahe Umsetzung wurde die EU-Leitlinie 
zur Mykotoxinuntersuchung für die Lebensmittelüberwa-
chung aktualisiert und eine neue Leitlinie zur Beprobung 
großer Sendungen von Getreide, zum Beispiel in Schiffs-
containern, Silos oder Lagerhäusern entwickelt. 

Tierarzneimittel

Tierarzneimittel werden in der Landwirtschaft für die Be-
handlung erkrankter Tiere unter strengen rechtlichen An-

forderungen eingesetzt: Tierarzneimittel müssen zugelas-
sen sein. Bei der Zulassung wird das Mittel auf Qualität, 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit geprüft. Ein Arznei-
mittel für Lebensmittel liefernde Tiere darf nur zugelas-
sen werden, wenn die zuvor genannten Höchstmengen 
festgelegt sind. Von den behandelten Tieren dürfen für ei-
nen jeweils festgelegten Zeitraum (Wartezeit) keine Le-
bensmittel gewonnen werden, damit in den Lebensmitteln 
keine für den Menschen bedenklichen Rückstände der 
Tierarzneimittel mehr vorhanden sind. 

K a s t e n  2

Nationaler Rückstandskontrollplan für Lebensmittel 
tierischen Ursprungs

Schutz vor übertragbaren Tierkrankheiten und 
Antibiotika resistenten Bakterien

Für die Tiergesundheit sind Infektionskrankheiten von 
ähnlich großer Bedeutung wie für die Humanmedizin. 
Die Anwendung von Antibiotika dient nicht alleine der 
Gesundung von Tieren, sondern auch der Verhinderung 

Der Nationale Rückstandskontrollplan für Lebens-
mittel tierischen Ursprungs ist ein seit 1989 durchge-
führtes Programm, in dessen Rahmen u. a. lebende 
Nutztiere, Fleisch, Aquakulturerzeugnisse, Milch, 
Eier und Honig auf Rückstände unerwünschter Stoffe 
untersucht werden. Das Programm wird in der Euro-
päischen Union nach einheitlichen Maßstäben durch-
geführt und in Deutschland vom Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
koordiniert. Ziel ist es, die illegale Anwendung ver-
botener oder nicht zugelassener Stoffe aufzudecken 
und den vorschriftsmäßigen Einsatz zugelassener 
Tierarzneimittel zu kontrollieren, um Verbraucherin-
nen und Verbraucher auch weiterhin auf hohem Ni-
veau vor bedenklichen Rückständen pharmakolo-
gisch wirksamer Stoffe in Lebensmitteln zu schützen. 
Die Pläne für die Kontrollen werden jährlich vom 
BVL in Abstimmung mit den Ländern erstellt. Sie 
enthalten für jedes Land konkrete Vorgaben für die 
Anzahl der zu untersuchenden Tiere oder tierischen 
Erzeugnisse, die zu untersuchenden Stoffe, die anzu-
wendende Methodik und die Probenahme. Die Über-
wachung erfolgt bereits beim Landwirt und im 
Schlachthof bzw. auf der ersten Produktionsstufe und 
umfasst die Probenahme und nachfolgende Analyse 
auf Rückstände. Die Labore der Länder analysieren 
die Proben, erfassen die Daten und senden diese an 
das BVL. Das BVL sammelt die Untersuchungs-
ergebnisse der Länder und wertet sie aus. Das Bun-
desamt für Risikobewertung (BfR) bewertet die Er-
gebnisse aus der Sicht der Risikobewertung. Die 
zusammengefassten Daten werden an die Europäi-
sche Kommission weitergegeben und im Internet ver-
öffentlicht. In den vergangenen Jahren wurden nur in 
geringem Umfang Belastungen mit Rückständen von 
pharmakologisch wirksamen Stoffen festgestellt.
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der Übertragung krankmachender Bakterien von Tieren 
auf Menschen (Zoonosen). Jedoch beinhaltet jede Anti-
biotikaanwendung die Möglichkeit, dass sich Resistenz-
eigenschaften bei Bakterien bilden.

Seit Jahren unterliegt der Einsatz von Antibiotika in 
Deutschland einem strengen fachlichen Maßstab, der von 
dem Grundgedanken geleitet wird, dass Antibiotika bei 
Tieren nur dann eingesetzt werden sollen, wenn dies aus 
therapeutischen Gründen geboten ist. In der Deutschen 
Antibiotika-Resistenzstrategie DART, die am 18. Novem-
ber 2008 veröffentlicht wurde, ist eine Vielzahl von Maß-
nahmen zusammengefasst, die die Ausbreitung von Anti-
biotikaresistenzen minimieren sollen.13 Zwischenzeitlich 
wurden weitere Erkenntnisse aus den Maßnahmen, aus 
Analysen und hieraus abgeleiteten Empfehlungen der Eu-
ropäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) oder 
der Europäischen Zulassungsbehörde (EMA) sowie aus 
der Arzneimittelüberwachung der Länder gewonnen. Da-
rauf aufbauend sind die Maßnahmen der DART angepasst 
und weiterentwickelt worden. In diesem Rahmen bereitet 
das Bundesverbraucherministerium zusätzliche rechtliche 
Beschränkungen für die Anwendung von Antibiotika bei 
Tieren vor. Diese sollen dazu beitragen, den unsachgemä-
ßen Einsatz von Antibiotika sowie die Gesamtmengen der 
eingesetzten Antibiotika weiter zu minimieren. Darüber 
hinaus sollen die Rechtsänderungen eine Verbesserung 
der Überwachung ermöglichen.

Zu den Zoonoseerregern zählt auch das EHEC-Bakte-
rium, das im Mai und Juni 2011 eine Erkrankungswelle 
verursachte. Als Auslöser der Epidemie wurden Sprossen 
identifiziert, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus konta-
minierten ägyptischen Bockshornkleesamen gezüchtet 
worden waren. Nach einer entsprechenden Verzehrsemp-
fehlung, der Sperre des Sprossenherstellungsbetriebs und 
dem Erlass einer Einfuhrsperre für Bockshornklee- und 
Sprossensamen aus Ägypten konnte die Epidemie Anfang 
Juli 2011 für beendet erklärt werden. Der gesundheitliche 
Verbraucherschutz hatte Priorität vor wirtschaftlichen Er-
wägungen: Verzehrsempfehlungen wurden bei Verdacht 
auf eine ursächliche Beteiligung des entsprechenden Le-
bensmittels an der Epidemie ausgesprochen. 

Dieser Ausbruch hat einmal mehr deutlich gemacht, dass 
weitere Informationen zum Vorkommen und der Ver-
breitung von Erregern lebensmittelbedingter Zoonosen 
gesammelt werden müssen, um Schutzmaßnahmen mög-
lichst präventiv und zielgerichtet ergreifen zu können. 
Dem dient das im Jahr 2009 erstmals von den Ländern 
durchgeführte, bundesweit koordinierte Zoonosen-
Monitoring14. Die erhobenen Untersuchungsergebnisse 
liefern für Deutschland wichtige Erkenntnisse über die 
Belastung von Lebensmitteln und Tierbeständen mit aus-
gewählten Zoonoseerregern. Die Daten werden vom Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
gesammelt, ausgewertet, zusammengefasst und jährlich 
veröffentlicht. Das Monitoring ist die Voraussetzung, um 
zielgerichtet Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern treffen zu können. 
Daher wird das Zoonosen-Monitoring für die Jahre 2012 
bis 2014 fortgeführt.15 Zielvorstellung im Bereich der Le-

bensmittel tierischen Ursprungs ist insbesondere eine risi-
kobasierte amtliche Fleischuntersuchung, die auf der 
Grundlage von Bestands- und Untersuchungsdaten exakt 
auf den Gesundheitsstatus des jeweiligen Tierbestandes 
eingeht. 

Sichere Lebensmittelbedarfsgegenstände

Als Lebensmittelbedarfsgegenstände werden Materialien 
und Gegenstände bezeichnet, die mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen. Hierzu zählen beispielsweise Le-
bensmittelverpackungen, Produktionsanlagen für Lebens-
mittel oder Artikel für den Tisch- oder Küchengebrauch.

Lebensmittelbedarfsgegenstände werden häufig bedruckt. 
Druckfarben können Stoffe enthalten, deren Übergang 
auf Lebensmittel und anschließende Aufnahme durch die 
Verbraucherinnen und Verbraucher gesundheitlich be-
denklich sein kann. Außerdem können Lebensmittel-
bedarfsgegenstände aus Recycling-Papier Mineralöle ent-
halten und Bestandteile davon auf Lebensmittel 
übergehen. Das Bundesverbraucherministerium hat Ver-
ordnungsvorschläge zur Änderung der Bedarfsgegenstän-
deverordnung vorgelegt, die Vorsorge gegen die Auf-
nahme entsprechender Stoffe durch die Verbraucherinnen 
und Verbraucher treffen sollen. 

Die betreffenden nationalen Regelungsvorschläge werden 
derzeit mit den Ressorts, Ländern und Verbänden abge-
stimmt.

Das Bundesverbraucherministerium hat im Jahr 2010 
Triclosan zur Verwendung in Lebensmittelbedarfsgegen-
ständen aus Kunststoff national verboten16. Bei Triclosan 
handelt es sich um eine Substanz mit bioziden Eigen-
schaften, die gesundheitliche Probleme beim Menschen 
verursachen kann.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) hat in den Jahren 2010 und 2011 das Gesund-
heitsrisiko für den Menschen durch Bisphenol A neu be-
wertet Bisphenol A ist eine Substanz, die u. a. für die 
Herstellung bestimmter Lebensmittelbedarfsgegenstände 
aus Kunststoff verwendet wird. In ihren Stellungnahmen 
hatte die EFSA die Unbedenklichkeit der bislang gelten-
den tolerierbaren täglichen Aufnahmemenge von bis zu 
0,05 mg/kg Körpergewicht für alle Altersgruppen (ein-
schließlich Schwangere, stillende Mütter, Säuglinge und 
Kleinkinder) bestätigt. Gleichzeitig weist die EFSA auf 
weiterhin bestehende Unsicherheiten hin, inwiefern ei-
nige Auswirkungen im Zusammenhang mit Bisphenol A, 
die im Tierversuch beobachtet wurden, für die menschli-
che Gesundheit relevant sind. Deshalb wurde im Jahr 
2011 aus Gründen des vorsorgenden gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes von der Europäischen Kommission 
mit der Unterstützung der Bundesregierung die Verwen-
dung von Bisphenol A bei der Herstellung von Säug-
lingstrinkflaschen aus Polycarbonat sowie deren Einfuhr 
und Inverkehrbringen verboten17. Das Verfahren der Risi-
kobewertung wird fortgeführt.

Da bei Inspektionsbesuchen der Europäischen Kommis-
sion in China und Hongkong Mängel im dortigen Kon-
trollsystem von Lebensmittelbedarfsgegenständen aus 
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Kunststoff festgestellt worden sind, wurden im Jahr 2011 
in der Europäischen Union zudem Sondermaßnahmen für 
die Einfuhrkontrolle bestimmter Polyamid- und Mela-
min-Kunststoffküchenartikel mit Ursprung oder Herkunft 
aus China oder Hongkong verhängt18. Von zehn Prozent 
der Sendungen sind durch die zuständige Überwachungs-
behörde Proben zu ziehen und durch eine Laboranalyse 
zu überprüfen, ob die geltenden Grenzwerte eingehalten 
sind.

Im Jahr 2011 wurden auch die EU-rechtlichen Vorschrif-
ten für Lebensmittelbedarfsgegen-stände aus Kunststoff 
novelliert. Die Vorschriften waren bisher auf eine Reihe 
unterschiedlicher Richtlinien verteilt und sind nunmehr in 
einer EU-Verordnung zusammengeführt19. Dabei wurden 
auch die Listen zugelassener Substanzen zur Verwendung 
in Kunststoffen unter Berücksichtigung von Bewertungen 
der EFSA aktualisiert sowie die Vorschriften über Testbe-
dingungen zur Prüfung von Kunststoffen an den Stand 
von Wissenschaft und Technik angepasst.

Schließlich wurde eine europäische Verordnung über ak-
tive und intelligente Lebensmittelbedarfsgegenstände 
erlassen20. Aktive Lebensmittelbedarfsgegenstände sind 
Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, die 
Haltbarkeit eines verpackten Lebensmittels zu verlängern 
oder dessen Zustand zu erhalten bzw. zu verbessern. In-
telligente Lebensmittelbedarfsgegenstände dienen dazu, 
den Zustand eines verpackten Lebensmittels oder die das 
Lebensmittel umgebende Umwelt zu überwachen – zum 
Beispiel durch Farbänderung der Verpackung, wenn ein 
Lebensmittel verdorben ist. Mit der Verordnung wurden 
ein Zulassungsverfahren eingeführt, Kennzeichnungsvor-
schriften erlassen sowie Anforderungen an Konformitäts-
erklärungen gestellt, die der Weitergabe sicherheitsrele-
vanter Informationen in der Lebensmittelkette dienen.

3. Lebensmittelkontrolle und -überwachung 

Die Bundesländer haben ihre Kontrollen auf gemein-
schaftsrechtlicher Grundlage21 regelmäßig auf Risiko-
basis und mit angemessener Häufigkeit durchzuführen. 
Die Bundesregierung hat mit der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift Rahmen-Überwachung (AVV-RÜb) vom 
3. Juni 2008 Konkretisierungen zur risikoorientierten 
Kontrolle von Lebensmittelbetrieben vorgenommen.22

Mit einer derzeit in Vorbereitung befindlichen Änderung 
der AVV-RÜb sollen die Einfuhrkontrollen für Lebens-
mittel nicht tierischen Ursprungs systematisiert und der 
hierzu notwendige Informationsfluss zwischen Lebens-
mittelüberwachungs- und Zollbehörden verankert wer-
den. Bisher existieren für diese Arten von Lebensmitteln 
nur in Einzelfällen Sonderkontroll-Vorschriften. Mit die-
sem Regelungsvorhaben soll diese verbraucherschutz-
relevante Kontroll-Lücke geschlossen werden.

Aus Anlass des Dioxin-Geschehens Anfang 2011 hat der 
Präsident des Bundesrechnungshofs in seiner Eigenschaft 
als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Ver-
waltung die Strukturen des gesundheitlichen Verbrau-
cherschutzes in Deutschland grundlegend überprüft. Das 
als Ergebnis der Prüfung vorgelegte „Gutachten über die 

Organisation des gesundheitlichen Verbraucherschutzes“ 
hat sich auch eingehend mit der EHEC-Epidemie befasst. 
Ziel der Untersuchung war es, das umfangreiche und sehr 
komplexe Überwachungssystem für Lebensmittel und 
Futtermittel systematisch auf Schwachstellen zu überprü-
fen und Lücken zu identifizieren, um so die Sicherheit der 
Lebensmittel und Futtermittel weiter zu verbessern. In 
dem Gutachten empfiehlt der Bundesbeauftragte unter 
anderem eine Optimierung der Eigenkontrollen der Un-
ternehmen, eine personelle und organisatorische Stärkung 
der amtlichen Überwachung in den Ländern, eine Stär-
kung der Kompetenzen des Bundes sowie eine Neuaus-
richtung des nationalen Krisenmanagements. Bundesver-
braucherministerin Aigner und die Vorsitzende der 
Verbraucherschutzministerkonferenz 2011, Frau Senato-
rin Jürgens-Pieper, haben vereinbart, das Gutachten im 
Rahmen der nächsten Verbraucherschutzministerkonfe-
renz zu erörtern. Zur Vorbereitung soll eine von Bund und 
Ländern eingesetzte Arbeitsgruppe das Gutachten aus-
werten und nötige Schlussfolgerungen prüfen.

Die Verbraucherschutzministerkonferenz hat sich mit 
dem einstimmigen Beschluss vom 15. September 2011 
erneut für die Einführung eines Transparenzsystems bei 
Gaststätten und anderen Lebensmittelbetrieben ausge-
sprochen. Damit sollen die Ergebnisse der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung im Rahmen von Betriebskontrol-
len als Verbraucherinformation nach außen hin sichtbar 
gemacht werden. Die zur Umsetzung des vorgeschlage-
nen Transparenzsystems notwendigen Rechtsgrundlagen 
werden derzeit von der Bundesregierung geprüft. In 
jedem Fall muss jedoch zunächst die Meinungsbildung 
innerhalb der Länder zu diesem Thema abgeschlossen 
werden. Die Wirtschaftsministerkonferenz hatte ein ent-
sprechendes System mit Beschluss vom 7. Juni 2011 
mehrheitlich abgelehnt.

4. Lebensmittelkennzeichnung

Allgemeines Lebensmittelkennzeichnungsrecht

Nach über dreijährigen Beratungen seit 2008 ist die neue 
EU-Verordnung betreffend die Information der Verbrau-
cher über Lebensmittel (Lebensmittel-Informationsver-
ordnung) verabschiedet worden.23 

Damit ist das allgemeine („horizontale“) Lebensmittel-
kennzeichnungsrecht mit dem Nährwertkennzeichnungs-
recht zusammengeführt und der Rechtsbereich insgesamt 
modernisiert worden. Die Verordnung gilt unmittelbar 
und schafft weiter harmonisierte Regelungen im Binnen-
markt. Dies dient sowohl der einheitlichen Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher als auch einem 
fairen Wettbewerb. Nach einer Übergangsfrist von drei 
Jahren werden die meisten Vorschriften ab 13. Dezember 
2014 zur Anwendung kommen. Für die verbindliche 
Nährwertkennzeichnung gilt eine Übergangsfrist bis De-
zember 2016.

Die neuen Vorschriften ermöglichen den Verbraucherin-
nen und Verbrauchern insbesondere bei vorverpackter 
Ware eine fundierte Wahl der Lebensmittel für eine aus-
gewogene Ernährung. Eine transparente Nährwertkenn-
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zeichnung mit den Angaben zum Brennwert und zu den 
Gehalten an Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, 
Zucker, Eiweiß und Salz wird für vorverpackte Lebens-
mittel grundsätzlich verbindlich. 

Zusätzlich dürfen auch freiwillige Darstellungsformen, 
wie das von der Bundesregierung gemeinsam mit der Le-
bensmittelwirtschaft entwickelte „1-plus-4-Modell“, ver-
wendet werden, um den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern die wichtigsten Nährwertinformationen möglichst 
anschaulich auf den ersten Blick zu geben. Die Nähr-
wertinformationen sind in einer Tabelle, bezogen auf 
100 Gramm beziehungsweise 100 Milliliter, anzugeben 
und dürfen sich zusätzlich auch auf Portionen beziehen. 
Die Europäische Kommission ist befugt, einheitliche Vor-
gaben für Portionsgrößen für bestimmte Lebensmittel 
festzulegen. 

Die Verordnung sorgt zudem für eine deutliche Verbesse-
rung der Lesbarkeit der Angaben auf den Lebensmittel-
verpackungen. So wird insbesondere eine Mindestschrift-
größe für die Pflichtangaben vorgegeben. 

Darüber hinaus sorgt die Lebensmittel-Informationsver-
ordnung für mehr Rechtssicherheit und einen größeren 
Schutz vor Täuschung. Das allgemeine Irreführungsver-
bot wird konkretisiert. Lebensmittel-Imitate müssen be-
reits beim Produktnamen mit einem Hinweis auf den ver-
wendeten Ersatzstoff versehen werden und sind damit 
besser erkennbar. So genanntes Klebefleisch muss einen 
entsprechenden Zusatz zur Bezeichnung tragen, ebenso 
aus Stücken zusammengefügter Fisch und zusammenge-
fügte Fischprodukte.

Bestimmte koffeinhaltige Lebensmittel – insbesondere so 
genannte Energy Drinks – müssen künftig einen Warn-
hinweis für Kinder, Schwangere und Stillende tragen. 
Auch das Einfrierdatum für gefrorenes Fleisch, Fleisch-
zubereitungen und unverarbeitete Fischerzeugnisse muss 
angegeben werden. Dies geht auf die verbraucherpoliti-
sche Diskussion nach dem Gammelfleisch-Geschehen zu-
rück und trägt dem Informationsbedürfnis der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher Rechnung. 

Darüber hinaus wird die Allergenkennzeichnung auch un-
verpackter Lebensmittel („loser Ware“), wie sie in Bäcke-
reien, Fleischereien und der Gastronomie angeboten wer-
den, in der Europäischen Union verbindlich. Die Art und 
Weise dieser Kennzeichnung fällt in die Regelungskom-
petenz der Mitgliedstaaten.

Neben der Herkunftskennzeichnung von Rindfleisch als 
Folge aus der BSE-Krise muss künftig auch die Herkunft 
von Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch an-
gegeben werden. 

Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben 
(„Health Claims“) 

Nach der EU-Verordnung über nährwert- und gesund-
heitsbezogene Angaben über Lebensmittel von 2006 dür-
fen gesundheitsbezogene Angaben nur verwendet wer-
den, wenn sie in einer Liste der zugelassenen Angaben 
aufgeführt sind. Im April 2008 wurden erstmals Durch-

führungsbestimmungen für die Zulassung gesundheits-
bezogener Angaben erlassen.24 Diese präzisierten insbe-
sondere die Anforderungen an die wissenschaftlichen 
Nachweise, die mit dem Antrag auf eine gesundheitsbe-
zogene Angabe vorgelegt werden müssen. Die Europäi-
sche Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) hat zwi-
schen Juli 2008 und Juli 2011 insgesamt 2 758 Angaben 
bewertet, die sich auf die Bedeutung eines Nährstoffs 
oder einer anderen Substanz für Körperfunktionen, 
Wachstum und Entwicklung beziehen. Die Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union haben der von der Europäi-
schen Kommission vorgelegten Gemeinschaftsliste der 
gesundheitsbezogenen Angaben Anfang Dezember 2011 
mehrheitlich zugestimmt; eine Verabschiedung durch Eu-
ropäischen Rat und Europäisches Parlament steht aller-
dings noch aus. 

Nährwertbezogene Angaben sind nur zulässig, wenn sie 
im Anhang der Verordnung aufgeführt sind und den dorti-
gen Bedingungen entsprechen. Die Liste nährwertbezo-
gener Angaben wurde im Februar 2010 um fünf weitere 
über Omega-3-Fettsäuren und andere ungesättigte Fett-
säuren ergänzt. Nun können auch Angaben über den Ge-
halt dieser Fettsäuren in Lebensmitteln gemacht werden, 
da sie bei der Ernährung eine wichtige Rolle spielen. 

Um nährwert- oder gesundheitsbezogene Angaben tragen 
zu dürfen, müssen Lebensmittel zukünftig spezifischen 
Nährwertprofilen entsprechen. Damit soll verhindert wer-
den, dass Lebensmitteln der Anschein gegeben wird, sie 
hätten aufgrund des Gehalts an bestimmten Nährstoffen 
(zum Beispiel zugesetzten Vitaminen) besondere gesund-
heitliche Vorteile, obwohl sie aufgrund ihrer Gesamt-
zusammensetzung im Rahmen der täglichen Ernährung 
eher nur in Maßen empfohlen werden. Verbraucherinnen 
und Verbraucher, die durch ausgewogene Ernährung eine 
gesunde Lebensweise anstreben, sollen so vor Irrefüh-
rung geschützt werden. Die Bundesregierung setzt sich 
nachdrücklich für sachgerechte und praktikable Nähr-
wertprofile ein, die vor Irreführung schützen, aber auch 
die Verschiedenartigkeit der Ernährungsgewohnheiten 
und -traditionen in Europa sowie die Rolle und Bedeu-
tung der betreffenden Lebensmittel für die Ernährung be-
rücksichtigen. 

Initiative „Klarheit und Wahrheit bei der Kenn-
zeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln“

Mit der Initiative „Klarheit und Wahrheit bei der Kenn-
zeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln“ will das 
Bundesverbraucherministerium die Verbraucherinnen 
und Verbraucher besser vor Täuschung schützen sowie 
Unternehmen im Wettbewerb stärken, die ihre Produkte 
verbraucherfreundlich kennzeichnen.

Die Initiative wird begleitet durch eine Beraterrunde, die 
aus Vertreterinnen und Vertretern der Verbraucher, der 
Wirtschaft, der Länder und der Deutschen Lebensmittel-
buch-Kommission besteht und diesen einen regelmäßigen 
Austausch ermöglicht. Das Gremium hat eine beratende, 
keine steuernde Funktion.
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Das Internetportal www.lebensmittelklarheit.de des Ver-
braucherzentrale Bundesverbandes e. V. ist der wichtigste 
Bestandteil der Initiative und wird vom 1. September 
2010 bis zum 31. Dezember 2012 mit rund 975 000 Euro 
durch das Bundesverbraucherministerium gefördert. Das 
Portal ging am 20. Juli 2011 ans Netz. Es bietet eine zen-
trale Anlaufstelle für Verbraucherinnen und Verbraucher, 
die sich über die Kennzeichnung von Lebensmitteln in-
formieren wollen oder sich subjektiv durch ein Produkt in 
ihrer Erwartung getäuscht fühlen. Das Portal wird von der 
Bevölkerung gut angenommen.

Durch die Diskussion über konkrete Produkte erhalten 
Verbraucherinnen und Verbraucher einen Einblick in die 
rechtlichen Anforderungen an die Kennzeichnung sowie 
in Aufmachung und Darstellung von Lebensmitteln. Zu-
dem werden aktuelle Entwicklungen und Trends in diesen 
Bereichen dargestellt und erläutert. Den Unternehmen 
bietet das Portal die Gelegenheit, zusätzliche Einblicke in 
die Erwartungen von Verbrauchern zu gewinnen. Be-
standteil des Projekts ist eine wissenschaftliche Begleit-
forschung, mit der insbesondere die Repräsentativität der 
im Portal geäußerten Verbrauchermeinungen ermittelt 
werden soll. Hiervon verspricht sich das Bundesverbrau-
cherministerium unter anderem Hinweise darauf, ob und 
wo Handlungsbedarf beim Kennzeichnungsrecht oder 
den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuchs besteht.

Weiterer Baustein der Initiative ist die Initiierung eines 
Verhaltenskodex der Wirtschaft. Analog zu bereits exis-
tierenden Selbstverpflichtungen der Wirtschaft könnte 
durch solche Leitlinien die Transparenz im Bereich der 
Kennzeichnung, Aufmachung und Darstellung von Le-
bensmitteln über die Anforderungen des Kennzeich-
nungsrechts hinaus erhöht werden. Eine weitere wichtige 
Grundlage für einen solchen Kodex dürften die Ergeb-
nisse des Portals bieten. 

Außerdem sollen die Leitsätze des Deutschen Lebensmit-
telbuchs sukzessive auf Klarheit und Verständlichkeit 
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die 
Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission hat einen ent-
sprechenden Vorschlag des Bundesverbraucherministeri-
ums aufgegriffen. Sie hat zudem den Auftrag angenom-
men, in den Fachausschüssen bei künftigen Arbeiten an 
Leitsätzen verstärkt auf Klarheit und Verständlichkeit zu 
achten und dort, wo dies notwendig ist, weitere Aussagen 
zur Aufmachung der Lebensmittel zu treffen. 

5. Spezielle Lebensmittel

Die Bundesregierung beabsichtigt, die aus gesundheitli-
chen Gründen erforderlichen Höchstmengen für den Zu-
satz bestimmter Stoffe zu koffeinhaltigen Erfrischungsge-
tränken – insbesondere so genannten Energydrinks – 
durch Rechtsverordnung zu regeln. Außerdem sollen zur 
besseren Verbraucherinformation auch bei lose abgegebe-
nen koffeinhaltigen Getränken mit Koffeingehalten von 
mehr als 150 Milligramm pro Liter zukünftig Hinweise 
vorgesehen werden, wie sie bereits bei verpackten Ge-
tränken vorgeschrieben sind. 

Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die vor dem 
15. Mai 1997 in der Europäischen Union noch nicht in 
nennenswertem Umfang für den menschlichen Verzehr 
verwendet worden sind (Neuartige Lebensmittel), unter-
liegen aus Verbraucherschutzgründen einer Zulassungs-
pflicht. Am 14. Januar 2008 hat die Europäische Kom-
mission einen Verordnungsvorschlag zur Revision der so 
genannten Novel Food-Verordnung25 vorgelegt. Das 
Rechtssetzungsverfahren ist Ende März 2011 jedoch im 
Vermittlungsverfahren gescheitert, da sich das Europäi-
sche Parlament und der Rat nicht auf einen Kompromiss 
zu Übergangsregelungen für den Einsatz der Klontechnik 
im Lebensmittelbereich verständigen konnten. 

Insbesondere auf Initiative der Bundesregierung soll die-
ser Bereich jedoch zukünftig in einer eigenständigen Vor-
schrift geregelt werden. Die Europäische Kommission hat 
angekündigt, baldmöglichst zwei separate Regelungsvor-
schläge zur Revision der Novel Food-Verordnung sowie 
zum Einsatz des Klonens von Tieren zur Lebensmittel-
erzeugung vorlegen zu wollen. In diesem Kontext werden 
auch die für Verbraucherinnen und Verbraucher wesentli-
chen Fragen zu diskutieren sein, wie die Rückverfolgbar-
keit, Kennzeichnung oder das Verbot des Klonens.

Am 21. September 2010 hat die Europäische Kommis-
sion einen Vorschlag zur Änderung der Fruchtsaftricht-
linie26 vorgelegt. Ziel der Überarbeitung war insbeson-
dere die stärkere Einbeziehung der internationalen Be-
stimmungen des Codex Alimentarius über Fruchtsaft und 
Fruchtnektar. Die Bundesregierung hat zwar grundsätz-
lich eine Überarbeitung der Fruchtsaftrichtlinie begrüßt. 
Die nunmehr verabschiedenden Regelungen stoßen zum 
Teil jedoch auf Bedenken, da diese dem Verbraucher-
schutz und der Gewährleistung eines hohen Qualitäts-
niveaus nicht gerecht werden. Die Bundesregierung hatte 
sich bei den Beratungen nachdrücklich für Regelungen 
eingesetzt, die der Einhaltung dieser Ziele entsprechen, 
zum Beispiel in Bezug auf die Beibehaltung der bisheri-
gen restriktiven Regelungen zur Wiederherstellung des 
natürlichen Fruchtsaftaromas.

Die Verordnung über diätetische Lebensmittel wurde 
2010 geändert und dem aktuellen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand angepasst.27 Demnach gelten für Diabeti-
ker die gleichen Empfehlungen für eine gesunde Ernäh-
rung wie für die Allgemeinbevölkerung. Spezielle diäteti-
sche Lebensmittel für Diabetiker werden nicht mehr für 
erforderlich gehalten. 

Im Juni 2011 hat die Europäische Kommission einen Ver-
ordnungsvorschlag zur Novellierung des europäischen 
Rechts für diätetische Lebensmittel vorgelegt. Das Kon-
zept der diätetischen Lebensmittel soll abgeschafft und 
ein neuer allgemeiner Rechtsrahmen für eine begrenzte 
Anzahl genau definierter Lebensmittelkategorien für be-
sonders schützenswerte Verbrauchergruppen geschaffen 
werden. Danach soll es darüber hinaus zukünftig nur 
noch spezifische Vorschriften für Lebensmittel für Säug-
linge und Kleinkinder sowie für Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke geben. Der Verordnungsvorschlag 
wird derzeit von der Bundesregierung dahingehend ge-
prüft, ob das bisher gesetzlich verankerte hohe Sicher-
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heitsniveau für alle betroffenen Verbrauchergruppen auch 
zukünftig sichergestellt ist. 

Im Jahre 2008 wurden EU-Verordnungen über Lebens-
mittelzusatzstoffe, Lebensmittelaromen, Lebensmittelen-
zyme sowie ein einheitliches Zulassungsverfahren für 
diese Stoffe erlassen. Auf Basis der Verordnungen wer-
den Positivlisten der zugelassenen Lebensmittelzusatz-
stoffe sowie der chemisch definierten Aromastoffe er-
stellt und Reinheitskriterien für Lebensmittelzusatzstoffe 
festgelegt. Ferner werden Anträge auf Zulassung neuer 
Zusatzstoffe beraten. Zu den genannten Regelungsbe-
reichen werden derzeit Vorschläge der Europäischen 
Kommission beraten. Bereits 2011 wurden durch mehrere 
Verordnungen der Europäischen Kommission die Positiv-
listen der zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe erstellt. 
In diesem Zusammenhang wurden Steviolglycoside als 
Süßstoffe für die Herstellung einer Reihe von Lebensmit-
teln erstmals zugelassen. Die einschlägigen nationalen 
Vorschriften werden entsprechend angepasst.

6. Produkte des Nichtlebensmittelbereichs

Vor dem Hintergrund von Produktrückrufen und zahlrei-
cher Medienberichte zu den Themen Produktsicherheit 
und Marktüberwachung haben Vertreter des Bundes und 
der Länder im Jahr 2008 in einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
die Situation der Marktüberwachung im Bereich des Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetzes analysiert und Vor-
schläge zur Verbesserung erarbeitet. Daraus ist ein pro-
grammatisches Eckpunktepapier für eine „Gemeinsame 
Strategie des Bundes und der Länder zur Stärkung der 
Marktüberwachung“ entstanden, das im Juni 2009 veröf-
fentlicht wurde.28 Die Umsetzung der darin vereinbarten 
Eckpunkte hat in Bund und Ländern begonnen und wird 
kontinuierlich fortgeführt.

Das Produktsicherheitsportal der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ist seit August 
2009 unter der Adresse www.produktsicherheitsportal.de 
im Internet zu finden. Seine Einrichtung ist Bestandteil 
des Eckpunktepapiers. Zentrales Modul des Produktsi-
cherheitsportals ist eine Produktrückruf-Plattform. Diese 
Plattform ermöglicht es Verbrauchern, an einer zentralen 
Stelle aktuell und werbefrei von offizieller Seite geprüfte 
Produktrückrufe einzusehen. Darüber hinaus stellt die 
BAuA im Produktsicherheitsportal kurz und verständlich 
Informationen zu den Themen Produktsicherheit und 
Marktüberwachung zur Verfügung. Das Angebot des Pro-
duktsicherheitsportals wird kontinuierlich ausgebaut.

Seit dem 1. Januar 2010 ist die EU-Verordnung über die 
Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwa-
chung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Pro-
dukten anzuwenden.29 Sie gilt für alle Produkte des 
Nichtlebensmittelbereichs, für die die Europäische Union 
harmonisierte Sicherheitsanforderungen erlassen hat. Die 
Verordnung stellt sicher, dass nur solche Produkte auf 
dem gemeinsamen europäischen Binnenmarkt bereitge-
stellt werden, die allen Produktsicherheitsvorschriften der 
Europäischen Union entsprechen. Der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden müssen auch Erreichbarkeit 
und Zuständigkeiten der verschiedenen Marktüberwa-

chungsbehörden. Das Funktionieren der Marktüberwa-
chungsstrukturen wird regelmäßig bewertet. Außerdem 
sieht die Verordnung einheitliche Regelungen zur Anbrin-
gung der CE-Kennzeichnung vor.

Am 1. Dezember 2011 ist das Gesetz zur Neuordnung des 
Geräte- und Produktsicherheitsrechts in Kraft getreten.30

Dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) als Kernstück 
kommt die Schlüsselrolle für die Vermarktung von Pro-
dukten des Nichtlebensmittelbereichs zu. Neuerungen 
und Verbesserungen enthalten insbesondere seine Markt-
überwachungsbestimmungen. Durch die Anpassung des 
Produktsicherheitsgesetzes an EU-Recht gelten heute für 
alle Produkte, europäisch harmonisiert oder nicht, die 
gleichen Marktüberwachungsbestimmungen. Erstmals 
enthält das Produktsicherheitsgesetz einen verbindlichen 
Richtwert für die Anzahl zu untersuchender Produktpro-
ben. 

Das Produktsicherheitsgesetz bringt außerdem eine wei-
tere Stärkung des deutschen GS-Zeichens mit sich. Das 
– freiwillige – GS-Zeichen bietet mit seiner verpflichtend 
vorgesehenen Produktprüfung durch unabhängige Dritte 
und der laufenden Produktionskontrolle eine bewährte 
und verlässliche Orientierung für die Verbraucherinnen 
und Verbraucher. Bei den Neuregelungen hervorzuheben 
sind insbesondere Pflichten für Einführer von Produkten 
sowie die Verpflichtung der GS-Stellen, gegen gefälschte 
GS-Zeichen vorzugehen.

Laboratorien und andere Stellen gewährleisten als so 
genannte Konformitätsprüfer, dass die überprüften Pro-
dukte, aber auch Verfahren, Dienstleistungen oder Sys-
teme, den Vorgaben der entsprechenden Normen, Richtli-
nien und Gesetze genügen. Das Vertrauen der 
Verbraucher in diese Zertifikate oder Prüfberichte steht 
und fällt mit der Kompetenz der Prüfer. Seit dem 1. Ja-
nuar 2010 ist die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
(DAkkS) tätig. Mit der Akkreditierung durch die DAkkS 
wird die objektive Bewertung von Lebensmitteln und 
Produkten durch Laboratorien, Inspektions- und Zerti-
fizierungsstellen auf ihre Übereinstimmung mit den viel-
fältigen Anforderungen an die Qualität überprüft. Mit 
ihrer Akkreditierung bei der DAkkS, die in vielen ge-
setzlich festgelegten Fällen vorgeschrieben ist, weisen 
Laboratorien und Zertifizierungsstellen nach, dass ihre 
Bewertungen technisch kompetent, unter Beachtung ge-
setzlicher sowie normativer Anforderungen und auf inter-
national vergleichbarem Niveau erfolgen.

Mit einer EU-weit gültigen Verordnung, deren Vorschrif-
ten überwiegend ab 2013 anzuwenden sind, wird die Si-
cherheitsbewertung bei kosmetischen Mitteln strenger ge-
fasst und die Marktüberwachung weiter gestärkt.31

Zudem enthält diese Verordnung erstmals Regelungen zu 
Nanomaterialien bei kosmetischen Mitteln. So sind kos-
metische Mittel, die Nanomaterialien enthalten, vor dem 
Inverkehrbringen der Europäischen Kommission, verbun-
den mit einer Reihe von zusätzlichen Informationen, zu 
melden. Diese Produkte sind zu kennzeichnen. 

Die so genannte Haarfarbstrategie der Europäischen 
Kommission zum Schutz der Verbraucherinnen und Ver-
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braucher wurde fortgeführt. Ziel dieser Strategie ist es, 
nur solche Stoffe für Haarfarben zu verwenden, die vom 
Wissenschaftlichen Ausschuss der Europäischen Kom-
mission als sicher bewertet wurden. In diesem Sinne 
wurden im Berichtszeitraum zahlreiche Stoffe für diesen 
Verwendungszweck entsprechend bewertet und als Haar-
färbemittel zugelassen bzw. verboten.

Um den gesundheitlichen Verbraucherschutz bei Schmuck-
und Schminktätowierungen (auch Tattoos und Permanent 
Make-up) zu verbessern, hat die Bundesregierung 2008 
die Tätowiermittel-Verordnung erlassen32. Dabei wurden 
die Verwendung von zahlreichen problematischen Stoffen 
(wie bestimmte Azofarbstoffe oder Stoffe, die als krebs-
erregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend 
eingestuft sind) für das Herstellen von Tätowiermitteln 
verboten und Mitteilungs- und Kennzeichnungsvorschrif-
ten festgelegt.

Chromat bzw. Chrom (VI) zählt, gemessen an der Häufig-
keit des Auftretens von Sensibilisierungen, zu den fünf 
häufigsten Allergenen. Mit der Änderung der Bedarfsge-
genständeverordnung wurde deshalb 2010 vorgeschrie-
ben, dass in Bedarfsgegenständen aus Leder, die nicht nur 
vorübergehend mit dem menschlichen Körper in Berüh-
rung kommen (zum Beispiel Bekleidungsgegenstände, 
Uhrarmbänder, Taschen) und in Lederspielwaren kein 
Chrom (VI) mehr nachweisbar sein darf.33 

Mit der neuen EU-Spielzeug-Richtlinie34 wurden wich-
tige Fortschritte für die Sicherheit von Kindern erzielt. So 
darf beispielsweise Spielzeug nicht mehr fest mit Lebens-
mitteln verbunden sein, um die Gefahr des versehentli-
chen Verschluckens zu verringern. Auch sind für einzelne 
Spielzeugkategorien künftig jeweils spezifische Warnhin-
weise vorgeschrieben. Die Bundesregierung hält es für 
erforderlich, bis zum Anwendungsbeginn dieser Vor-
schriften insbesondere die Grenzwerte bestimmter 
Schwermetalle wie Cadmium, Blei und Arsen weiter ab-
zusenken, den Schutz vor Allergie auslösenden Stoffen zu 
erhöhen und zusätzliche Verbesserungen des Schutzni-
veaus bei krebserregenden, erbgutverändernden oder die 
Fortpflanzung gefährdender Stoffen zu erreichen.35 

Die Bundesregierung beabsichtigt, im Wege eines 
Schutzklauselverfahrens nach Artikel 114 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
die niedrigeren Grenzwerte des deutschen Rechts für 
Blei, Arsen, Quecksilber, Barium und Antimon sowie für 
Nitrosamine und nitrosierbare Stoffe in Spielzeug zum 
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher beizube-
halten. 

Ferner wurde im Juni 2008 auf nationaler Ebene eine Re-
gelung zu Nitrosaminen und nitrosierbaren Stoffen in 
Luftballons und Spielzeug aus Natur- oder Synthesekaut-
schuk erlassen, um den Kontakt von Kindern mit diesen 
Stoffen so gering wie möglich zu halten.36

Die Verwendung von Zusatzstoffen in Tabakerzeugnissen 
ist in Deutschland national in der Tabakverordnung gere-
gelt. Im Jahre 2010 wurde die befristete Zulassung von 
zwei Tabakzusatzstoffen um drei Jahre verlängert sowie 

die Verwendung von drei gesundheitlich bedenklichen 
Stoffen verboten.37 

Die Bundesregierung setzt sich bei der Europäischen 
Kommission mit Nachdruck für eine Regelung zur Be-
schränkung von polyzyklischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffen (PAK) in Produkten ein. In diesem Sinne 
hat die Bundesregierung ein umfangreiches Dossier erar-
beitet und im Juni 2010 an die Europäische Kommission 
übermittelt, das darauf abzielt, den Gehalt an krebserzeu-
genden PAK in Produkten einschließlich Spielzeug zu 
minimieren. 

In den letzten Jahren ereignete sich eine Vielzahl von Ver-
giftungsunfällen mit dem farb- und geruchlosen Gas Koh-
lenmonoxid durch die unsachgemäße Verwendung von 
Holzkohlegrills in Innenräumen. Vor diesem Hintergrund 
hat die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen ini-
tiiert. Neben Verbraucherinformationen strebt die Bun-
desregierung insbesondere eine bessere Kennzeichnung 
dieser Produkte an. Der Bund ist hierzu im Dialog mit 
den Ländern und den für die technische Normung von 
Grillgeräten zuständigen Gremien. 

In den letzten Jahren wurden Büromaschinen – und hier 
besonders Laserdrucker – in Verbindung mit Emissionen 
gebracht, die an die Raumluft abgegeben werden. Die 
Bundesregierung strebt aus Vorsorgegründen an, dass 
Drucker möglichst emissionsarm werden. Durch ein neu 
entwickeltes Messverfahren ist es jetzt möglich, zuverläs-
sig Emissionen von feinen und ultrafeinen Partikeln an-
zahlmäßig zu quantifizieren. Das Verfahren soll in eine 
weltweit gültige Norm (ISO/IEC-Standard) überführt 
werden. Das Verfahren findet auch Verwendung in der 
Weiterentwicklung der Prüfkriterien für die Vergabe des 
bekannten Umweltzeichens „Blauer Engel“ an Laser-
drucker, die besonders emissionsarm sind. 

Am 1. September 2009 hat die schrittweise Umstellung 
auf energieeffiziente Beleuchtungsmittel begonnen. Ener-
giesparlampen verbrauchen während ihrer Nutzung sehr 
viel weniger Strom als herkömmliche Glühbirnen, wo-
durch der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß gesenkt werden 
kann und weniger Treibhausgas in die Atmosphäre emit-
tiert wird. Mit den immer wieder vorgebrachten Beden-
ken zu Strahlenemission und Lichtspektrum der Lampen, 
zu Emissionen von so genannten Flüchtigen Organischen 
Verbindungen oder zu der noch nicht verzichtbaren Ver-
wendung von Quecksilber in den Lampen hat sich die 
Bundesregierung ausführlich beschäftigt. Alle Untersu-
chungen zeigten, dass der normale Gebrauch selbst bei 
häufiger Verwendung solcher Beleuchtungsmittel kein 
Risiko für die Gesundheit der Verbraucher darstellt und 
sich keine Überschreitung der international empfohlenen 
Grenzwerte ergab. Zum richtigen Verhalten beim Zerbre-
chen von quecksilberhaltigen Energiesparlampen hat das 
Umweltbundesamt Hinweise erarbeitet, die beachtet wer-
den sollten, um mögliche Gesundheitsrisiken zu minimie-
ren.38

Die Bundesregierung setzt sich im Rahmen der Verhand-
lungen zu Ökodesign-Anforderungen an Haushaltslam-
pen mit gebündeltem Licht dafür ein, die Verbraucher-
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information zum Thema Lampenbruch auch auf EU-
Ebene weiter zu verbessern.

Energiesparlampen dürfen nicht im normalen Hausmüll 
entsorgt werden. Die Entsorgung unterliegt den Anforde-
rungen des 2005 verabschiedeten Elektro- und Elektro-
nikgerätegesetzes, welches die kostenlose Rücknahme an 
kommunalen Sammelstellen garantiert. Die Bundesregie-
rung tritt dafür ein, dass gleichzeitig das bestehende frei-
willige Rücknahmenetz in Handel und Handwerk stetig 
weiter ausgebaut wird. Um eine umweltgerechte Entsor-
gung sicherzustellen, haben die deutschen Lampenhersteller
das nicht gewinnorientierte Unternehmen Lightcycle ge-
gründet, das auf seiner Internetseite www.lightcycle.de 
Informationen über Rücknahmestellen anbietet. Die An-
zahl der Rücknahmestellen hat sich im Vergleich zum 
Vorjahr auf insgesamt weit über 6 000 verdoppelt.

Seit August 2009 ist Minderjährigen die Benutzung von 
Solarien in Sonnenstudios nicht mehr gestattet. Die 
Betreiber von Solarien sind für die Einhaltung dieses 
Nutzungsverbots verantwortlich. Ein Zuwiderhandeln 
kann als Ordnungswidrigkeit mit Geldbußen bis zu 
50 000 Euro geahndet werden. Die Kontrolle der Einhal-
tung der Gesetzesvorgaben liegt bei den Ländern.39 Die 
am 1. Januar 2012 in Kraft getretene UV-Schutz-Verord-
nung gilt für den Betrieb von UV-Bestrahlungsgeräten, 
die zu kosmetischen Zwecken oder für sonstige Anwen-
dungen am Menschen außerhalb der Heil- oder Zahnheil-
kunde gewerblich eingesetzt werden. Die Verordnung 
enthält u. a. Regelungen zu den Anforderungen an den 
Betrieb der Geräte, zu Einsatz, Aufgaben, Qualifikation 
und Schulung des Fachpersonals sowie Informations-
pflichten gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern.40

III. Interessen der Verbraucherinnen und 
Verbraucher in Recht und Wirtschaft

In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung der Ver-
braucherpolitik zugenommen. Das Angebot an Produkten 
und Dienstleistungen ist vielfältiger als jemals zuvor. 
Durch moderne Kommunikationstechnologien haben sich 
neue Märkte und neue Formen der Geschäftstätigkeit ent-
wickelt, so dass die Anforderungen an die Verbraucher 
gestiegen sind. 

Wenn den Verbraucherinnen und Verbrauchern die not-
wendigen Informationen fehlen, können sie vorhandene 
Qualitäts- oder Leistungsunterschiede nicht oder nur un-
zureichend erkennen. Auswahlkriterien sind in diesen 
Fällen oftmals nur der Preis oder der Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke. Damit wird die Marktstellung der Verbraucher 
geschwächt und die Steuerungsfunktion der Märkte zu-
gunsten qualitativ hochwertiger Produkte sowie an den 
Bedürfnissen der Konsumenten orientierter Dienstleistun-
gen kann nicht wirksam werden. Dies schadet den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern, wenn sie nicht die ge-
wünschten Leistungen erhalten, aber auch den Anbietern, 
wenn innovative Produkte und Dienstleistungen keine 
Chance haben, und damit der wirtschaftlichen Entwick-
lung insgesamt. 

Die Bundesregierung zieht in ihrer Verbraucherpolitik die 
notwendigen Konsequenzen, indem sie zum Beispiel 
durch Rechtsetzung den erforderlichen Schutz gewähr-
leistet, Informationsangebote über Produkte, Produk-
tionsverfahren und Dienstleistungen fördert und damit die 
Selbstbestimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher 
stärkt.

1. Verbraucherrechte und ihre Durchsetzung

Die Schaffung gesetzlicher Grundlagen für die Rechte 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern bildet einen 
Schwerpunkt der Verbraucherpolitik. Über einen langen 
Zeitraum hinweg geschah dies vornehmlich auf nationa-
ler Ebene. Mit dem sich entwickelnden Binnenmarkt 
spielt die Rechtsetzung der Europäischen Union eine im-
mer wichtigere Rolle.

Verbraucherrechte-Richtlinie

Die Richtlinie über Rechte der Verbraucher41 wurde auf 
europäischer Ebene im Oktober 2011 verabschiedet. Sie 
enthält im Wesentlichen Regelungen für außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossene Verträge und Fernabsatz-
geschäfte. Diese werden ergänzt um einen Katalog vor-
vertraglicher Informationspflichten für Verträge im sta-
tionären Handel sowie einzelne Regelungen zum 
Verbrauchsgüterkauf. Damit ist das Verbraucherrecht in 
wesentlichen Bereichen in der Europäischen Union ein-
heitlich geregelt. Durch Einschränkungen des Anwen-
dungsbereichs und durch Öffnungsklauseln sind den Mit-
gliedstaaten jedoch zahlreiche Bereiche verblieben, in 
denen innerstaatlich ein höheres Verbraucherschutzni-
veau vorgesehen werden kann.

Die Bundesregierung hat es in schwierigen Verhandlun-
gen erreicht, dass die Richtlinie eine „Buttonlösung“ zum 
Schutz des Verbrauchers vor Kostenfallen im Internet 
enthält (Ausführungen zur „Button-Lösung“ siehe Kapi-
tel III.4). Die Richtlinie beinhaltet einige weitere Verbes-
serungen gegenüber der geltenden Rechtslage. Kosten für 
Zusatzleistungen bei Internetbestellungen müssen vom 
Verbraucher zukünftig nicht getragen werden, wenn der 
Unternehmer dessen Einwilligung durch Voreinstellun-
gen herbeigeführt hat. Telefon-Kundendienste dürfen nur 
zum Grundtarif angeboten werden. 

In anderen Punkten musste die Bundesregierung Kom-
promisse eingehen. So sieht die Richtlinie in Abweichung 
von der geltenden deutschen Rechtslage die grundsätzli-
che Verpflichtung des Verbrauchers vor, die Rücksende-
kosten im Fall des Widerrufs zu tragen. Dies gilt nicht, 
wenn der Verbraucher nicht ordnungsgemäß über die 
Pflicht zur Tragung der Kosten informiert wurde oder der 
Gewerbetreibende sich bereit erklärt hat, diese Kosten zu 
übernehmen. 

Insgesamt ist ein Ausgleich zwischen den Unternehmer- 
und den Verbraucherinteressen gelungen. Die Bundes-
regierung stimmte der Richtlinie im Rat daher zu. Sie ist 
innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umzuset-
zen. Ab dem 13. Juni 2014 sind die neuen Vorschriften 
anzuwenden. 
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Konsultationsprozess zum kollektiven Rechtsschutz

Erfolgreicher Verbraucherschutz erfordert neben mate-
riellen Rechten der Verbraucher auch die Möglichkeit, 
diese Rechte effektiv durchsetzen zu können. Rechte, die 
nicht effektiv durchgesetzt werden können, sind nutzlos. 

Deutschland besitzt bereits eine Reihe kollektiver Rechts-
schutzinstrumente. Beispiele sind das Verbandsklagerecht 
für Verbraucherverbände im Bereich des Wettbewerbs-
rechts und insbesondere des Rechts der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) sowie die prozessuale Ver-
tretungsbefugnis der Verbraucherzentralen für Verbraucher-
forderungen nach § 79 der Zivilprozessordnung (ZPO). 

Diese und weitere Instrumente wurden im Auftrag des 
Bundesverbraucherministeriums evaluiert. Die Ergeb-
nisse zeigen funktionierende Instrumente, aber auch an 
einigen Stellen Verbesserungsbedarf auf. Die Bundes-
regierung prüft auf dieser Basis die Notwendigkeit einer 
Weiterentwicklung.

Die Aktivitäten der Europäischen Kommission hinsicht-
lich möglicher europäischer Instrumente werden durch 
die Bundesregierung aufmerksam verfolgt. Der effektive 
Schutz der Verbraucherinteressen mit seiner positiven 
Auswirkung auf das Verbrauchervertrauen ist für eine 
Fortentwicklung des Binnenmarktes unverzichtbar. Vor 
der Entwicklung europäischer Instrumente sind jedoch 
die nationalen Rechtssysteme eingehend zu analysieren 
und zu berücksichtigen. Neue kollektive Rechtsschutz-
mechanismen auf Gemeinschaftsebene können nur dann 
einen Mehrwert für die Durchsetzung des Unionsrechts 
haben, wenn die bestehenden innerstaatlichen Möglich-
keiten zur Durchsetzung in Form individueller oder kol-
lektiver Rechtsschutzinstrumente oder durch Behörden 
der Mitgliedstaaten nicht hinreichend wirksam sind. Hie-
rauf hat die Bundesregierung 2011 im Rahmen ihrer Stel-
lungnahme zur öffentlichen Konsultation der Europäi-
schen Kommission „Kollektiver Rechtsschutz: Hin zu 
einem kohärenten europäischen Ansatz“ ausdrücklich 
hingewiesen.

Alternative Streitbeilegung

Sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmer können 
alternative Formen der Streitbeilegung attraktive Instru-
mente der Konfliktbeilegung darstellen, insbesondere 
wenn derartige Systeme die Möglichkeit bieten, einen be-
stehenden Streit mit der Gegenseite schnell, unbürokra-
tisch, kostengünstig und für alle Beteiligten in einer den 
Rechtsfrieden stiftenden Art und Weise zu beenden. Aus 
Sicht der Bundesregierung ist es deshalb sinnvoll, alter-
native Streitlösungsmechanismen zu fördern und weiter-
zuentwickeln. 

Ein wichtiges Instrument zur Steigerung der Akzeptanz 
und Nutzung von Systemen der Alternativen Streitbeile-
gung ist eine leicht zugängliche, umfassende und vor al-
lem verständliche Information der Verbraucher über die 
Existenz und die Vorzüge solcher Systeme. Dies kann 
beispielsweise durch Internetangebote oder durch Bro-
schüren, möglichst in der Muttersprache der Verbraucher, 
geschehen. 

Um eine möglichst große Aufmerksamkeit zu erreichen 
und die Aufgeschlossenheit für Streitbeilegungssysteme 
in der Bevölkerung weiter zu steigern, können auch das 
Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-
Net) sowie sonstige Nichtregierungsorganisationen einen 
wichtigen Beitrag bei der Informationsvermittlung leis-
ten. Entsprechendes gilt für staatliche Stellen im Rahmen 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Insbesondere bei grenzüber-
schreitenden Fällen kann zentralen Anlaufstellen, die für 
die Verbraucher eine Lotsenfunktion wahrnehmen, eine 
nicht zu unterschätzende Bedeutung für eine verstärkte 
Akzeptanz von Schlichtung, Mediation und Schiedsver-
fahren zukommen. Dabei darf nicht außer Acht gelassen 
werden, dass auch bei der Wirtschaft für einen verstärkten 
Einsatz von Streitbeilegungssystemen geworben werden 
muss. Ausweislich des letzten Verbraucherbarometers 
(veröffentlicht am 11. März 2011) kennen in Deutschland 
zwar 87 Prozent der Händler entsprechende Systeme; je-
doch werden sie nur von 16 Prozent der Anbieter genutzt.

Neben dem Informationsaspekt erscheint für den Erfolg 
von Streitbeilegungssystemen zudem entscheidend, dass 
ein solches System sowohl von den Verbrauchern als 
auch von der Wirtschaft akzeptiert wird. Es sollte vorran-
gig darauf gesetzt werden, dass die Wirtschaft die Vor-
züge der alternativen Streitbeilegung erkennt und auf frei-
williger Basis derartige Systeme etabliert und ausbaut.

2. Verbraucherpolitik auf liberalisierten 
Märkten

Telekommunikation

Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung telekommunika-
tionsrechtlicher Regelungen wurde nach dem Beschluss 
des Deutschen Bundestages vom 27. Oktober 2011 dem 
Bundesrat zur Zustimmung zugeleitet. Der vom Bundes-
rat am 25. November 2011 angerufene Vermittlungsaus-
schuss hat am 8. Februar 2012 eine Einigung erzielt. Da-
rauf hat der Bundesrat dem Gesetzesentwurf am 
10. Februar zugestimmt. Das Gesetz kann damit nach 
Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Mit 
diesem Gesetz werden die Rechte der Verbraucherinnen 
und Verbraucher im Telekommunikationsmarkt an zahl-
reichen Stellen verbessert. 

Insbesondere sollen Warteschleifen künftig nur noch bei 
Ortsnetzrufnummern, herkömmlichen Mobilfunkrufnum-
mern und entgeltfreien Rufnummern uneingeschränkt 
eingesetzt werden dürfen. In allen anderen Fällen – insbe-
sondere bei allen Sonderrufnummern – sind Warteschlei-
fen grundsätzlich nur noch dann zulässig, wenn entweder 
der Anruf einem Festpreis unterliegt oder der Anruf für 
die Dauer der Warteschleife für den Anrufer kostenfrei 
ist.

Darüber hinaus sollen die Rechte der Verbraucherinnen 
und Verbraucher beim Umzug gestärkt werden. In der 
Vergangenheit war es teilweise üblich, dass Anbieter Ver-
brauchern im Falle des Wohnsitzwechsels die Mitnahme 
der bisherigen Telekommunikationsdienstleistungen nur 
bei Neubeginn der Vertragslaufzeit ermöglichten. Künftig 
sollen die Anbieter verpflichtet werden, die Leistung 
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ohne Änderung der vereinbarten Vertragslaufzeit am 
neuen Wohnort fortzuführen, soweit diese dort angeboten 
wird. In dem Fall ist der Anbieter berechtigt, ein „an-
gemessenes Entgelt für den durch den Umzug entstande-
nen Aufwand“ zu verlangen. Wird die Leistung am neuen 
Wohnort nicht angeboten, soll der Kunde ein Sonderkün-
digungsrecht mit einer Frist von drei Monaten erhalten. 
Das Gesetz enthält zudem eine Verpflichtung für Anbie-
ter, auch einen Telekommunikationsvertrag mit einer 
Höchstlaufzeit von zwölf Monaten anzubieten. 

Das Gesetz verbessert außerdem die Position der Ver-
braucherinnen und Verbraucher beim Anbieterwechsel. 
Die Unterbrechung soll dabei höchstens einen Kalender-
tag dauern und die Möglichkeit der Rufnummernübertra-
gung muss sichergestellt sein. Bei der Rufnummernüber-
tragung hat die technische Aktivierung (Freischaltung) 
der Rufnummer innerhalb eines Kalendertages zu erfol-
gen. Im Bereich des Mobilfunks soll die Übertragung der 
Rufnummer jederzeit, also auch schon vor Ablauf der 
Vertragslaufzeit, verlangt werden können.

Es ist zudem eine Pflicht der Anbieter zur Angabe des an-
gebotenen Mindestniveaus der Dienstqualität (wie zum 
Beispiel der Mindestgeschwindigkeit bei DSL-Verträgen) 
vorgesehen. Derzeit wird meist nur die Höchstgeschwin-
digkeit angegeben, die oftmals faktisch nicht erreicht 
wird.

Insbesondere im Hinblick auf Forderungen von Dritt-
anbietern werden die Vorgaben für die Transparenz der 
Teilnehmerrechung deutlich erhöht. Zudem wurde die 
Möglichkeit, vom Anbieter die kostenlose Sperrung des 
Netzzugangs für bestimmte Dienste zu verlangen, erheb-
lich ausgeweitet: Während bislang nur im Festnetz die 
Sperrung bestimmter Rufnummernbereiche (z. B. 0900-
Rufnummern) verlangt werden konnte, gilt diese Rege-
lung nun auch für den Mobilfunk. Darüber hinaus können 
Verbraucherinnen und Verbraucher die Identifizierung ih-
res Mobilfunkanschlusses zur Inanspruchnahme und Ab-
rechnung einer neben der Verbindung erbrachten Leis-
tung unentgeltlich sperren lassen. 

Gestärkt wurde auch der Schutz der Verbraucherinnen 
und Verbraucher vor einer Sperre des Anschlusses wegen 
Zahlungsverzuges. Beanstandete und streitige Rech-
nungsposten bleiben nunmehr auch im Mobilfunk unbe-
rücksichtigt, so dass – wie schon bislang im Festnetz – 
keine Anschlusssperre wegen streitiger Einzelforderun-
gen befürchtet werden muss.

Energie und Treibstoff

Deutschlands Bürger vertrauen darauf, dass Strom und 
Gas zu jeder Tages- und Nachtzeit, in jeder Menge und zu 
bezahlbaren Preisen zur Verfügung stehen. Private Haus-
halte in Deutschland geben ca. 70 Mrd. Euro jährlich für 
Haushaltsenergie aus (Strom, Gas, Heizöl, feste Brenn-
stoffe wie Kohle, Fernwärme; ohne Kraftstoffe). Der An-
teil der Energieausgaben an den privaten Konsumausga-
ben ist damit auf 6,5 Prozent (2009) angestiegen. 

Die Bundesregierung hat mit ihren Beschlüssen zur Ener-
giepolitik der Zukunft Leitlinien für eine umweltscho-

nende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung 
formuliert. Ziel ist der Aufbau einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung (Strom, Wärme, Treibstoff), die sich in zu-
nehmendem Maße auf die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien stützt. Die Energiewende kann aber nur gelingen, 
wenn sie auch von einem breiten gesellschaftlichen Kon-
sens getragen wird. Voraussetzung für die Implementie-
rung neuer Technologien ist, dass sie an die Bedürfnisse 
und Erwartungen der Gesellschaft angepasst und am 
Markt nachgefragt werden. Zudem ist das Verhalten der 
Konsumenten auch bei der Energienutzung entscheidend 
für die Nachhaltigkeit des Energiesystems. Das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung hat im Dezember 
2011 mit der Bekanntmachung im Rahmen der Sozial-
ökologischen Forschung zum Thema „Umwelt- und ge-
sellschaftsverträgliche Transformation des Energiesys-
tems“ dieses aktuelle gesellschaftliche Problemfeld auf-
gegriffen. 

Zudem hat das Bundesforschungsministerium im Jahr 
2011 den Bürgerdialog „Energietechnologien für die Zu-
kunft“ initiiert. Hier waren Bürgerinnen und Bürger ein-
geladen, ihre Fragen, Erwartungen und Bedenken zu 
technologischen und gesellschaftlichen Aspekten der 
Energieversorgung mit Experten aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Politik zu diskutieren und als Ergebnis den 
politisch Verantwortlichen einen Bürger-Report zu über-
reichen. Die zuvor genannte Forschungsbekanntma-
chung ist ein Beitrag zur Umsetzung der Ergebnisse des 
Bürgerdialogs.

Im Rahmen der Sozial-ökologischen Forschung hat das 
Bundesforschungsministerium außerdem in den Jahren 
2008 bis 2011 sechs Forschungsprojekte mit insgesamt 
etwa 5,5 Mio. Euro gefördert, die Blockaden und Chan-
cen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Energiekonsum 
analysierten. Untersucht wurde beispielweise, wie Ver-
braucher ihren Stromverbrauch senken können, zu einer 
energieeffizienten Modernisierung ihres Eigenheimes zu 
motivieren sind oder unter welchen Voraussetzungen sie 
erneuerbare Energieträger nutzen. 

Energiesparen dient nicht nur dem Erreichen der Klima-
schutzziele, sondern senkt auch die Kosten für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher. Ein Schwerpunkt der Maß-
nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz liegt im 
Gebäudesektor. Rund ein Drittel des Gesamtenergiever-
brauchs in Deutschland entfällt auf die Beheizung von 
Gebäuden und die Warmwasserbereitung. Von 2006 bis 
Ende September 2009 wurden mehr als 1,3 Millionen 
Wohnungen energieeffizient saniert oder neu errichtet. 
Bau und Sanierung nach energetischen Gesichtspunkten 
entlasten die Haushalte von hohen Energiekosten. 

Mit dem Gesetz über Energiedienstleistungen und an-
derer Energieeffizienzmaßnahmen wurden 2010 die 
rechtlichen Rahmenbedingen für die Entwicklung und 
Förderung eines Marktes für Energiedienstleistungen ge-
schaffen.42 Verträge über Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung (Energiecontracting), Analysen des Energiever-
brauchs (Energieaudits), Mess- und 
Zählerdienstleistungen oder Energieberatungen unter-
schiedlicher Art werden mittlerweile von zahlreichen 
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Stellen angeboten. Die mit dem Gesetz neu geschaffene 
Bundesstelle für Energieeffizienz beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat dazu eine öffentlich 
geführte Anbieterliste geschaffen. Ziel der Anbieterliste 
ist insbesondere die Erhöhung der Markttransparenz für 
die Endverbraucher und die transparente Förderung und 
Weiterentwicklung des Marktes für Energiedienstleistun-
gen. 

Im Erneuerbaren Energien-Gesetz (EEG) wurden neue 
Mechanismen eingeführt, um eine bessere Abstimmung 
des Stromangebots auf die vorhandene Nachfrage zu er-
reichen. Außerdem wurde das Vergütungssystem einfa-
cher und transparenter gestaltet.43 

Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 
schafft rechtliche Rahmenbedingungen für den Aus- und 
Umbau der Stromnetze zu einem „intelligenten Netz“ der 
Zukunft.44 Mit der Einführung intelligenter Messsysteme 
sollen Verbraucher ihren Stromverbrauch gezielter steuern
und sparen können. Es werden die gesetzlichen Grundla-
gen dafür geschaffen, dass Netzbetreiber, Energieanbie-
ter, Gewerbe und Industrie sowie private Verbraucher 
künftig lastvariable oder zeitabhängige Tarife anbieten 
bzw. nutzen können. Intelligente Messsysteme (so ge-
nannte Smart Meter) müssen künftig in Neubauten, bei 
größeren Renovierungen, bei Verbrauchern mit einem 
Jahresverbrauch von mehr als 6 000 Kilowattstunden so-
wie bei neuen Anlagen nach EEG und Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz mit mehr als 7 Kilowatt installierter 
Leistung eingebaut werden. Die konkreten technischen 
Anforderungen an die Funktionalität intelligenter Mess-
systeme und zum Datenschutz wird die Bundesregierung 
zügig erarbeiten. Für 2012 ist eine Kosten-Nutzen-Abwä-
gung dazu vorgesehen, ob und unter welchen Bedingun-
gen bei weiteren Nutzergruppen die neuen Messgeräte 
eingebaut werden sollten. Die konkreten Anforderungen 
an die Funktionalität und Nutzung der Geräte sowie an 
die Bedingungen für Verträge zwischen Netzbetreibern, 
Lieferanten und Verbrauchern oder Informationspflichten 
werden derzeit beraten. 

Mit zunehmendem Wettbewerb steigen die Wahlmöglich-
keiten der Verbraucher, so dass Transparenz und faire 
Regeln immer wichtiger werden sowie Streitigkeiten zwi-
schen Unternehmen und Verbrauchern schnell und unbü-
rokratisch gelöst werden müssen. Deshalb wurden mit der 
Novelle des EnWG weitere Regelungen des Dritten Bin-
nenmarktpaketes Strom/Gas und anderer EU-Richtlinien 
für mehr Transparenz und Wettbewerb sowie verbesserte 
Verbraucherrechte auf den Strom- und Gasmärkten umge-
setzt. Wesentliche Ziele sind die Stärkung der Netzneutra-
lität durch eine stärkere Trennung des Netzes von Erzeu-
gung und Vertrieb. 

Der Lieferantenwechsel soll künftig innerhalb von drei 
Wochen abgewickelt werden, wobei diese Frist beginnt, 
sobald der neue Anbieter den Wechsel beim Netzbetrei-
ber anmeldet. Der neue Lieferant muss die Kundin oder 
den Kunden unverzüglich darüber unterrichten, ob der 
gewünschte Wechseltermin realisierbar ist oder ob ein 
neuer Termin gewählt werden muss. Der alte Anbieter 
kann den Wechsel nicht mehr aufhalten und Verbraucher 

haben die Möglichkeit zu reagieren. Die Durchsetzung 
von Ansprüchen der Verbraucher wird verbessert, weil 
der Lieferant gegebenenfalls beweisen muss, dass er die 
Nichteinhaltung der 3-Wochen-Wechselfrist nicht zu ver-
treten hat. Bei Tarifen mit Vorauszahlungen dürfen diese 
erst bei Lieferbeginn verlangt werden.

In Verträgen oder Rechnungen müssen die Energieliefe-
ranten die Verbraucherinnen und Verbraucher in verständ-
licher Weise über ihre Rechte sowie über ihren Stromver-
brauch informieren, beispielsweise durch klare Angaben 
zu den Kündigungsrechten sowie zur Möglichkeit eines 
kostenlosen Anbieterwechsels im Falle einer Preiserhö-
hung. Verbraucher haben künftig Anspruch auf eine Ab-
schlussrechnung innerhalb von sechs Wochen. Die Ener-
gielieferanten müssen die Verbraucher auch auf den 
Verbraucherservice der Bundesnetzagentur hinweisen, 
wo weitere Informationen zu den Verbraucherrechten im 
Bereich Energie zu erhalten sind. Außerdem müssen die 
Lieferanten gegenüber den Verbrauchern angeben, wohin 
sie sich wenden können, wenn sie sich beschweren wol-
len und auf die Schlichtungsstelle Energie hinweisen. 

Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
müssen durch die Energieunternehmen und Messstellen-
betreiber innerhalb von vier Wochen beantwortet werden.

Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, können sich die 
Verbraucher künftig an eine privatrechtlich organisierte 
Schlichtungsstelle Energie wenden, die für Verbraucher 
kostenlos Streitigkeiten über den Anschluss an das Ver-
sorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Mes-
sung der Energie beilegen wird. 

Verbraucherinnen und Verbraucher, die Strom für Heiz-
zwecke (insbesondere Nachtspeicherheizungen, Wärme-
pumpen) benötigen, beziehen diesen Strom in der Regel 
beim regionalen Grundversorger meist zu günstigeren 
Konditionen als normale Haushaltsstromkunden. Ein 
Wechsel des Versorgers ist grundsätzlich möglich, oft 
aber aus Mangel an entsprechenden Angeboten nicht rea-
lisierbar. Das Bundeskartellamt hat im Herbst 2010 seine 
Missbrauchsverfahren gegen eine Reihe von Versorgern 
abgeschlossen und einige von ihnen zu Rückzahlungen an 
ihre Kunden verpflichtet. Die Unternehmen haben über-
dies marktöffnende Maßnahmen zugesagt. So sollen die 
Heizstromtarife im Internet veröffentlicht werden. Die 
Netzbetreiber müssen temperaturabhängige Lastprofile 
ermitteln und diese im Internet veröffentlichen. 

Fernwärmekunden haben überwiegend keine Möglich-
keit, den Anbieter zu wechseln oder auf ein anderes Heiz-
system umzustellen Das Bundeskartellamt hat daher eine 
Untersuchung des Fernwärmesektors eingeleitet.

Um den Wettbewerb auf dem deutschen Gasmarkt zu in-
tensivieren, trat im September 2010 die neue Gasnetz-
zugangsverordnung45 in Kraft. Mit der Verordnung wird 
der Marktzugang neuer Anbieter erleichtert und der Wett-
bewerb gestärkt. Die Verordnung reduziert die Zahl der 
Marktgebiete bis 2013 von sechs auf höchstens zwei. Ein 
Marktgebiet besteht aus miteinander verbundenen Netzen 
verschiedener Netzbetreiber. Innerhalb eines Marktge-
biets ist eine Gasbelieferung für die Anbieter relativ leicht 
zu organisieren, da sie für die Belieferung von Verbrau-
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chern nur zwei Verträge (Einspeisevertrag ins Markt-
gebiet und Ausspeisevertrag beim Kunden) abschließen 
müssen. Marktgebietsüberschreitende Gaslieferungen be-
deuten für Lieferanten zusätzlichen Vertragsaufwand und 
zusätzliche Abwicklungskosten. Insbesondere neuen 
Anbietern mit wenigen Kunden war daher bis zum In-
krafttreten der neuen Gasnetzzugangsverordnung im Sep-
tember 2010 die Abgabe von Wettbewerbsangeboten er-
schwert.

In dem im Mai 2011 vorgestellten Abschlussbericht „Sek-
toruntersuchung Kraftstoffe“ hat das Bundeskartellamt 
festgestellt, dass fünf große Mineralölkonzerne ein 
marktbeherrschendes Oligopol auf den regionalen Tank-
stellenmärkten bilden. Der Bericht kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die Preise an der Mehrheit der Straßentankstel-
len höher sind, als es bei einem funktionierenden 
Wettbewerb der Fall wäre. 

Das Bundeskartellamt hat angekündigt, Vorhaben der 
Oligopolisten zum Erwerb weiterer Tankstellen zu unter-
sagen oder nur mit Auflagen zu genehmigen sowie bei 
Behinderungen von kleinen und mittleren Mineralölun-
ternehmen durch Oligopolisten Maßnahmen zu ergreifen.

Seit Ende 2010 ist Ottokraftstoff mit einem Bioethanol-
Gehalt von bis zu zehn Prozent (E10) in der Bundesrepu-
blik Deutschland verkehrsfähig. Die Mineralölwirtschaft 
ist nicht verpflichtet, E10 in Verkehr zu bringen; sie muss 
aber zur Erfüllung der Biokraftstoffquote nachweisen, 
dass 6,25 Prozent der abgesetzten Kraftstoffe Biokraft-
stoffe sind. Falls an Tankstellen ein E10-Kraftstoff an-
geboten wird, muss auch eine Zapfsäule mit einer E5-
Schutzsorte für die Kunden bereitstehen, deren PKW ei-
nen Kraftstoff mit mehr als fünf Prozent Bioethanol nicht 
vertragen. Für mehr als 90 Prozent der aktuellen Benzin-
PKW in Deutschland ist die Betankung mit E10 nach An-
gaben der Hersteller mit keinen technischen Problemen 
verbunden. Bei der Einführung des neuen Kraftstoffs im 
Frühjahr 2011 gab es dennoch erhebliche Verunsicherung 
bei den Tankstellenkunden, die zu einer massiven Kauf-
zurückhaltung bei E10, verstärkter Nachfrage nach den 
herkömmlichen Treibstoffen und erheblichen Preisver-
werfungen geführt hatte. Die Mineralölwirtschaft hatte 
daraufhin die flächendeckende Einführung des neuen 
Kraftstoffs gestoppt, die Belieferung der Tankstellen mit 
herkömmlichen Super 95 wieder aufgenommen und zu-
sammen mit der Bundesregierung, Werkstätten, Autoher-
stellern und Automobilverbänden verstärkt über den 
neuen Treibstoff informiert. Die deutschen Autohersteller 
gaben auf Drängen der Bundesregierung eine verbindli-
che Verträglichkeitsgarantie ab. Inzwischen ist die Um-
rüstung der Tankstellen mit E10 nahezu abgeschlossen. 
Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass mit der 
Einführung von E10-Kraftstoffen ein wichtiger Beitrag 
für weniger Kohlendioxid-Ausstoß und für mehr Nach-
haltigkeit im Straßenverkehr geleistet werden kann, ohne 
dass Schäden an den Kraftfahrzeugen befürchtet werden 
müssen. Die Wahlfreiheit der Verbraucher darf damit aber 
nicht eingeschränkt werden, und die Umstellung darf 
nicht zu einem ungerechtfertigten Preisschub führen. 
Mittlerweile ist zu beobachten, dass E10-Kraftstoff regel-
mäßig günstiger als die jeweilige Schutzsorte angeboten 
wird.

Reisen

Mit Inkrafttreten des Fahrgastrechtegesetzes am 29. Juli 
2009 gelten für Bahnreisende in Deutschland gesetzlich 
verankerte Fahrgastrechte.46 Seither werden Ansprüche 
auf Entschädigungen bei Ausfällen und Verspätungen von 
Zügen gewährt. Ab einer Stunde Verspätung am Zielort 
besteht ein Anspruch auf Erstattung von 25 Prozent des 
Fahrpreises, ab zwei Stunden Verspätung ein Anspruch 
auf Erstattung von 50 Prozent des Fahrpreises. Daneben 
wurden Regelungen über die von den Eisenbahnen für die 
Fahrgäste bereitzustellenden Informationen, über Hilfe-
leistungen bei Verspätungen über 60 Minuten (z. B. Er-
frischungen, alternative Beförderungsdienste, ggf. kos-
tenfreie Übernachtung in einem Hotel) sowie über 
besondere Rechte von Personen mit eingeschränkter Mo-
bilität getroffen. Ein Anspruch auf Entschädigung ist aus-
geschlossen, wenn der Ausfall oder die Verspätung auf 
höherer Gewalt beruht, d. h. auf außerhalb des Eisen-
bahnbetriebs liegenden Umständen, die der Beförderer 
trotz der nach Lage des Falles gebotenen Sorgfalt nicht 
vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden konnte.

Im Nahverkehr können Fahrgäste bei einer absehbaren 
Verspätung von mindestens 20 Minuten am Ziel jeden be-
liebigen anderen Zug nutzen, auch einen Zug des Fern-
verkehrs. Ausgenommen sind nur Sonderfahrten sowie 
Züge mit umfassender Reservierungspflicht, wie zum 
Beispiel „ICE Sprinter“ oder Nachtreisezüge. 

Bei einer fahrplanmäßigen Ankunft zwischen 0.00 und 
5.00 Uhr kann der Fahrgast bei absehbaren Verspätungen 
von mindestens 60 Minuten jedes andere Verkehrmittel, 
also auch ein Taxi, nehmen. Letzteres gilt allerdings nur, 
wenn es überhaupt keine oder keine preisgünstigeren Ver-
kehrsmittel mehr gibt, um den Zielbahnhof zu erreichen. 
Die Erstattung beträgt maximal 80 Euro. 

Seit dem 1. Dezember 2009 hat die Schlichtungsstelle für 
den öffentlichen Personenverkehr e. V. (söp) die Aufgabe 
der Schlichtung im öffentlichen Personenverkehr über-
nommen. Diese Schlichtungsstelle arbeitet sachlich unab-
hängig und neutral mit bundesweiter Zuständigkeit für 
alle Reisenden, die sich zuvor erfolglos mit ihrer Be-
schwerde an ein Bahn-, Bus-, Flug- oder Schiffsunterneh-
men gewandt haben. Voraussetzung für die Einleitung ei-
nes Schlichtungsverfahrens ist jedoch grundsätzlich, dass 
das betroffene Verkehrsunternehmen Mitglied des Träger-
vereins ist. Die söp steht Unternehmen aller Verkehrsträ-
ger offen. Luftfahrtunternehmen nehmen bislang nicht an 
der von der söp angebotenen Schlichtung teil.

Die Fluggastrechte sind überwiegend durch internationale 
Übereinkommen (Montrealer Übereinkommen) und ge-
meinschaftsrechtliche Regelungen (Fluggastrechte-Ver-
ordnung) bestimmt.47 Bei Nichtbeförderung wegen Über-
buchung haben Verbraucher die Wahl zwischen der 
Flugpreiserstattung, dem Rückflug zum ersten Abflugort 
und vergleichbarer Ersatzbeförderung zum frühestmögli-
chen oder, vorbehaltlich verfügbarer Plätze, zu einem 
späteren Zeitpunkt. Es besteht ein Anspruch auf Betreu-
ungsleistungen, wie zum Beispiel Mahlzeiten und Ge-
tränke, zwei kostenlose Telefonate, Faxe oder E-Mails 
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und – wenn notwendig – Hotelunterkunft. Daneben ist 
betroffenen Fluggästen je nach Entfernung eine Entschä-
digung von 250 bis 600 Euro zu zahlen. Bei der Annul-
lierung des Fluges gelten entsprechende Regelungen. Ein 
Anspruch auf Entschädigung entfällt aber, wenn die An-
nullierung fristgerecht (in der Regel bis spätestens 
14 Tage vor dem geplanten Abflug) mitgeteilt wurde oder 
auf höhere Gewalt zurückgeht. Bei Verspätung gilt entfer-
nungsabhängig ab zwei bis vier Stunden ebenfalls ein 
Anspruch auf Betreuungsleistungen. Der Europäische 
Gerichtshof hat in einer Entscheidung vom 19. Novem-
ber 2009 die Verordnung dahingehend ausgelegt, dass ab 
einer Verspätung von drei Stunden ein Anspruch auf Ent-
schädigung bestehe. Ab fünf Stunden Verspätung besteht 
zusätzlich die Wahl zwischen Flugpreiserstattung und 
Rückflug zum ersten Abflugort zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt.

Auch Flugpassagiere sollen sich in Zukunft bei Streitig-
keiten mit ihrer Fluggesellschaft an eine unabhängige 
Schlichtungsstelle wenden können. Die besten Erfolgs-
aussichten hat eine Schlichtung, an der sich die Flugge-
sellschaften freiwillig beteiligen. Die Bundesregierung 
führt dazu intensive Gespräche mit den Fluggesellschaf-
ten. Eine gesetzliche Verankerung der Schlichtung würde 
auch Unternehmen in die Verantwortung nehmen, die 
sich nicht auf freiwilliger Basis an der Schlichtung betei-
ligen wollen.

Entsprechend den Rechten der Bahn- und Flugreisenden 
sollen auch die Rechte der Schiffsreisenden im See- und 
Binnenschiffsverkehr gestärkt werden. Im März 2009 hat 
das Europäische Parlament den Entwurf einer Verord-
nung über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisen-
den auf See angenommen.48 Diese Verordnung gilt ab 
dem 31. Dezember 2012. Eine im Juli 2010 vom Euro-
päischen Parlament beschlossene Verordnung über die 
Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr ist am 
6. Januar 2011 in Kraft getreten und wird ab dem 18. De-
zember 2012 unmittelbar gelten.49 In Anlehnung an ver-
gleichbare Regelungen im Luft- und Eisenbahnverkehr 
wird damit Fahrgästen von bestimmten Seeschiffen EU-
weit ein – durch eine Versicherung gedeckter – Anspruch 
auf Ersatz von Schäden gewährt, die im Zusammenhang 
mit einer Schiffsbeförderung entstehen.

Darüber hinaus erhalten Fahrgäste von Seeschiffen und 
bestimmten Binnenschiffen bei Verspätung und Ausfall 
eine nach Verspätungsdauer gestaffelte Entschädigung. 

Den EU-Mitgliedstaaten wird u. a. aufgegeben, für die 
Durchsetzung der Verordnung über die Fahrgastrechte im 
See- und Binnenschiffsverkehr in Bezug auf Personen-
verkehrsdienste und Kreuzfahrten entsprechende Stellen 
einzurichten und Sanktionen für Verstöße gegen die Ver-
ordnung festzulegen. Die Bundesregierung schafft derzeit 
die rechtlichen Grundlagen für die notwendigen Ausfüh-
rungsbestimmungen. In diesem Zusammenhang wird 
auch geprüft, ob es einer Regelung bedarf, um Fahrgästen 
zu ermöglichen, eine geeignete Schlichtungsstelle zur 
Beilegung von Streitigkeiten aus der Beförderung durch 
Unternehmen im Bereich des See- und Binnenschiffs-
verkehrs anzurufen, z. B. die verkehrsträgerübergrei-

fende Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personen-
verkehr e. V.

Angepasst an die Verhältnisse im Kraftomnibusverkehr 
sollen außerdem die Rechte von Busreisenden gestärkt 
werden. Im Februar 2011 hat das Europäische Parlament 
dem Vorschlag für eine entsprechende Verordnung zuge-
stimmt, deren Bestimmungen ab dem 1. März 2013 gel-
ten sollen.50

Gesundheit und Pflege

Die Verbesserung der Transparenz im Gesundheits- und 
Pflegemarkt ist für Verbraucherinnen und Verbraucher 
von zentralem Interesse. Die Bundesregierung unterstützt 
Maßnahmen, die die Orientierung der Patientinnen und 
Patienten, der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen 
aus Verbrauchersicht erleichtern können und eine eigen-
ständige und selbstbestimmte Lebensführung im vertrau-
ten Wohnumfeld auch im hohen Alter, bei Krankheit, 
oder körperlicher Beeinträchtigung ermöglicht.

Eine unabhängige Patientenberatung mit Lotsenfunktion 
ist aus Sicht der Bundesregierung ein wichtiges Instru-
ment zur Information und Beratung über die vielfältigen 
Leistungsangebote in unserem Gesundheitssystem. Fer-
ner stärkt sie die Versicherten und Patienten bei der 
Durchsetzung von berechtigten Ansprüchen gegenüber 
Ärzten und Krankenkassen. Zwischen 2001 und 2010 ha-
ben die Spitzenverbände der Krankenkassen Modellvor-
haben zur unabhängigen Verbraucher- und Patienten-
beratung gefördert, um Angebote zur Information, 
Beratung und Aufklärung von Verbrauchern und Patien-
ten zu erproben und einen Beitrag zur Verbesserung der 
Qualität, Wirtschaftlichkeit und Effizienz in der gesund-
heitlichen Versorgung zu leisten. Mit dem Arzneimittel-
marktneuordnungsgesetz, das am 1. Januar 2011 in Kraft 
getreten ist, wurde die unabhängige Patientenberatung 
von der Modell- in eine Regelförderung überführt.51 Mit 
dem Regelbetrieb bis 2015 beauftragt wurde die Un-
abhängige Patientenberatung Deutschland (UPD), eine 
gemeinnützige GmbH, die von Verbraucherzentrale 
Bundesverband e. V., Verbund unabhängige Patientenbe-
ratung e. V. und Sozialverband VdK Deutschland e. V. 
getragen wird. Das Bundesgesundheits- und das Bundes-
verbraucherministerium sind im Beirat der UPD vertre-
ten. 

Beim Arztbesuch werden Patientinnen und Patienten zu-
nehmend Zusatzuntersuchungen oder -therapien angebo-
ten, die nicht Teil des Leistungskatalogs der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) sind und deshalb als so ge-
nannte Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) selbst 
zu finanzieren sind. Das Bundesverbraucherministerium 
bietet hierzu Verbraucherinformationen an und hat im 
Jahr 2011 eine wissenschaftliche Untersuchung des der-
zeit bestehenden Informationsangebots zu IGeL in Auf-
trag gegeben. 

CDU, CSU und FDP haben im Koalitionsvertrag verein-
bart, die Rechte der Patientinnen und Patienten in einem 
eigenen Gesetz zu regeln. Durch dieses Gesetz soll nicht 
nur Transparenz über die bereits heute bestehenden 



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 23 – Drucksache 17/8998

Rechte der Patientinnen und Patienten hergestellt werden. 
Es sollen vielmehr auch Verbesserungen erreicht werden, 
z. B. im Falle von Behandlungsfehlern sowie bei der 
Durchsetzung von Patientenrechten. Die Bundesministe-
rien der Justiz und für Gesundheit haben gemeinsam mit 
dem Patientenbeauftragten der Bundesregierung im März 
2011 die Eckpunkte eines Patientenrechtegesetzes ver-
öffentlicht. Auf der Basis dieser Eckpunkte haben die 
Bundesministerien der Justiz und für Gesundheit einen 
Referentenentwurf erarbeitet, der am 16. Januar 2012 an 
Länder und Verbände versandt wurde. Folgende Regelun-
gen sind vorgesehen: Kodifizierung des Behandlungs- 
und Arzthaftungsrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch, 
Förderung der Fehlervermeidungskultur, Stärkung der 
Verfahrensrechte bei Behandlungsfehlern, Stärkung der 
Rechte gegenüber Leistungsträgern, Stärkung der Patien-
tenbeteiligung und der Patienteninformation. Das Gesetz 
soll zum 1. Januar 2013 in Kraft treten. 

Am 1. Oktober 2009 ist mit dem Wohn- und Betreuungs-
vertragsgesetz (WBVG) ein modernes Verbraucher-
schutzgesetz in Kraft getreten, welches die zivilrechtli-
chen Vorschriften des Heimgesetzes ablöst.52 Das Gesetz 
stärkt die Rechte älterer, pflegebedürftiger und behinder-
ter Menschen, wenn sie Verträge abschließen, in denen 
die Überlassung von Wohnraum mit der Erbringung von 
Pflege- oder Betreuungsleistungen verknüpft ist. Es dient 
der Verwirklichung des in Artikel 1 der „Charta der 
Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“ beschrie-
benen Anspruchs auf Selbstbestimmung und Hilfe zur 
Selbsthilfe. 

Zur Umsetzung der Ziele des Gesetzes fördert das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
das Projekt „Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz – stär-
kerer Verbraucherschutz für mehr Selbstbestimmung“, 
das vom Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. und 
14 Verbraucherzentralen einzelner Länder durchgeführt 
wird. In dem Projekt werden Vortragsveranstaltungen für 
Pflegebedürftige und ihre Angehörige angeboten sowie 
Informationsmaterialien entwickelt. Weiterhin erfolgt eine 
rechtliche Überprüfung von Wohn- und Betreuungsverträ-
gen durch den Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., der 
die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher auch 
im Wege eines Abmahn- oder Klageverfahrens geltend 
machen kann. Bis zum Ende des Projekts im März 2013 
ist überdies eine bundesweite Beratungshotline für Fra-
gen zu den Wohn- und Betreuungsverträgen geschaltet. 
Ratsuchende Verbraucher können zudem in Pflegestütz-
punkten der Pilotregionen Berlin, Brandenburg und 
Schleswig-Holstein persönliche Beratung zu den Verträ-
gen in Anspruch nehmen. 

In dem zum 1. Juli 2008 in Kraft getretenen Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz53 lag ein Schwerpunkt auf 
Maßnahmen, die die Qualität der von den Pflegeheimen 
und Pflegediensten zu erbringenden Pflegeleistungen an-
heben und für alle Beteiligten eine größere Transparenz 
der Ergebnisse herstellen. Die Häufigkeit von Qualitäts-
prüfungen in zugelassenen Pflegeeinrichtungen im ambu-
lanten und stationären Bereich wurde regelhaft erhöht. 
Seit Jahresbeginn 2011 werden alle zugelassenen Pflege-

einrichtungen unangemeldet einmal im Jahr geprüft. Die 
Ergebnisse der sich aus diesen Qualitätsprüfungen er-
gebenden Prüfberichte sind nach bestimmten Kriterien 
verständlich und verbraucherfreundlich unter anderem im 
Internet und als Aushang in der Pflegeeinrichtung zu ver-
öffentlichen. Damit ist es Pflegebedürftigen und An-
gehörigen zukünftig möglich, sich ein differenziertes Bild 
von der Qualität einer Einrichtung zu machen. Die 
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Transparenzver-
einbarungen ist Aufgabe der Vereinbarungspartner (Spit-
zenverband Bund der Pflegekassen, Bundesarbeitsge-
meinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
und die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtun-
gen auf Bundesebene). Mit Stand vom 5. Dezember 2011 
wurden über 31 000 Berichte veröffentlicht.

Zur Unterstützung der pflegenden Angehörigen hat der 
Deutsche Bundestag das Gesetz zur Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf beschlossen, mit dem zum 1. Januar 
2012 die Familienpflegezeit eingeführt wird54. Hierbei 
handelt es sich um eine zeitlich befristete Teilzeit-Option 
mit einer staatlich geförderten Aufstockung des pflegebe-
dingt verminderten Arbeitsentgelts. Basis ist eine vertrag-
liche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer. Mit diesem Instrument kann auch für diejenigen 
Beschäftigten, die über die Höchstdauer der derzeitigen 
Pflegezeit hinaus ihre pflegebedürftigen Angehörigen be-
treuen, das Risiko einer dauerhaften Reduzierung der Ar-
beitszeit oder gar eines gänzlichen Ausscheidens aus dem 
Erwerbsleben deutlich reduziert werden. 

3. Verbraucherpolitik bei Finanz-
dienstleistungen

Qualitätsoffensive Verbraucherfinanzen

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel des Koalitionsver-
trages, ein konsistentes Finanzdienstleistungsrecht zu 
schaffen, damit Verbraucher in Zukunft besser vor ver-
meidbaren Verlusten und falscher Finanzberatung ge-
schützt werden. Das Vertrauen in eine verlässliche und 
nachvollziehbare Finanzberatung wurde durch die Fi-
nanzmarktkrise im Herbst 2008 erheblich erschüttert.

Die „Qualitätsoffensive Verbraucherfinanzen“ des Bun-
desverbraucherministeriums bildet einen politischen Rah-
men, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die 
Produkte und Akteure des Finanzmarktes wiederzu-
gewinnen. Im Sommer 2009 wurden durch das Bundes-
verbraucherministerium 10 Thesen zur Qualität der Fi-
nanzberatung und Qualifikation der Finanzvermittler 
entwickelt und in zwei Fachgesprächen mit den maßgeb-
lichen Verbänden der Finanzwirtschaft, den Gewerk-
schaften und Verbraucherorganisationen abgestimmt. Aus 
dem Thesenpapier wurden verschiedene Maßnahmen ab-
geleitet, die von der Bundesregierung geprüft und ent-
sprechend umgesetzt wurden. Die „Qualitätsoffensive 
Verbraucherfinanzen“ des Bundesverbraucherministeriums 
wird konsequent fortgeführt, um weitere Schutzlücken im 
Finanzdienstleistungsbereich zu schließen.
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K a s t e n  3

Qualitätsoffensive Verbraucherfinanzen des Bundesverbraucherministeriums – Thesenpapier des 
Bundesverbraucherministeriums zur Qualität der Finanzberatung und Qualifikation

der Finanzvermittler vom 1. Juli 2009

1. Ziel der Finanzberatung muss es sein, dem Verbraucher diejenigen Finanzprodukte zu empfehlen, die seinen Be-
dürfnissen am besten entsprechen. Vertriebsanreize müssen demgegenüber in den Hintergrund treten.

2. Die Überlegungen, wie dieses Ziel erreicht werden kann, gehen vom durchschnittlich informierten „Normal-
verbraucher“ aus. Eine höhere Finanzkompetenz der Verbraucher ist anzustreben, kann gegenwärtig aber nicht 
vorausgesetzt werden.

3. Die Finanzberatung soll grundsätzlich in einem strukturierten Beratungsprozess erfolgen, der die finanzielle Si-
tuation des Verbrauchers und seine finanziellen Ziele berücksichtigt. Der Umfang der Ermittlung richtet sich 
danach, ob eine umfassende Finanzplanung erfolgt oder nur bestimmte Segmente (Versicherungen, Kredite, 
Geldanlage) nachgefragt werden. Der Umfang hängt davon ab, was der Kunde will und ob es sich um eine Erst-
beratung oder um eine Folgeberatung im Rahmen einer kontinuierlichen Betreuung handelt.

4. Die Empfehlung soll sich daran orientieren, zunächst die existenziellen Bedürfnisse abzudecken, bevor es um 
eine Erhöhung des Lebensstandards oder um die Vermögensmehrung geht.

5. Im Anlagebereich sollen die Produkttypen im Hinblick auf den Anlagezweck und die Risikotragfähigkeit des 
Verbrauchers kategorisiert werden. Dem Verbraucher sollen Produkte aus derjenigen Kategorie empfohlen wer-
den, die seinem Anlagezweck und seiner Risikotragfähigkeit entspricht.

6. Ein übersichtliches, verständliches und prägnantes Produktinformationsblatt soll es dem Verbraucher ermögli-
chen, die wesentlichen Eigenschaften des Finanzprodukts schnell zu erfassen und verschiedene Finanzprodukte 
miteinander zu vergleichen. Die Kostentransparenz spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Soweit möglich sol-
len die Kosten und der Einfluss auf die Rendite mit einer aussagekräftigen Kennziffer (Gesamtkostenquote, 
Effektivzins) ausgewiesen werden. Daneben sind Aussagen zum Risiko (Anlagerisiko, Emittentenrisiko) und zur 
Flexibilität des Finanzprodukts zu treffen. Auf diese Weise wird ein fairer Wettbewerb gefördert, in dem geeig-
nete Produkte von ungeeigneten Produkten besser unterschieden werden können.

7. Dem Verbraucher muss im Beratungsgespräch klar sein, ob er es mit einem Vermittler zu tun hat, der vom Ver-
kauf von Finanzprodukten profitiert und für den die Beratung eine notwendige Vorstufe darstellt, oder mit einem 
unabhängigen Berater, der von der Beratungsleistung lebt (Honorar) und der Finanzprodukte entweder überhaupt 
nicht verkauft oder hieran nichts verdient. Der Verbraucher ist hierauf zu Beginn des Beratungsgesprächs un-
zweifelhaft hinzuweisen, damit mögliche Interessenkonflikte aufgedeckt werden. 

8. Zur besseren Unterscheidbarkeit und Verlässlichkeit soll ein Berufsbild des Honorarberaters/unabhängigen 
Finanzberaters geschaffen und rechtlich verankert werden.

9. Eine kompetente Beratung setzt eine angemessene Berufsqualifikation der beratenden Person voraus. Umfang 
und Tiefe der Ausbildung haben sich an der abgedeckten Produktpalette zu orientieren. Dies umfasst auch die 
Weiterbildung. Die Kontrolle der erforderlichen Qualifikation ist nicht nur Aufgabe der Wirtschaft, sondern auch 
des Staates. Daher sollen von allen Vermittlern und Beratern, also auch von den gebundenen Vertretern und ange-
stellten Mitarbeitern, entsprechende Nachweise verlangt werden.

10. Die Vermittler und Berater müssen die Haftungsverantwortung für ihre Empfehlungen übernehmen. Die schwie-
rige Beweissituation für die Verbraucher muss verbessert werden.

Anlegerschutz

Seit Januar 2010 sind Banken nach dem Gesetz zur Neu-
regelung des Schuldverschreibungsrechts55 dazu ver-
pflichtet, über jedes Beratungsgespräch ein Protokoll zu 
erstellen und der Kundin bzw. dem Kunden auszuhändi-
gen. Erfolgt die Beratung telefonisch, ist den Kunden ein 
vertragliches Rücktrittsrecht einzuräumen, falls der Wert-
papierauftrag bereits vor Übergabe des Protokolls erfol-
gen soll. Die Kunden können das Protokoll dann binnen 
einer Woche prüfen und das Rücktrittsrecht ausüben, 

wenn das Protokoll fehlerhaft ist. Im Beratungsprotokoll 
sind der Anlass und die Dauer der Beratung, die persönli-
che Situation und die wesentlichen Anliegen der Kunden, 
die erteilten Empfehlungen und die dafür maßgeblichen 
Gründe anzugeben. 

Im Falle einer Falschberatung können sich Verbrauche-
rinnen und Verbraucher vor Gericht nun auf das Bera-
tungsprotokoll berufen. Hierdurch wurde die Position der 
Privatanleger bei der Durchsetzung von Ansprüchen im 
Falle einer Falschberatung deutlich verbessert.
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Ergänzend zu dieser Maßnahme hat das Bundesverbrau-
cherministerium durch die Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen eine Checkliste für Geldanlagen entwi-
ckeln lassen. Mit Hilfe dieser Checkliste können 
Privatanleger im Beratungsgespräch die richtigen Fragen 
stellen und so die gewünschten individuellen Auskünfte 
erhalten. 

Weitere Schutzlücken im Anlegerbereich hat die Bundes-
regierung mit dem im Frühjahr 2011 in Kraft getretenen 
Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz56 ge-
schlossen. Kunden dürfen nur noch solche Anlagepro-
dukte empfohlen werden, die für sie auch geeignet sind. 
Außerdem sind Bankkunden darüber zu informieren, 
wenn bei der Beratung die Auswahl der Anlageprodukte 
von der Bank eingeschränkt wird oder bestimmte Anlage-
produkte bevorzugt angeboten werden. Zudem sollen 
Banken die Vorgaben an ihren Vertrieb so gestalten, dass 
die Interessen der Kunden nicht beeinträchtigt werden. 
Um rechtzeitig Probleme einer Bank bei der Anlagebera-
tung erkennen zu können, sind die Kundenbeschwerden 
mit dem Namen des betreffenden Mitarbeiters an die 
Bundesfinanzaufsicht weiterzuleiten, die rechtzeitig ge-
gen Fehlverhalten einschreiten kann. 

Ein weiterer wichtiger Baustein des Anlegerschutz- und 
Funktionsverbesserungsgesetzes ist die seit Juli 2011 be-
stehende Pflicht der Banken, Verbrauchern zu jedem An-
lageprodukt, zu dem sie beraten, ein kurzes und leicht 
verständliches Informationsblatt auszuhändigen. Das Pro-
duktinformationsblatt muss klare Aussagen über die für 
eine Anlageentscheidung wesentlichen Beurteilungskrite-
rien, wie Erträge, Risiko und Kosten der Anlageempfeh-
lung, enthalten. Verbraucher werden dadurch besser in die 
Lage versetzt, sich auf einen Blick über die Chancen und 
Risiken einer Geldanlage zu informieren und verschie-
dene Produkte miteinander zu vergleichen, um so die für 
sie geeignete Anlage zu finden. Zudem ergänzt es sinn-
voll die seit Januar 2010 bestehende Beratungsdokumen-
tation.

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/
EG über bestimmte Investmentfonds sind seit Juli 2011 
auch die Anbieter von offenen Investmentfonds dazu ver-
pflichtet, den Anlegern und den Anlageinteressierten die 
wesentlichen Informationen über das Produkt in Form ei-
nes Kurzinformationsblattes zur Verfügung zu stellen. 
Außerdem sind diese Informationen zu veröffentlichen.57

Des Weiteren hat die Bundesregierung mit dem Anleger-
schutz- und Funktionsverbesserungsgesetz als Reaktion 
auf die Liquiditätsprobleme einiger offener Immobilien-
fonds eine zwingende Mindesthaltedauer und eine Rück-
gabefrist bei offenen Immobilienfonds eingeführt. Privat-
anleger dürften von diesen Einschränkungen jedoch kaum 
betroffen sein, da sie nur für Anteilrückgaben gelten, die 
30 000 Euro im Kalenderhalbjahr übersteigen.

Mit dem Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenver-
mittler- und Vermögensanlagenrechts58 vom 6. Dezember 
2011 wird der so genannte Graue Kapitalmarkt (zum Bei-
spiel geschlossene Fonds) strenger reguliert. Graumarkt-
produkte („Vermögensanlagen“) werden als Finanzinstru-

mente im Sinne des Kreditwesengesetzes und des 
Wertpapierhandelsgesetzes qualifiziert, so dass ihr Ver-
trieb durch Wertpapierdienstleistungsunternehmen un-
mittelbar den anlegerschützenden Vorschriften des Wert-
papierhandelsgesetzes und der Aufsicht durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter-
fällt. 

Die ca. 80 000 so genannten „freien“ (gewerblichen) Ver-
mittler, die Investmentfonds und Vermögensanlagen ver-
treiben, unterfallen wie bislang der Aufsicht der Gewer-
bebehörden der Länder. Sie müssen künftig vergleichbare 
Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten 
erfüllen wie Bankberater bei der Anlageberatung. Hinzu 
kommt als neue Erlaubnisvoraussetzung ein Nachweis ih-
rer Sachkunde. Außerdem müssen Finanzanlagenvermitt-
ler über eine Berufshaftpflichtversicherung verfügen und 
sich in ein öffentliches Vermittlerregister eintragen las-
sen. 

Eine weitere Maßnahme ist die strengere Regulierung des 
öffentlichen Angebots von Vermögensanlagen. So prüft 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht künf-
tig Verkaufsprospekte auf Kohärenz und Widerspruchs-
freiheit statt wie bislang lediglich auf Vollständigkeit. Zu-
dem haben die Verkaufsprospekte zusätzliche Angaben 
zu enthalten, die es den Anlegern ermöglichen, sich ein 
klares Bild darüber zu machen, ob die auf der Seite der 
Emittenten beteiligten Personen auch zuverlässig sind, in-
wiefern sie an dem Unternehmen beteiligt sind und von 
Zahlungen durch das Unternehmen profitieren. Darüber 
hinaus werden Emittenten von Vermögensanlagen Rech-
nungslegungspflichten unterworfen.

Die haftungsrechtliche Position der Verbraucherinnen 
und Verbraucher wurde durch das Gesetz zur Neurege-
lung des Schuldverschreibungsrechts und das Gesetz zur 
Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermö-
gensanlagenrechts erheblich verbessert. Die Verjährungs-
frist für Haftungsansprüche wegen Falschberatung zu 
Wertpapieren wurde von höchstens drei Jahren auf maxi-
mal zehn Jahre angehoben. Darüber hinaus wurden die 
Sonderverjährungsvorschriften bei fehlerhaften oder feh-
lenden Prospekten abgeschafft, so dass auch hier die all-
gemeine BGB-Verjährung von bis zu zehn Jahren gilt. 
Der Zeitraum, in dem ein Prospekthaftungsanspruch für 
Vermögensanlagen entstehen kann, wurde von sechs Mo-
naten auf zwei Jahre ab dem erstmaligen öffentlichen An-
gebot ausgedehnt.

Darüber hinaus prüft die Bundesregierung die gesetzliche 
Verankerung der Honorarberatung. Das Bundesverbrau-
cherministerium hat hierzu Eckpunkte vorgelegt. Das Be-
rufsbild soll dadurch gekennzeichnet sein, dass der Bera-
ter seine Kunden unabhängig über Finanzprodukte berät 
und hierfür ausschließlich vom Kunden vergütet wird. In 
keinem Fall darf er Provisionen oder sonstige wirtschaft-
liche Vorteile von Produktanbietern erhalten bzw. für sich 
behalten. Verbraucherinnen und Verbraucher können 
dann frei entscheiden, ob sie Finanzprodukte bei einem 
Vermittler, der über Provisionen des Produktanbietern 
vergütet wird, oder bei einem Honorarberater, der seine 
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Vergütung unmittelbar und ausschließlich von den Ver-
braucherinnen und Verbraucher erhält, erwerben wollen. 

Verbraucherkredite

Mit Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivil-
rechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur 
Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und 
Rückgaberecht gelten seit dem 11. Juni 2010 für Verbrau-
cherkredite neue Schutzvorschriften.59 Dazu gehört die 
Aushändigung eines Informationsblattes, mit dessen 
Hilfe Verbraucher verschiedene Kreditangebote miteinan-
der vergleichen und den für sie günstigsten Kredit aus-
wählen können. Des Weiteren wurde die Werbung deut-
lich strengeren Regeln unterworfen. Wirbt zum Beispiel 
eine Bank oder Sparkasse mit einem bestimmten effekti-
ven Jahreszins, wird verlangt, dass mindestens zwei Drit-
tel der zustande gekommenen Verträge tatsächlich den in 
der Werbung versprochenen oder besseren Konditionen 
entsprechen. Unrealistische Lockvogelangebote werden 
damit verhindert.

Bei Kreditvertragsabschlüssen, bei denen auch eine Rest-
schuldversicherung abgeschlossen wird, erfolgte eine Be-
weislastumkehr. Die Bank hat nun zu beweisen, dass der 
Abschluss einer solchen Versicherung keine Vorausset-
zung für die Kreditvergabe ist. Andernfalls muss sie die 
Versicherungskosten in den effektiven Jahreszins einrech-
nen, so dass Verbraucher vor Vertragsunterzeichnung er-
kennen können, um wie viel teurer der Vertrag durch den 
Abschluss einer Restschuldversicherung ist.

Des Weiteren können unbefristete Verbraucherdarlehens-
verträge künftig ohne Einhaltung einer Frist jederzeit vor-
zeitig gekündigt werden, sofern keine Kündigungsfrist 
vereinbart wurde. Eine Kündigungsfrist darf dann jedoch 
einen Monat nicht überschreiten. Die Vorfälligkeitsent-
schädigung für die vorzeitige Rückzahlung des Verbrau-
cherdarlehens kann nur bei Festzinsdarlehen verlangt 
werden; sie ist auf ein Prozent des vorzeitig zurückge-
zahlten Betrags (beziehungsweise auf 0,5 Prozent bei ei-
ner Restlaufzeit von weniger als einem Jahr) beschränkt.

Geldautomatenentgelte 

Die Entgelte für Bargeldabhebungen an Geldautomaten 
fremder Banken und Sparkassen werden in Deutschland 
seit Januar 2011 direkt durch den Geldautomatenbetreiber 
und nicht mehr durch das kartenausgebende Institut erho-
ben. Der Kunde ist seit spätestens 1. Juli 2011 über die 
Höhe des Entgelts in der Menüführung am Geldautoma-
ten zu informieren. Er kann dann selbst entscheiden, ob er 
bereit ist, den für die Transaktion verlangten Preis zu zah-
len oder die Abhebung kostenfrei abbrechen. 

Girokonten und Teilhabe am Zahlungsverkehr 

Für die Teilnahme am modernen Wirtschaftsleben ist die 
Nutzung von Girokonten im bargeldlosen Zahlungsver-
kehr von grundlegender Bedeutung. Die Empfehlung des 
Zentralen Kreditausschusses (heute Deutsche Kreditwirt-
schaft – DK) aus dem Jahr 1995 zum „Girokonto für je-
dermann“ hat es nicht vermocht, die Problematik konto-

loser Bürgerinnen und Bürger zu entschärfen. Nach dieser 
Empfehlung sollen alle Kreditinstitute, die Girokonten 
für alle Bevölkerungsgruppen führen, für jede Bürgerin 
und jeden Bürger in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet auf 
Wunsch ein Girokonto bereithalten. Jedoch hat noch im-
mer eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürger kein Giro-
konto. Vielfach wurde auch eine bestehende Kontover-
bindung in der Vergangenheit – etwa wegen bestehender 
Mehrfachpfändungen – von den kontoführenden Institu-
ten beendet oder gekündigt. 

Im Juli 2011 hat die Europäische Kommission zudem 
eine Empfehlung zum Zugang zu einem Konto mit grund-
legenden Zahlungsfunktionen („Basiskonto“) abgege-
ben. Darin empfiehlt sie den Mitgliedstaaten, dafür zu 
sorgen, dass jeder Bürger in der Europäischen Union un-
abhängig von seiner Finanzlage ein Girokonto auf Gutha-
benbasis erhält. 

Die Bundesregierung kommt in ihrem Bericht zur Umset-
zung der Empfehlung des Zentralen Kreditausschusses 
zum „Girokonto für jedermann“ vom Dezember 2011 un-
ter anderem zum Ergebnis, dass Kontolosigkeit in 
Deutschland noch immer ein ernstzunehmendes Problem 
ist. Menschen ohne Girokonto sind stärker als früher vom 
Wirtschaftsleben ausgeschlossen, da die Zahl der alltägli-
chen Geschäfte, die über Girokonten abgewickelt werden, 
stetig steigt. Zudem wurde von der Kreditwirtschaft bis-
lang keine der in den Berichten der Bundesregierung von 
2006 und 2008 vorgeschlagenen Empfehlungen aus dem 
gemeinsamen Maßnahmenpaket von Staat und Wirtschaft 
umgesetzt. 

Sie hat weder die Empfehlung des Zentralen Kreditaus-
schusses von 1995 gegenüber seinen Mitgliedsinstituten 
in eine Selbstverpflichtung der einzelnen Kreditinstitute 
gegenüber dem Kunden umgewandelt, noch hat sie die 
Schlichtungssprüche ihrer Schlichtungsstellen für die 
Mitgliedsinstitute für verbindlich erklärt. Die Bundes-
regierung ist ihrem Handlungsauftrag hingegen mit dem 
Gesetz zur Reform des Pfändungsschutzes nachgekom-
men. 

Seit Juli 2010 kann jeder Verbraucher von seiner Bank 
oder Sparkasse verlangen, dass sein Girokonto als 
Pfändungsschutzkonto (P-Konto) geführt wird.60 Ein 
Schuldner erhält auf diesem Konto für sein Guthaben ei-
nen automatischen Basispfändungsschutz in Höhe seines 
Pfändungsfreibetrages. Mit der Schaffung eines gesetzli-
chen Anspruchs auf Umwandlung eines Girokontos in ein 
P-Konto sollte Kontokündigungen aufgrund von Kon-
topfändungen entgegengetreten werden und damit die 
Teilnahme von Kontopfändungen betroffener Schuldner 
am bargeldlosen Zahlungsverkehr verbessert werden. Die 
Bundesregierung hat hierzu in ihrem Bericht vom De-
zember 2011 ausgeführt, dass erfreulicherweise nach 
übereinstimmenden Feststellungen der Deutschen Kredit-
wirtschaft einerseits und des Verbraucherzentrale Bun-
desverbandes e. V. andererseits die Kontokündigungen 
aufgrund von Kontopfändungen seit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Reform des Kontopfändungsschutzes 
zum 1. Juli 2010 signifikant zurückgegangen sind. 
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4. Verbraucherpolitik in der digitalen Welt

Das Internet erleichtert nicht nur das tägliche Leben in 
Beruf und Freizeit, sondern ermöglicht auch neue Formen 
der Kommunikation und des Austauschs. Verbraucherin-
nen und Verbraucher können zum Beispiel Bankgeschäfte 
von zu Hause erledigen, sich informieren und Produkte 
vergleichen oder auch ohne großen Aufwand mit vielen 
Menschen über weite Entfernung in Kontakt bleiben. Da-
mit sich die Chancen des Internet voll entfalten können, 
gehört es zu den Zielen der Verbraucherpolitik, das Ver-
trauen der Nutzer zu stärken, indem der Schutz vor Straf-
taten, insbesondere betrügerischen Machenschaften, ver-
bessert wird sowie Datenschutz und Datensicherheit 
gestärkt werden.

Vertragsabschlüsse im Internet – Internetkostenfallen

Internetkostenfallen sind trickreich gestaltete Internet-
angebote, deren Kostenpflicht für Verbraucher nicht ohne 
Weiteres erkennbar ist. Oftmals wird dabei im Rahmen 
einer scheinbar harmlosen Registrierung mit Name und 
Anschrift durch den Internetnutzer ein angeblich kosten-
pflichtiger Vertrag geschlossen, ohne dass der Internet-
nutzer dies wollte oder bemerkte. 

Um die Verbraucherinnen und Verbraucher künftig wirk-
sam vor Internetkostenfallen zu schützen, hat sich die 
Bundesregierung innerhalb der Europäischen Union, wie 
auch national, erfolgreich für die so genannte „Button-
Lösung“ gegen Kostenfallen im Internet eingesetzt. Die 
Verbraucherrechte-Richtlinie (vgl. Kapitel III.1) sieht 
ebenso eine „Button-Lösung“ vor, wie das am 2. März 
2012 vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz zur 
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum besseren 
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Kos-
tenfallen im elektronischen Geschäftsverkehr. Mit der 
„Button-Lösung“ sollen einem Verbraucher unmittelbar 
vor Abgabe einer ihn bindenden Vertragserklärung im 
Internet die Kostenfolgen komprimiert und deutlich vor 
Augen geführt werden. Wenn der Bestellvorgang durch 
die Aktivierung einer Schaltfläche erfolgt, ist diese 
Schaltfläche gut lesbar ausschließlich mit den Worten 
„zahlungspflichtig bestellen“ oder einer entsprechenden 
eindeutigen Formulierung zu kennzeichnen. Ist dies nicht 
der Fall, kommt ein Vertrag nicht zustande und der Ver-
braucher oder die Verbraucherin ist nicht zu einer Zah-
lung verpflichtet.

Datenschutz und Datensicherheit im Internet

Die rasante technische Entwicklung stellt große Heraus-
forderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit. 
So haben sich in den letzten Jahren die Möglichkeiten, In-
formationen über Nutzer zusammenzutragen oder sich 
über Personen zu informieren, vervielfältigt. Viele Men-
schen nutzen das Internet mittlerweile ständig. Über Ge-
sichtserkennungssoftware lassen sich Fotos mit Bildern 
im Internet abgleichen. Bereits über herkömmliche Mo-
biltelefone konnte der Standort des Benutzers jederzeit 
ermittelt werden. Über Smartphones kann gleichzeitig 
auch ermittelt werden, was jemand an dem jeweiligen Ort 

gerade im Internet sucht oder mit wem er oder sie von 
dort aus über soziale Netzwerke Nachrichten austauscht. 
Auf diese Weise entstehen bei Unternehmen riesige 
Datenagglomerationen. Hierdurch kann es zu Sicherheits-
lücken kommen, wenn diese Daten in falsche Hände ge-
langen und zum Beispiel für unberechtigte Kontoabbu-
chungen genutzt werden. Auch die Nutzung der Daten 
durch Unternehmen (z. B. die Anbieter sozialer Netz-
werke) wirft Fragen auf.

Da das Internet ein globales Medium ist und die größten 
Spieler auf dem Markt aus den USA kommen, kommt der 
europäischen und internationalen Ebene große Bedeutung 
zu. Auf europäischer Ebene setzt sich die Bundesregie-
rung für eine Stärkung des Datenschutzes und eine Har-
monisierung auf hohem Niveau ein. Hierzu hat sie bereits 
frühzeitig im Rahmen der Konsultation der Europäischen 
Kommission zur Vorbereitung der Novellierung des euro-
päischen Datenschutzrechtes Stellung genommen. Die 
Bundesregierung unterstützt das Ziel der Kommission, 
die internationale Rechtsdurchsetzung zu verbessern. Des 
Weiteren setzt sich die Bundesregierung bei der Überar-
beitung des europäischen Datenschutzrechtes u. a. dafür 
ein, eine Verpflichtung zu datenschutzfreundlichen Vor-
einstellungen („privacy by default“) und zu Datenschutz 
durch Technik („privacy by design“) zu verankern. 

Die Bundesregierung setzt aber nicht nur auf Gesetze. 
Auch Selbstverpflichtungen können – sofern sie durch-
setzbar sind – gerade im internationalen Kontext den 
Schutz der Nutzer verbessern. Voraussetzung dafür ist, 
dass sich die größten Anbieter anschließen, auch wenn sie 
ihren Sitz im Ausland haben. So haben sich die Anbieter 
von Geodatendiensten aufgrund einer Initiative der Bun-
desregierung auf eine Selbstverpflichtung verständigt. 
Damit Selbstverpflichtungen die Interessen der Verbrau-
cher angemessen berücksichtigen, sollten auch Verbrau-
cherverbände und Datenschutzbehörden bei der Ausar-
beitung von Anfang an mit am Tisch sitzen.

Die von der Bundesregierung angestoßene öffentliche 
Debatte über den Schutz der Privatsphäre im Internet hat 
nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass mehrfach Un-
ternehmen geplante oder eingeführte Verschlechterungen 
beim Schutz der Privatsphäre wieder rückgängig gemacht 
haben. Die Begehrlichkeiten auf einen immer weiterge-
henden Zugriff auf private Daten sind jedoch noch lange 
nicht beendet. Hier wird auch in Zukunft die öffentliche 
Diskussion von wesentlicher Bedeutung sein, da der Pro-
test vieler Nutzer das effektivste Mittel ist, Anbieter zum 
Umdenken zu bewegen.

Daneben fördert die Bundesregierung praktische Verbes-
serungen der Sicherheit im Internet. Beispiele sind hier 
der neue Personalausweis und die Einführung der De-
Mail. Der neue Personalausweis ermöglicht nicht nur eine 
sichere Authentifizierung bei Internetgeschäften, sondern
auch eine datenschutzfreundliche Altersverifikation, in-
dem zum Beispiel nur die Information „über 16 Jahre alt“ 
übertragen werden kann. 

De-Mail soll grundlegende Sicherheitsfunktionen für den 
elektronischen Nachrichtenaustausch wie eine Transport-
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verschlüsselung, sichere Identität der Kommunikations-
partner und Nachweisbarkeit (elektronisches Einschrei-
ben) – die der heute genutzten E-Mail fehlen – einfach 
nutzbar und damit breit verfügbar machen.

Zur Stärkung des Datenschutzes als Wettbewerbsfaktor 
und zur Förderung des Selbstdatenschutzes soll eine „Stif-
tung Datenschutz“ mit dem Auftrag gegründet werden, Pro-
dukte und Dienstleistungen auf ihre Datenschutzfreund-
lichkeit zu prüfen, Bildung im Bereich des Datenschutzes 
zu stärken, den Selbstdatenschutz durch Aufklärung zu 
verbessern und einen Datenschutzaudit zu entwickeln. In 
den Bundeshaushalt 2011 ist ein Zuschuss in Höhe von 
10 Millionen Euro an die Stiftung Datenschutz einge-
stellt. Bis dahin werden die Mittel von einer Treuhandstif-
tung verwaltet. 

IV. Transparenz stärken – Wissen erweitern

1. Verbraucherinformationsgesetz

Durch das am 1. Mai 2008 vollständig in Kraft getretene 
Verbraucherinformationsgesetz (VIG) wurde erstmals ein 
bundesweit einheitliches Informationsgesetz geschaffen, 
mit dem Verbraucherinnen und Verbraucher bei den zu-
ständigen Behörden freien Zugang zu Informationen über 
Lebensmittel, Futtermittel und Bedarfsgegenstände erhal-
ten können. Auf Wunsch des Deutschen Bundestages so-
wie des Bundesrates hat die Bundesregierung mit ihrem 
im Mai 2010 vorgelegten, unter Berücksichtigung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse erstellten Evaluationsbericht 
eine Bilanz der in den ersten beiden Jahren mit dem VIG 
gesammelten Anwendungserfahrungen gezogen. Hierbei 
wurde festgestellt, dass sich das VIG grundsätzlich be-
währt hat, aber durchaus eine Reihe von Ansatzpunkten 
für eine Optimierung des Gesetzes bestehen. Diese wur-
den in einem breit angelegten Konsultationsprozess mit 
Verbänden, Politik, Wissenschaft sowie der interessierten 
Fachöffentlichkeit diskutiert. Mit dem am 20. Juli 2011 
vom Bundeskabinett verabschiedeten Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Rechts der Verbraucherinfor-
mation (VIGÄndG) hat die Bundesregierung die Folge-
rungen aus den mit dem VIG gesammelten Anwendungs-
erfahrungen und dem öffentlichen Diskussionsprozess 
gezogen und einen konkreten Vorschlag zur weiteren Op-
timierung des VIG unterbreitet.

Der Deutsche Bundestag hat den von der Bundesregie-
rung vorgelegten Gesetzentwurf am 2. Dezember 2011 
mit wenigen Änderungen verabschiedet und damit eine 
Reihe wesentlicher Verbesserungen für die Bürgerinnen 
und Bürger auf den Weg gebracht. Dies sind insbesondere 
die Ausweitung des Anwendungsbereichs des Gesetzes 
auf Verbraucherprodukte (zum Beispiel Haushaltsgeräte, 
Möbel und Heimwerkerartikel), eine noch schnellere und 
umfassendere Information der Bürgerinnen und Bürger 
(insbesondere durch eine effizientere Ausgestaltung der 
Regelungen über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, 
eine Straffung des Anhörungsverfahrens und schnellere 
Erteilung von Auskünften über Rechtsverstöße), die neu 
geschaffene Möglichkeit einer formlosen Antragstellung 
(zum Beispiel per E-Mail) sowie eine bundesweit einheit-
liche Kostenfreistellung einfacher Anfragen. 

Durch die mit dem Gesetzentwurf gleichzeitig umge-
setzte Ergänzung des Lebensmittel- und Futtermittelge-
setzbuches werden die Behörden nunmehr verpflichtet, 
die vorliegenden Ergebnisse der amtlichen Lebensmittel-
überwachung über alle Rechtsverstöße durch Grenzwert-
überschreitungen von sich aus aktiv zu veröffentlichen. 

Auch sonstige erhebliche oder wiederholte Rechtsver-
stöße zum Beispiel gegen Kennzeichnungs- und Hygiene-
vorschriften sind in Zukunft zwingend zu veröffentlichen, 
wobei in allen Fällen grundsätzlich Anhörungen der Wirt-
schaftsbeteiligten vorgesehen sind.

Neben den Evaluierungsaufträgen von Bundestag und 
Bundesrat setzt das Gesetz zugleich auch den Koalitions-
vertrag vom 26. Oktober 2009 um und ist zudem ein wei-
terer wesentlicher Baustein in der Umsetzung des Ak-
tionsplans „Verbraucherschutz in der Futtermittelkette“ 
vom 19. Januar 2011 sowie der Gemeinsamen Erklärung 
der Sonderkonferenz der Verbraucherschutzminister- und 
Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern am 
18. Januar 2011. Das Gesetz wird es den Verbraucherin-
nen und Verbrauchern noch leichter machen, Informatio-
nen über für sie wichtige Themen zu bekommen. Die 
gesetzlichen Grundlagen für eine erhöhte Transparenz in 
der Verbraucherpolitik liegen mit dem Gesetz vor. Es 
kommt darauf an, dass alle Beteiligten – Verbraucher, 
Behörden und Unternehmen – die neuen gesetzlichen 
Möglichkeiten konsequent und entschlossen, aber auch 
verantwortungsbewusst nutzen. Die genannten Verbesse-
rungen der Informationsrechte der Verbraucherinnen und 
Verbraucher können im Herbst 2012 in Kraft treten.

2. Bürgerkontaktstelle

Gemäß der Koalitionsvereinbarung wird im Bundesver-
braucherministerium ein zentrales Verbrauchertelefon mit 
Lotsenfunktion (Bürgerkontaktstelle) nach der Erhebung 
von Bedarfsdaten auf der Grundlage einer entsprechen-
den Konzeption eingeführt. Diese Bürgerkontaktstelle 
soll schriftliche und telefonische Bürgeranfragen für den 
Zuständigkeitsbereich des Bundesverbraucherministe-
riums beantworten. Zu anderen Fragen wird sie eine Lot-
senfunktion wahrnehmen und Bürgerinnen und Bürgern 
dabei helfen, die für ihre Frage richtigen Ansprechpartner 
zu identifizieren. Die Bürgerkontaktstelle wird auch die 
Aufgabe eines „Seismographen“ erfüllen. So können Pro-
bleme, die die Bürgerinnen und Bürger bewegen, schnell 
ermittelt und Hinweise geliefert werden, ob und gegebe-
nenfalls wie von staatlicher Seite eingegriffen werden 
kann. 

Darüber hinaus werden die Informationsmöglichkeiten 
der Bürger durch die einheitliche Behördenrufnummer 115 
verbessert werden. Grundlage hierfür ist ein Beschluss 
des Bundeskabinetts von Juni 2010 zur Beteiligung der 
Bundesverwaltung an der einheitlichen Behördenrufnum-
mer 115. Die für das Wissensmanagement des Informa-
tionsverbunds eingestellten Informationen werden fort-
laufend ergänzt und aktualisiert. Das Verbrauchertelefon 
der Bürgerkontaktstelle im Bundesverbraucherministe-
rium wird mit der einheitlichen Behördennummer 115 
verknüpft.
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3. Stiftungen und Verbraucherorganisationen

Eine unabhängige Information und Beratung der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher erfolgt in Deutschland durch 
verschiedene Institutionen und privatrechtlich organisierte 
Verbrauchereinrichtungen. Die Verbraucherorganisatio-
nen nehmen zudem die Interessenvertretung der Verbrau-
cher in der Öffentlichkeit und gegenüber den politischen 
und gesellschaftlichen Entscheidungsträgern wahr. Ferner 
leisten sie – etwa durch die Abmahnung unlauterer An-
bieter – einen Beitrag zur Rechtsdurchsetzung und für fai-
ren Wettbewerb.

Zur Finanzierung ihrer Tätigkeit können die Verbraucher-
organisationen die erforderlichen Mittel allerdings meist 
nicht allein aus privaten Quellen aufbringen. Vielfach er-
halten sie daher finanzielle Unterstützung durch die öf-
fentliche Hand. Die Finanzierung der individuellen Ver-
braucherberatung ist grundsätzlich Aufgabe der Länder. 
So wird die Verbraucherberatung vor Ort durch die Ver-
braucherzentralen in den Ländern aus den Länderhaushal-
ten unterstützt. Die Bundesregierung fördert dagegen aus 
dem Bundeshaushalt bundesweit tätige Einrichtungen 
und Institutionen: Es handelt sich hierbei um den Ver-
braucherzentrale Bundesverband e. V. als Dachorganisa-
tion der 16 Verbraucherzentralen in den Ländern und von 
26 verbraucherpolitisch orientierten Verbänden, die Stif-
tung Warentest sowie den DIN Verbraucherrat. 

Trotz staatlicher Unterstützung steht die Unabhängigkeit 
der geförderten Verbraucherorganisationen im Vorder-
grund. So hat die Stiftung Warentest zusätzliches Stif-
tungskapital in Höhe von 50 Mio. Euro erhalten, um sie 
von den jährlichen Zuwendungen des Bundes unabhängi-
ger zu machen. Gegenüber einem anfänglichen Stiftungs-
kapital von umgerechnet rund 9 Mio. Euro zum Zeitpunkt 
ihrer Gründung im Jahr 1964 verfügt sie zum 1. Januar 
2012 nunmehr über ein Stiftungskapital von mittlerweile 
75 Mio. Euro und hat damit deutlich an Unabhängigkeit 
gewonnen.

Auch andere von der Bundesregierung geförderte Ein-
richtungen tragen zur unabhängigen Verbraucherinforma-
tion bei, wie etwa der aid Infodienst e. V., der u. a. über 
Ernährung, Lebensmittel und Haushaltsführung infor-
miert oder die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. 

Neben der institutionellen Förderung von Verbraucheror-
ganisationen trägt die Bundesregierung zudem im Wege 
der Projektförderung zur Information der Verbraucherin-
nen und Verbraucher bei. Informationsmaßnahmen zu 
verschiedenen Fachfragen werden dabei von den jeweils 
fachlich zuständigen Ressorts initiiert, gefördert oder un-
terstützt. 

Neben der institutionellen Förderung durch die jeweiligen 
Länderhaushalte, die insbesondere die Beratungstätigkeit 
vor Ort gewährleistet, erhalten die Verbraucherzentralen 
in den Ländern ferner Projektmittel aus dem Etat des 
Bundesverbraucherministeriums. Seit Jahren werden 
nicht nur Maßnahmen zur Ernährungsaufklärung finan-
ziert, sondern auch im Bereich des wirtschaftlichen Ver-
braucherschutzes ist die jährliche Förderung von Maß-
nahmen der Verbraucherzentralen verstetigt worden.

Um neben staatlichen Mitteln auch weitere Finanzie-
rungsquellen für die Verbraucherarbeit zu erschließen, hat 
der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. in 2010 die 
Deutsche Stiftung Verbraucherschutz gegründet. 

Damit wird neben der öffentlichen Hand auch Privatper-
sonen, der Wirtschaft und Verbänden die Möglichkeit 
zum sichtbaren Engagement in Sachen Verbraucherschutz 
gegeben. Bislang hat im Wesentlichen das Bundesverbrau-
cherministerium die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz 
durch Bereitstellung von Stiftungskapital in Höhe von 
10 Mio. Euro unterstützt. Aber auch erste Unternehmen ha-
ben sich beteiligt, zum Beispiel die ING-DiBA AG mit 
einer Spende in Höhe von 500 000 Euro.

4. Initiativen und Projekte

Verbraucher in der digitalen Welt

Auf dem Informationsportal „www.verbraucher-sicher-
online.de“ der Technischen Universität Berlin finden Ver-
braucherinnen und Verbraucher umfassende Informatio-
nen und praktische Hilfestellungen rund um Computer 
und Internet. Das Portal stellt sicherheitstechnische und 
andere praktische Informationen einfach und verständlich 
aufgearbeitet zur Verfügung, so dass die Verbraucher die 
nötigen Vorkehrungen treffen können, um sich sicher im 
Internet bewegen und ihre Daten schützen zu können. 
Das Portal informiert in Bezug auf Internet-Anwendungen
– wie zum Beispiel Online-Banking, Online-Shopping, 
E-Mail, Soziale Netzwerke – und auf die Nutzung von 
Medienportalen praxisnah darüber, wie diese Dienste si-
cher genutzt werden können. Das Portal kooperiert eng 
mit anderen Institutionen, um die Informationen mit-
einander zu vernetzen, u. a. mit dem ebenfalls vom Bun-
desverbraucherministerium geförderten Projekt „Verbrau-
cherrechte in der digitalen Welt“. 

Das Projekt Verbraucherrechte in der digitalen Welt des 
Verbraucherzentrale Bundesverbandes e. V. soll zur bes-
seren Durchsetzung der Rechte der Verbraucher in der di-
gitalen Welt beitragen, indem es einerseits Rechtsmiss-
brauch bei den einzelnen Angeboten im Internet aufspürt 
und rechtliche Maßnahmen dagegen einleitet sowie ande-
rerseits durch die gezielte Aufklärung Verbraucher besser 
über ihre Rechte informiert. So wurden u. a. mehrere so-
ziale Netzwerke erfolgreich wegen verbraucherunfreund-
licher Allgemeiner Geschäftsbedingungen abgemahnt. 
Auf der projektbezogenen Internetseite www.surfer-
haben-rechte.de können Verbraucher erfahren, was Da-
tenschutz, Vertragsrecht und Urheberrecht im Online-All-
tag für sie bedeuten und über die Kontaktstelle „Schwar-
zes Schaf“ Fehlverhalten von Anbietern melden. 

Das Bundesverbraucherministerium bietet zwei Online-
Anwendungen im Kampf gegen Internetkostenfallen an. 
Verbraucherinnen und Verbraucher können mit dem 
Online-Spiel „Vorsicht Falle“ spielerisch lernen, Kosten-
fallen im Internet zu erkennen und beim Surfen im 
Internet mit Hilfe des Browser-Plug-Ins „Kostenfinder“ 
kostenrelevante Information auf Webseiten leichter ent-
decken. „Kostenfinder“ und „Vorsicht Falle“ stehen kos-
tenlos im Internetangebot des Bundesverbraucherministe-
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riums zur Verfügung. Weitere Informationen bietet das 
Bundesjustizministerium auf seiner Internetseite.

Ein weiterer Bestandteil der Verbraucherinformation über 
Internetkostenfallen war die Förderung des Projektes 
„Vorsicht-im-Netz“ des Europäischen Verbraucherzen-
trums Deutschland mit einer gleichnamigen Webseite. 
Hier finden Verbraucherinnen und Verbraucher wichtige 
Informationen sowie konkrete Ratschläge für den Fall, 
dass man in eine Kostenfalle getappt ist. Diese Informa-
tionen werden sowohl in Textform als auch durch an-
schauliche Videos und eine Flash-Präsentation vermittelt. 
In einem Quiz können Erwachsene und Jugendliche ihr 
Wissen testen.

Im Rahmen dieses Aufklärungsprojektes wurde auch ein 
Artikel zu Kostenfallen in der freien Enzyklopädie Wiki-
pedia erstellt. Der Artikel enthält allgemeinverständliche 
Beschreibungen, gibt Hinweise, wie Internetkostenfallen 
erkannt und vermieden werden können und wie Betrof-
fene reagieren sollten.

Angebote für Senioren und ihre Angehörigen

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend führt seit 2008 gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie die Initiative 
„Wirtschaftsfaktor Alter“ durch. Sie verbindet Elemente 
der Senioren-, Wirtschafts- und Verbraucherpolitik. Ziel 
ist es, die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern 
und die ökonomischen Chancen des demografischen 
Wandels besser zu nutzen. Die Bundesregierung möchte 
die Potenziale des Marktes für generationengerechte Pro-
dukte und Dienstleistungen aufzeigen, Impulse geben für 
die Entwicklung von innovativen Ideen sowie ältere 
Menschen in ihrer Rolle als Verbraucherinnen und Ver-
braucher stärken. Zentrale Elemente sind die Infor-
mationsplattform www.wirtschaftsfaktor-alter.de und 
Veranstaltungsreihen zum Thema „Produkte und Dienst-
leistungen für Ältere“. 

Um besondere Wünsche und Anforderungen von Senio-
rinnen und Senioren bereits in der Planungs- und Ent-
wicklungsphase berücksichtigen zu können, wurde ein 
Kompetenznetzwerk Universal Design am Internationa-
len Design Zentrum Berlin (IDZ) eingerichtet. Das IDZ 
zeigte bis Ende 2011 in einer bundesweiten Wanderaus-
stellung Produkte, die die Wünsche und Bedürfnisse der 
älteren Generation aufgreifen, aber gleichzeitig genera-
tionenübergreifend für viele Lebensalter attraktiv sind. 
Die Ausstellung trägt den Titel „Universal Design: Un-
sere Zukunft gestalten“. 

Als weiteres Element der Initiative „Wirtschaftsfaktor Al-
ter“ wurde das Qualitätszeichen „Generationenfreundli-
ches Einkaufen“ entwickelt, das unter der Trägerschaft 
des Handelsverbandes Deutschland – Der Einzelhandel 
(ehemals Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) 
verliehen wird. Bereits mehr als 2 600 Einzelhandelsun-
ternehmen wurden auf ihre kundenfreundliche Ausstat-
tung und Serviceleistungen getestet und dürfen mit dem 
Qualitätszeichen werben (www.generationenfreundliches-
einkaufen.de).

Die Bundesregierung fördert den Ausbau der Internetda-
tenbank www.heimverzeichnis.de. Damit können sich Se-
niorinnen und Senioren sowie ihre Angehörigen auf der 
Suche nach einem Heim kostenlos, unabhängig und ver-
gleichbar über die Lebensqualität von Alten- und Pflege-
heimen in ihrer Umgebung informieren. Zusätzlich sind 
in dieser bundesweiten Datenbank zum Teil auch die 
Ausstattungsmerkmale und Leistungsangebote der Heime 
abrufbar.

Zur Erfassung und Bewertung für Lebensqualität wurden 
wissenschaftliche Kriterien entwickelt, die sich an der 
„Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Men-
schen“ orientieren. Mit Hilfe von 121 Kriterien beurteilen 
geschulte, ehrenamtliche Gutachterinnen und Gutachter 
die Lebensqualität in Alten- und Pflegeheimen in den Be-
reichen Autonomie der Bewohnerinnen und Bewohner, 
Teilhabe am Leben im Heim und außerhalb sowie Men-
schenwürde. Heime, deren Verbraucherfreundlichkeit 
durch die nachgewiesene hohe Lebensqualität festgestellt 
wurde, erhalten eine Urkunde und werden mit einem 
„Grünen Haken“ gekennzeichnet, der für ein Jahr gültig 
ist.

Demenzerkrankungen sind ein zunehmendes Problem in 
einer alternden Gesellschaft. Mit dem Wegweiser De-
menz (www.wegweiser-demenz.de) stellt das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend seit 
September 2010 eine Internetplattform zur Verfügung, 
die neben Informationen zu Demenz auch Beratung und 
Austausch von Erfahrungen ermöglicht. In einer bundes-
zentralen Datenbank finden sich wohnortnahe Hilfeange-
bote.

Finanzwissen ausbauen

Damit Verbraucherinnen und Verbraucher das nötige 
Rüstzeug zur Auswahl und zum Umgang mit Geldanla-
gen erwerben können, hat das Bundesverbraucherminis-
terium im Jahr 2009 das interaktive Internetangebot zu 
Finanzmarktthemen der Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen ins Leben gerufen. Die im Rahmen dieses Pro-
jektes eingerichtete Webseite verbraucherfinanzwissen.de 
bietet umfangreiche Informationen rund um das Thema 
Geldanlage und Finanzdienstleistungen und gibt Antwor-
ten auf häufig gestellte Fragen. Sie ist zudem Wegweiser 
für Depotinhaber, ermöglicht regelmäßige Chats mit 
Finanzexperten und themenspezifische Foren für einen 
moderierten Erfahrungsaustausch von Bankkunden unter-
einander. 

Im Dezember 2010 ging das Online-Forum „Phishing 
Radar“ an den Start. Verbraucherinnen und Verbraucher 
können in diesem Portal so genannte Phishing-E-Mails 
melden, die mit dem Ziel versandt werden, an vertrauli-
che Verbraucherdaten – zum Beispiel Benutzernamen und 
Passwörter für das Online-Banking oder auch Kreditkar-
teninformationen – zu gelangen. Die Phishing-E-Mails 
werden mit der Meldung an „Phishing Radar“ sofort öf-
fentlich und dienen anderen Nutzern als Warnung. Er-
gänzt wird das Angebot durch hilfreiche Informationen 
und Tipps zum Schutz gegen Phishing auf den Seiten von 
verbraucherfinanzwissen.de.
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Nachhaltig konsumieren

Gerade mit Blick auf eine stetig wachsende Weltbevölke-
rung und begrenzte Ressourcen stellt sich die Frage, wie 
zukünftig der Lebensbedarf von 9 Milliarden Menschen 
gedeckt und Partizipation sichergestellt werden kann. 
Eine Diskussion um unsere Lebensstile und um unsere 
Verantwortung auch beim Konsum ist unerlässlich. Nach-
haltiger Konsum bedeutet vor allem bewusst zu konsu-
mieren, genauer hinzuschauen und die eigene „Gesamtbi-
lanz“ im Auge zu haben. Die Bundesregierung begrüßt 
und unterstützt die Entwicklung zu einem bewussten, re-
flektierten Verbraucher- und Kaufverhalten und greift 
diese aktiv in ihrer Verbraucherpolitik auf. Die Bundesre-
gierung hat das Thema nachhaltiger Konsum zuletzt im 
Rahmen des am 15. Februar 2012 vom Bundeskabinett 
beschlossenen Fortschrittsberichts zur nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie aufgegriffen61.

Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher interes-
sieren sich für die Auswirkungen von Produktion und 
Konsum auf die Gesellschaft, das Klima und die Umwelt. 
Sie fordern von den Anbietern der Produkte und Dienst-
leistungen die Einhaltung ökologischer und sozialer Stan-
dards sowie die Beachtung von Nachhaltigkeitsaspekten 
im gesamten Prozess von der Erzeugung und Verarbei-
tung über den Handel bis zum Verbrauch. Wenn den 
Verbrauchern die erforderlichen Informationen zur Verfü-
gung gestellt werden, können sie mit ihrem Kaufverhal-
ten Einfluss auf Herstellungsbedingungen, Qualität und 
Nachhaltigkeit der Erzeugnisse nehmen. Verlässliche In-
formationen bieten vor allem Siegel und Gütezeichen wie 
der Blaue Engel. Zusätzlich bietet die Broschüre „Der 
nachhaltige Warenkorb“ des von der Bundesregierung be-
rufenen Rats für Nachhaltige Entwicklung eine Hilfe-
stellung beim Kauf von Waren, die zumindest in Teilbe-
reichen Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht werden.

Eine möglichst frühzeitige Bewusstseinsbildung für einen 
nachhaltigen Konsum ist wichtig. Aus diesem Grund för-
dert die Bundesregierung unter anderem Projekte, bei de-
nen sich bereits Jugendliche mit dem Thema nachhaltiger 
Konsum auseinandersetzen können. 

Die an vielen Orten in Deutschland gezeigte, vom Bun-
desverbraucherministerium geförderte interaktive und 
multimediale Ausstellung des Bundes für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland „Deine Konsumlandschaft“ hat 
gerade die Jüngeren mit Aspekten des nachhaltigen Kon-
sums vertraut gemacht.

Über die bisherige breite Maßnahmenpalette im Bereich 
der Verbraucherinformation hinaus ist es sinnvoll, Trend-
entwicklungen in Richtung eines nachhaltigem Konsums 
stärker zu unterstützen. Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung hat aus diesem Grund im Rahmen 
der Sozial-ökologischen Forschung von 2008 bis 2011 
insgesamt 10 Projekte mit 10 Mio. Euro zum Thema 
„Vom Wissen zum Handeln – Neue Wege zum nachhalti-
gen Konsum“ gefördert. Ein Sammelband fasst die Er-
kenntnisse in konzentrierter Form zusammen.62

Im Jahr 2012 startet das Bundesverbraucherministerium 
eine breite Informationskampagne, in der Verbraucherin-
nen und Verbraucher sehr breit über Möglichkeiten zur 
Reduzierung von Lebensmittelabfällen informiert werden 
sollen In Deutschland werden viele Lebensmittel wegge-
worfen. Eine höhere Wertschätzung von Lebensmitteln ist 
sowohl aus ethischen und ökonomischen als auch aus 
ökologischen Gründen wichtig, denn die Produktion von 
Lebensmitteln hat nicht unerhebliche Umweltauswirkun-
gen. Eine Ursache dafür, dass Lebensmittel unnötig auf 
dem Müll landen, ist offensichtlich die falsche Interpreta-
tion des Mindesthaltbarkeitsdatums. Es wird von Ver-
braucherinnen und Verbrauchern oft so verstanden, dass 
nach Ablauf dieses Datums ein Lebensmittel nicht mehr 
genießbar und daher wegzuwerfen ist. Dies ist jedoch 
eine Fehlinterpretation. Das Bundesverbraucherministe-
rium sieht daher Informationsbedarf insbesondere zum 
richtigen Umgang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 
und setzt sich für das richtige Verständnis und die richtige 
Handhabung in der Praxis ein. 

Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen

Eine steigende Anzahl von Unternehmerinnen und Unter-
nehmer übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und 
engagieren sich über die gesetzlichen Anforderungen 
hinaus beispielsweise für soziale und Umweltbelange. 
Dies kann im lokalen Umfeld des Unternehmens durch 
Unternehmen als Bürger (Corporate Citizenship) oder im 
Geschäftsfeld des Unternehmens als Unternehmerische 
Gesellschaftsverantwortung (Corporate Social Respon-
sibility) geschehen. Der Begriff Corporate Social Res-
ponsibility (CSR) steht für verantwortliches Handeln im 
Kerngeschäft. CSR beschreibt ein integriertes Unterneh-
menskonzept, das alle freiwilligen sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Beiträge eines Unternehmens zur 
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung beinhaltet, 
die über die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen hi-
nausgehen und die Wechselbeziehungen mit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, Lieferanten, Mitgliedern der 
Zivilgesellschaft, Verbraucherinnen und Verbrauchern so-
wie weiteren Beteiligten („Stakeholder“) einbeziehen. 
Die Bundesregierung hat diese, sich dynamisch entwi-
ckelnde Form gesellschaftlicher Verantwortungsüber-
nahme von Unternehmen aufgegriffen und fördert sie im 
Rahmen einer im Oktober 2010 beschlossenen „Nationa-
len Strategie zur gesellschaftlichen Verantwortung von 
Unternehmen (Corporate Social Responsibility – CSR) – 
Aktionsplan CSR“. In dieser Strategie wird auch auf die 
Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher verwiesen. 
Diese entscheiden in erheblichem Maß mit ihrem Kauf-
verhalten über das Gelingen von Strategien des freiwilli-
gen gesellschaftlichen Engagements der Unternehmen. 
Ebenso bewerten Verbraucherinnen und Verbraucher als 
Wirtschaftsbürger sowie auch Verbraucherorganisationen 
das CSR-Engagement von Unternehmen nach Transpa-
renz, Glaubwürdigkeit und Reputation. Dadurch überneh-
men sie neue öffentliche Verantwortung. 
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5. Verbraucherinformation durch Siegel und 
Gütezeichen

Prüfsiegel und Gütezeichen, die auf hohen Standards be-
ruhen, können zu effizienten und transparenten Marktver-
hältnissen beitragen und so eine gute Grundlage für 
selbstbestimmte und eigenverantwortliche Verbraucher-
entscheidungen bilden. 

Zertifizierungen und Gütezeichen, Siegel und Label sind 
für die Unternehmen wichtige Kommunikations- und 
Marketinginstrumente, die über besondere Eigenschaften 
der Produkte und Dienstleistungen, besondere Standards 
bei der Erzeugung und beim Vertrieb oder über ethische 
Qualitäten informieren. Entsprechend groß ist die Fülle 
an Siegel- und Zertifizierungssystemen, Prüfzeichen und 
zeichenähnlichen Aussagen (claims). Für Verbraucherin-
nen und Verbraucher ist es praktisch unmöglich, die Be-
deutung aller Siegel und Gütezeichen nachzuvollziehen 
und einzuordnen. Werbeaussagen wie „geprüft von …“ 
bauen darauf, dass Verbraucher mit dieser Auslobung 
Verlässlichkeit und Güte assoziieren oder diese Einord-
nung sogar auf Eigenschaften übertragen, die gar nicht 
Gegenstand der Prüfung waren. Insbesondere Prozess-
eigenschaften können die Verbraucher in der Regel nicht 
selbst nachprüfen; sie sind daher auf die Angaben des An-
bieters angewiesen. 

Zertifizierungssysteme und Label vergleichen und 
einordnen

Die Vielzahl der Label ist für Verbraucher schwer zu 
überschauen und es bleibt oft unklar, welche Qualitätskri-
terien damit tatsächlich verbunden sind. Eine Schutzvor-
schrift vor Irreführung und Täuschung durch Label bei 
Produkten, die unter das Lebensmittel-, Bedarfsgegen-
stände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) fallen, ist mit 
§ 11 LFGB gegeben. 

Um einem Wildwuchs an Auslobungen und dem Risiko 
der Irreführung zu begegnen, sind aussagekräftige, ver-
lässliche und aus Verbrauchersicht überschaubare Kenn-
zeichen vonnöten. Vorzugsweise sollten ambitionierte 
und funktionierende Siegel genutzt, weiterentwickelt 
oder integriert werden, statt neue parallele Siegel zu 
schaffen. Die Prüfkriterien für Siegel und Gütezeichen 
sollten einem umfassenden Qualitätsanspruch genügen, 
besondere Qualitäten oder Eigenschaften erfassen und 
über die bloße Einhaltung von Rechtsvorschriften hinaus-
gehen. Die Zertifizierungen und Gütezeichen sollten von 
einer unabhängigen, objektiven und fachlich kompeten-
ten Stelle vergeben, Verstöße innerhalb des Zertifizie-
rungssystems wirksam sanktioniert und die Vergabekrite-
rien dokumentiert und veröffentlicht werden. 

Die Bundesregierung fördert Informationen über Zertifi-
zierungssysteme und Label. Zu nennen sind in diesem 
Zusammenhang die Datenbank www.label-online.de, bei 
der sich Verbraucherinnen und Verbraucher über einzelne 
Kennzeichen und ihre Qualität informieren können, das 
Forum Fairer Handel sowie die Förderung von themen-
spezifischen Internetplattformen (zum Beispiel „Aktiv 
gegen Kinderarbeit“).

K a s t e n  4

Zertifizierungssysteme für nachhaltige Produktion

Über Energieverbrauch und Energieeffizienz 
informieren

Des Weiteren unterstützt die Bundesregierung die volle 
Ausschöpfung des europäischen Rechtsrahmens bei der 
Energiekennzeichnung, um Verbraucherinnen und Ver-
brauchern einen besseren Vergleich über den Energiever-
brauch – bei Autos auch über den CO2-Ausstoß – zu er-
möglichen. Auf EU-Ebene trat im Jahr 2010 eine neue 
Energieverbrauchskennzeichnungs-Richtlinie in Kraft, 
auf deren Grundlage produktgruppenspezifische Energie-
etiketten eingeführt werden können. Die Richtlinie refor-
miert das seit den 1990er Jahren für Haushaltsgeräte eta-
blierte „A-G Label“. Schrittweise können nun bestehende 
Energieetiketten durch die Einführung zusätzlicher Klas-
sen bis zu A+++ auf den aktuellen Stand der Technik an-

Das bekannte und erfolgreiche deutsche Umwelt-
zeichen „Blauer Engel“ wird von der Bundesregie-
rung weiter gestärkt und soll noch mehr als bisher 
Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Vorge-
sehen ist, die Akzeptanz und Verbreitung des Blauen 
Engels zu fördern, beispielsweise durch eine Schwer-
punktsetzung auf verschiedene Umweltaspekte, eine 
stärkere Öffentlichkeitsarbeit, die im Dezember 2011 
erfolgte Einrichtung einer „Blauer-Engel-Produktwelt“ 
(blauer-engel-produktwelt.de) sowie eine intensivere 
Zusammenarbeit mit dem Handel. 

Die Bundesregierung unterstützt weitere freiwillige 
Standardsysteme für Nachhaltigkeit, die von unab-
hängiger Seite überprüft werden und die in der Zulie-
fererkette wirken, wie zum Beispiel die Siegel Fairer 
Handel, Rainforest Alliance, den Common Code for 
the Coffee Community oder das MSC-Siegel für 
nachhaltige Fischerei. Die Standards, deren Einhal-
tung diese Systeme sicherstellen, basieren unter an-
derem auf den ILO-Kernarbeitsnormen. 

Die Bundesregierung prüft, ob und wie ein freiwilli-
ges übergeordnetes staatliches „Dach-“ oder „Rah-
men-“Siegel für Nachhaltigkeit ein geeignetes Instru-
ment sein kann, um Erzeugern, Handel und 
Verbrauchern eine bessere Orientierung geben zu 
können. Ein solches „Dachsiegel“ könnte die vorhan-
denen privaten Siegel ergänzen. Als Voraussetzung 
für die Vergabe des „Dachsiegels“ müssten be-
stimmte Kriterien wie z. B. externe Prüfung, Unab-
hängigkeit und Überprüfbarkeit ihrer Kriterien im je-
weiligen Vergabeprozess erfüllt werden. Zudem 
müsste der Anspruch der Siegel oberhalb der gesetz-
lichen Mindeststandards liegen. Weiterhin wären für 
die Vergabe des „Dachsiegels“ Verfahrens- und Ent-
scheidungsregeln nötig, nach denen der inhaltliche 
Anspruch der Siegel für eine Aufnahme in das Nach-
haltigkeitsdach beurteilt wird. Hier wäre ein mehr-
dimensionaler Qualitätsanspruch anzulegen. 
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gepasst werden. Für Geschirrspüler, Waschmaschinen 
und Kühl- und Gefriergeräte ist dies schon erfolgt. Darü-
ber hinaus können für zusätzliche energieverbrauchsrele-
vante Produktgruppen Energieetiketten eingeführt wer-
den; für Fernseher wurde dies bereits umgesetzt. Das 
Etikett weist unter anderem den Jahresstromverbrauch 
der Geräte aus. Verbraucher sind in der Lage, auf einen 
Blick die Effizienz eines Produkts zu erkennen und mit 
anderen Produkten einer Klasse zu vergleichen.63

Die Verbesserung der Energieeffizienz von Produkten 
muss in enger Abstimmung mit den Anforderungen an 
die umweltgerechte Gestaltung (Ökodesign) energiever-
brauchsrelevanter Produkte im Rahmen der EG-Öko-
design-Richtlinie erfolgen, auf deren Grundlage in so 
genannten Durchführungsmaßnahmen – meist EU-Ver-
ordnungen – für einzelne Produktgruppen verbindliche 
Mindeststandards festgesetzt und stufenweise verschärft 
werden. Dabei wird ein Ansatz über den gesamten Le-
benszyklus des jeweiligen Produktes verfolgt. Produkte, 
die bei Inkrafttreten einer Anforderungsstufe den vorge-
schriebenen Mindesteffizienzwert nicht einhalten, dürfen 
in der EU nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Die 
Vorschriften richten sich nicht nur an die heimischen Her-
steller, sondern auch an Importeure. Der Geltungsbereich 
der Richtlinie war ursprünglich auf energiebetriebene 
Produkte beschränkt. Er wurde nun auf alle energiever-
brauchsrelevanten Produkte ausgeweitet, also auch auf 
solche, die selbst keine Energie verbrauchen, aber den 
Energieverbrauch beeinflussen (z. B. Fenster)64. Damit 
können weitere negative Umweltauswirkungen vermin-
dert werden. 

Bislang hat die Europäische Kommission die Ökodesign-
Anforderungen für insgesamt zwölf energiebetriebene 
Produktgruppen in Form von Verordnungen verabschie-
det. Dazu gehören beispielsweise Fernsehgeräte, Haus-
haltskühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Geschirr-
spüler, externe Netzteile und Ladegeräte oder Lampen. 
Weitere Produktgruppen sollen folgen, wie z. B. Warm-
wasserbereiter, Heizkessel, Wasserpumpen, PCs und 
Computermonitore, Staubsauger, Wäschetrockner, Kaf-
feemaschinen, Mikrowellengeräte, Klima- und Lüftungs-
anlagen.

Die Bundesregierung setzt sich auf EU-Ebene für eine 
noch wirksamere Umsetzung und ein besseres Zusam-
menspiel dieser Instrumente ein, um besonders umwelt-
freundlichen und energieeffizienten Produkten (sog. „top 
runner“) eine schnellere Verbreitung auf dem Markt zu 
ermöglichen.

Tierschutzlabel

Die Bundesregierung unterstützt die Einführung eines 
freiwilligen, EU-weiten Tierschutzlabels. Das Bundes-
verbraucherministerium hat ein Forschungsprojekt „Per-
spektiven für ein Europäisches Tierschutzlabel“ initiiert 
und gefördert. Ein Tierschutzlabel bei Lebensmitteln 
kann die gesetzlichen Mindeststandards in der Tierhal-
tung ergänzen und mittelbar zu einer Verbesserung des 

Tierschutzes in der Nutztierhaltung beitragen. Für Ver-
braucher bietet sie eine verlässliche Information und Ent-
scheidungsgrundlage. Das Tierschutzniveau für ein der-
artiges Label sollte deutlich oberhalb der rechtlich 
gesetzten Standards liegen.

Regionalkennzeichnung

Vor dem Hintergrund der Vielzahl an Regionalsiegeln 
prüft das Bundesverbraucherministerium die Möglichkei-
ten für eine bundesweite Regionalkennzeichnung auf 
freiwilliger Basis. Ziel ist es, Verbraucherinnen und Ver-
brauchern das Verständnis und die Übersicht über die vor-
handenen Kennzeichen zu erleichtern und regionale Ei-
genschaften der Produkte wahrhaftig und nachvollziehbar 
zu vermitteln. Einer Studie zufolge wurden Kriterien für 
eine transparente und wahrhaftige Kennzeichnung er-
arbeitet. Das hier vorgestellte Konzept eines „Regional-
fensters“ dürfte die Kriterien weitestgehend erfüllen. Die 
weitere Ausgestaltung des Konzeptes obliegt den Wirt-
schaftsbeteiligten und beinhalt als wesentlichen Bestand-
teil auch ein privatrechtlich organisiertes Zertifizierungs- 
und Kontrollsystem. Die grundlegenden Arbeiten sollen 
bis Ende 2012 abgeschlossen sein.

6. Verbraucherbildung und Kompetenz-
erweiterung

Initiative „Verbraucherbildung – Konsumkompetenz 
stärken“

Verbraucherbildung ist das Fundament für sinnvollen 
Konsum und gleichberechtigte Marktteilnahme. Gerade 
in jungen Jahren ist es wichtig, Fähigkeiten zu erwerben, 
um den Konsumalltag erfolgreich zu gestalten. Gleichzei-
tig werden junge Menschen in der heutigen Informations- 
und Konsumgesellschaft in besonderem Maße gefordert. 
Eine ganze Reihe von Werbestrategien und Angeboten 
sind unter Nutzung von modernen Informationstechnolo-
gien und sozialen Netzwerken ganz auf Jugendliche abge-
stimmt. Diese verfügen häufig über wenig oder noch 
keine Erfahrungen im Umgang mit Geld oder bei der 
Auswahl von Produkten und Dienstleistungen.

Es ist deshalb ein verbraucherpolitisches Anliegen, die 
schulische Vermittlung von Alltagskompetenzen zu stär-
ken. Dies betrifft eine ausgewogene Ernährung ebenso 
wie den Umgang mit Informationen und Medien, die Fi-
nanzbildung oder auch die Kenntnis der Rechte und 
Pflichten als Verbraucher im Allgemeinen.

Das Bundesverbraucherministerium hat im Jahr 2010 
eine „Initiative Verbraucherbildung – Konsumkompetenz 
stärken“ ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit den 
für die schulische Bildung zuständigen Ländern soll diese 
Initiative die Grundlage für ein bundesweites Netzwerk 
im Bereich der Verbraucherbildung schaffen. Vertreterin-
nen und Vertreter aus Verwaltung, Wissenschaft und Be-
rufspraxis erhalten die Möglichkeit, Erfahrungen auszu-
tauschen und gute Beispiele bundesweit bekannt zu 
machen. Dieser Dialogprozess wurde im November 2010 
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mit einer Netzwerkkonferenz formell eröffnet. Die erste 
Netzwerkkonferenz bot Kultus- und Verbraucherschutz-
ministerien der Länder, Verbänden sowie Wissenschaft-
lern, Schulbuchverlagen und Lehrkräften ein Forum. Der 
Austausch wird mit weiteren Tagungen zu bestimmten 
Fachthemen sowie zur Zwischenbilanz fortgesetzt.

Außerdem hat die „Initiative Verbraucherbildung – Kon-
sumkompetenz stärken“ das Ziel, Lehrkräften einen bes-
seren Zugang zu praxistauglichen Unterrichtsmaterialien 
im Bereich Verbraucherbildung zu ermöglichen. Im 
September 2011 wurde der Öffentlichkeit ein „Online-
Kompass“ vorgestellt, in dem Lehrerinnen und Lehrer ge-
eignete Materialien zur Vermittlung von Alltagskompe-
tenzen finden können. Dieser Kompass wurde vom Bun-
desverbraucherministerium in Auftrag gegeben und soll 
dauerhaft vom Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. 
ausgebaut und fortgeführt werden. 

Ergänzend dazu wird von Mai 2011 bis März 2012 ein 
„Ideenwettbewerb Verbraucherbildung – Fürs Leben leh-
ren“ durchgeführt, der sich an Lehramtsstudierende für 
weiterführende Schulen der Sekundarstufen I und II aller 
Fächer und aller Semester richtet. Mit dem Wettbewerb 
sollen Lehramtsstudierende motiviert werden, praxis-
nahe Wege der Vermittlung von Alltagskompetenzen im 
Schulunterricht zu finden und eigene Unterrichtskonzepte 
zu entwickeln. Ziel des Wettbewerbs ist es daher, dass die 
angehenden Lehrerinnen und Lehrer Themen der Ver-
braucherbildung verstärkt in ihren Unterricht einbauen, 
um jungen Menschen Fähigkeiten zu vermitteln, mit de-
nen sie Konsumentscheidungen selbstbestimmt und ei-
genverantwortlich treffen können. Die besten Beiträge 
werden von einer Fachjury ausgezeichnet.

Das Bundesumweltministerium bietet über sein Online-
Angebot www.umwelt-im-unterricht.de Informationen 
auch im Bereich der Verbraucherbildung. Wöchentlich 
werden dort aktuelle Themen für Lehrkräfte aufbereitet. 
Thematische Beispiele sind „Nachhaltiger Konsum an 
Weihnachten“, „Umweltfreundliche Reisen“ oder „Re-
gionale Produkte“. Der monatlich erscheinende BMU-
Bildungsnewsletter stellt darüber hinaus verbraucher-
orientierte Hinweise im Bereich Umweltbildung zusam-
men.

Medienkompetenz steigern

Zum sicheren Umgang mit dem Internet gehört das Wis-
sen, wie das Internet funktioniert, aber auch der verant-
wortungsvolle Umgang mit den eigenen Daten und den 
Daten der anderen. Medienkompetenz ist daher für die 
Bundesregierung von hoher Bedeutung.

Bereits 2009 hat das Bundesverbraucherministerium die 
„Kompetenzoffensive Digitale Welt“ gestartet. Mit der 
Offensive setzt sich das Ministerium für einen sicheren 
und verantwortungsvollen Umgang mit dem Medium In-
ternet und den persönlichen Daten im Internet ein. Das 
Ministerium fördert verschiedene Projekte, die zur Stei-
gerung der Medienkompetenz der Verbraucherinnen und 

Verbraucher in den unterschiedlichen Altersgruppen bei-
tragen sollen.

Die Jugendkampagne „watch your web“, durchgeführt 
von IJAB – Fachstelle für internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland e. V., hat Jugendliche für ei-
nen verantwortungsvollen Umgang mit persönlichen Da-
ten in sozialen Netzwerken sensibilisiert. Gleichzeitig 
wurde ihnen die Bedeutung des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung vermittelt und ihre Medienkom-
petenz gestärkt. Der große Erfolg der Kampagne mit über 
einer Million unterschiedlicher Nutzerinnen und Nutzer 
der Webseite bestätigt, dass das Thema in der Gesell-
schaft auf großes Interesse stößt. Die weitreichenden Lern-
effekte werden durch eine interne Onlineumfrage belegt, 
nach der viele der 12- bis 14-jährigen Nutzer angegeben 
haben, dass sie durch die Kampagne vorsichtiger bei der 
Veröffentlichung privater Daten im Netz geworden sind. 

7. Verbraucherforschung

Verbraucherpolitik erstreckt sich auf viele Lebensberei-
che. Daher ist es erforderlich, die Lage der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher in Deutschland systematisch und 
wissenschaftlich fundiert zu analysieren, ungleichge-
wichtige oder intransparente Marktsituationen zu untersu-
chen und die Voraussetzungen für eine souveräne Teil-
habe der Verbraucher am Wirtschaftsgeschehen zu 
identifizieren.

Eine Forschungslandschaft, die sich interdisziplinär in 
voller Breite und Tiefe mit den wissenschaftlichen Fragen 
der Verbraucherpolitik befasst, ist in Deutschland bisher 
nicht ausgeprägt. Die Verbraucherforschung sollte nicht 
mit einer absatzorientierten Konsumforschung verwech-
selt werden, die eher auf die Optimierung des Marketings 
der Unternehmen zielt. Es geht vielmehr um Forschung, 
die an den Verbraucherinteressen orientiert ist. Eine 
Reihe von Wissenschaftlern und Forschergruppen be-
schäftigt sich – wenn auch nur teilweise – mit rechtlichen, 
volkswirtschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Fra-
gen der Verbraucher. 

Dabei sind die Aufgabenfelder für die Verbraucherfor-
schung mannigfaltig. Neben der Ernährungsforschung, 
die in Teilen auch von der Ressortforschung abgedeckt 
wird, geht es zum Beispiel um Mobilität, Wohnung, Ener-
gie, Bekleidung, Freizeit, Tourismus, Finanzen, Gesund-
heit, Bildung, Sicherheit, Altersvorsorge, Information 
und Kommunikation. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung för-
dert im Rahmen der Sozial-ökologischen Forschung Pro-
jekte, in denen die gesellschaftlichen Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Entwicklung erforscht werden. Dabei ist 
die Verbraucherperspektive ein wesentliches Kriterium. 
Themenschwerpunkte der Sozial-ökologischen Forschung
waren u. a. von 2008 bis 2011 „Neue Wege zum nachhal-
tiger Konsum“, seit 2010 die „Sozialen Dimensionen von 
Klimaschutz und Klimawandel“ und ab 2012 die „Um-
welt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des 
Energiesystems“.
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Gutachten zur „Lage der Verbraucherinnen und 
Verbraucher in Deutschland“

Vom Bundesverbraucherministerium wurde ein umfang-
reiches Gutachten zur „Lage der Verbraucherinnen und 
Verbraucher in Deutschland“ ausgeschrieben und an das 
PROGNOS-Institut vergeben. Im Rahmen dieses Projek-
tes soll eine systematische und fundierte Analyse der 
Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutsch-
land in wichtigen Konsumbereichen erstellt werden. 
Dazu gehören die Märkte für Güter des täglichen Bedarfs 
(einschließlich Lebensmittel), Finanzen und Versicherun-
gen, Medien und Telekommunikation, Mobilität (privater 
und öffentlicher Personenverkehr, Pauschalreisen), Woh-
nen (insbesondere Energie, Baudienstleistungen) sowie 
Gesundheits- und Pflegemärkte.

Im Gutachten soll dargestellt werden, inwieweit Märkte 
und Angebote für Verbraucherinnen und Verbraucher 
transparent und zugänglich sind und ob Verbraucherinnen 
und Verbraucher für bestimmte Entscheidungen mehr Be-
ratung und Hilfestellung benötigen. Das Gutachten wird 
voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2012 vorge-
legt.

Netzwerk und Expertenpool Verbraucherforschung

Das Bundesverbraucherministerium hat weitere Maßnah-
men zur Stärkung der Verbraucherforschung eingeleitet. 
So werden die in der Forschung zu den wirtschaftlichen 
Interessen der Verbraucher und in der Verbraucherinfor-
mation aktiven Wissenschaftler und Forschergruppen in 
einem „Netzwerk Verbraucherforschung“ eine Plattform 
für den interdisziplinären, verbraucherwissenschaftli-
chen Austausch und eine Anlaufstelle für Themen finden. 
Das Netzwerk soll als Kristallisationspunkt für die auf 
den Verbraucher – nicht auf den Absatz – ausgerichtete 
Forschung in Deutschland dienen. In einem ersten Work-
shop des Netzwerks Verbraucherforschung am 24. No-
vember 2011 haben sich Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler mit möglichen Forschungsschwerpunkten 
befasst und über die Zusammenarbeit im Netzwerk disku-
tiert.

Zur Deckung des entsprechenden kurzfristigen Entschei-
dungshilfebedarfs in Fragen der wirtschaftlichen Interes-
sen der Verbraucher und der Verbraucherinformation wird 
ein „Expertenpool“ aufgebaut. Interessierte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der rechtswissen-
schaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen oder sozial-
wissenschaftlichen Disziplin können hier ihre Expertise 
einbringen. 

Stiftungsprofessur Verbraucherrecht

Der rechtliche Schutz von Verbraucherinnen und Ver-
brauchern spielt eine wesentliche Rolle in der Verbrau-
cherpolitik. Allerdings existierte über lange Zeit kein 
Lehrstuhl für Verbraucherrecht als zentraler wissenschaft-
licher Ansprechpartner. Das Bundesverbraucherministe-
rium finanziert daher die Stiftungsprofessur Verbraucher-

recht an der Universität Bayreuth. Insbesondere beim 
Verbraucherrecht gilt es, sowohl nationale als auch euro-
päische und internationale Entwicklungen genau zu be-
obachten und wissenschaftlich im Interesse des Verbrau-
cherschutzes zu analysieren. Mit der Stiftungsprofessur 
wird erstmals in dieser Form eine ganzheitliche wissen-
schaftliche Betrachtung des Verbraucherrechts aus zivil- 
aber auch aus öffentlich-rechtlicher Sicht gewährleistet. 
Die Förderung beträgt rund 900 000 Euro (verteilt über 
drei Jahre) und umfasst neben der Professur auch mehrere 
Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter. Nach Ablauf 
der Förderung übernimmt die Universität Bayreuth die 
Finanzierung des Lehrstuhls. Die Stiftungsprofessur gilt 
in dieser Art als einzigartig in Deutschland. 

Wissenschaftliche Gutachten zu Einzelthemen

Neben dem Netzwerk Verbraucherforschung und der Stif-
tungsprofessur Verbraucherrecht als umfassende wissen-
schaftliche Vorhaben werden weitere wissenschaftliche 
Untersuchungen zu spezifischen Fragestellungen geför-
dert:

Seit Juli 2011 sind Banken nach dem Anlegerschutz- und 
Funktionsverbesserungsgesetz dazu verpflichtet, ihren 
Kunden Produktinformationsblätter zur Verfügung zu 
stellen. Das Bundesverbraucherministerium lässt die 
Qualität und Verständlichkeit der neuen Produktinforma-
tionsblätter untersuchen, um im Falle von Defiziten die 
Finanzbranche zu Nachbesserungen aufzufordern und 
ggf. im Verordnungswege konkretere Vorgaben an For-
mat und Inhalt zu machen. Beides dient der Verbesserung 
des Verbraucherschutzes im Bereich der Finanzdienstleis-
tungen. Das Untersuchungsergebnis soll im März 2012 
vorliegen. 

Verschiedene Untersuchungen zur Qualität der Anlagebe-
ratung kamen im Berichtszeitraum zu dem Ergebnis, dass 
die Anlageberatung gegenüber Verbraucherinnen und 
Verbrauchern häufig unbefriedigend ist. Auch fehlt Ver-
brauchern oft die Kenntnis, ob die erbrachte Beratungs-
leistung gut oder schlecht ist. Dies ist aber bedeutsam, um 
Geld möglichst gut zu investieren und finanzielle Verluste 
zu vermeiden. Das Bundesverbraucherministerium lässt 
daher in einem Projekt untersuchen, welche Methoden im 
Hinblick auf die Messung des Kundennutzens der Anla-
geberatung bestehen und wie der Kundennutzen für Ver-
braucher und die Öffentlichkeit transparent wird.

Das Bundesverbraucherministerium hat beobachtet, dass 
die Zinsen für Dispositionskredite deutlich zu hoch sind 
und die Kreditwirtschaft diese Zinsen nur unzureichend 
und zeitlich verzögert an die gesunkenen Leitzinsen der 
Europäischen Zentralbank angepasst hat. Es hat daher 
eine Studie in Auftrag gegeben, die das Zinsanpassungs-
verhalten der Banken bei Überziehungen des Girokontos 
untersucht. In die Untersuchung wurden außerdem die 
Zinskonditionen bei Ratenkrediten und deren Verfügbar-
keit einbezogen. 
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Verbraucherbarometer der Europäischen 
Kommission

Die Bundesregierung unterstützt die Arbeiten der Euro-
päischen Kommission am erstmalig im Jahr 2008 erschie-
nenen und mittlerweile zweimal jährlich veröffentlichten 
EU-Verbraucherbarometer. Der Ansatz, Verbraucherpoli-
tik und Rechtsetzung stärker an Daten und Fakten aus-
zurichten, wird grundsätzlich geteilt. Die im Frühjahr 
veröffentlichten Barometer konzentrieren sich auf die In-

tegration des Gemeinsamen Marktes auf dem Gebiet des 
Einzelhandels sowie auf eine Untersuchung der nationa-
len Gegebenheiten im Verbraucherschutz. Die Herbst-Ba-
rometer untersuchen hauptsächlich nationale Märkte in 
verschiedenen Branchen. Ergänzt wird dies durch Unter-
suchungen zum Preisniveau, zu Verbraucherbeschwer-
den und zur Produktsicherheit. 

Deutschland wurde im Frühjahrs-Barometer 2011 als ei-
nes der Länder mit den besten Bedingungen für Verbrau-
cher in Europa genannt. 
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